
der

sieben nrr-zw anzig  st en Sitzung des stain. Landtages
zu Laibach

am 16. März 1863.

Anwesende: V o r s i t z e n d e r :  Freiherr v. C o d c l l i ,  Landeshauptmann von K ram . —  K . k. S ta ttha lte r 
Freiherr v. S c h l o i ß n i g g .  —  Sämmtliche M itg lieder m it Ausnahme des H errn  Fürstbischofs D r . W i d m  er ;  
dann der Herren Abgeordneten: Gustav G ra f v. A u e r s p e r g ,  D r .  B l e i w e i s ,  D r .  S k c d l ,  D r .  T o m a n ,  
B a ro n  Anton Z o i s .  —  S c h riftfü h re r: V i l h a r .

Tagesordnung: 1. Lesung des Sitzungs-Protokolles vom 14. M ärz 1863. — 2. Berathung der Gemeinde - Ordnung.

Leginn der Sitzung 10 Uhr 20 Minuten Vormittag.

P r ä s i d e n t :  Nachdem die nöthige Anzahl der A b 
geordneten versammelt ist, eröffne ich die Sitzung und 
ersuche den H e rrn  S chriftfüh rer das P ro toko ll der letzten 
S itzung zu lesen.

(S chriftfüh re r V ilh a r  lieSt dasselbe. Nach der V e r
lesung.) Is t  gegen die Fassung dieses P rotokolls etwas 
zu bemerken?

(Nach einer Pause.) W enn nichts dagegen bemerkt 
w ird, so ist das P ro toko ll a ls richtig anerkannt.

D e r Abg. H e rr D r .  Skcdl hat mich um einen 3tä- 
gigen U rlaub ersucht, nachdem ihn dringende Berufsge
schäfte nach Ncnstadtl rufen.

Ich  habe diesen gebetenen Urlaub dem H e rrn  Abg. 
D r .  Skedl bewilliget.

H e rr D r .  S uppan hat m ir folgende Eingabe über
geben :

„ D a  die Landtagssession ihrem Ende zueilt, so lege 
ich hiemit die S te lle  eines M itg liedes des Landesaus- 
fchusfcs zurück (Unruhe), welche ich nur aus dem Grunde 
bisher versehen habe, w e il cs bei der Dauer der Session 
fü r meinen Nachfolger wahrscheinlich m it Schwierigkeiten 
verbunden gewesen wäre, mein Referat zu führen.

Ich  stelle demnach die ergebene B itte , den h. Land
tag von meinem Rücktritte in  Kenntniß fetzen zu wollen, 
eine neue W a h l zu veranlassen und mich sohin von dem 
T age , an welchem ich das Referat abzulegen habe, zu 
verständigen".

Indem  ich diese Zurücklage zur Kenntniß des h. 
Hauses bringe, kann ich nicht umhin im  Angesichte des 
versammelten Landtages mein eben so aufrichtiges als leb
haftes Bedauern über einen Entschluß auSznsprechcn, der 
den Landcsausschuß der M itw irk u n g  eines seiner ansge- 
zeichnetstcu M itg lieder beraubt.

X X V I I .  Sitzung.

M ir  bleibt nun nichts anderes übrig , als eine neue 
W ah l einzuleiten.

Nachdem H e rr D r .  «suppan am 10. A p r i l 1861 
zum Ausschüsse durch den gesammten Landtag gewählt 
worden ist, so werde ich in  eine der künftigen Sitzungen 
das h. H a us  bitten, eine neue W a h l vorzunehmen.

D e r Obm ann des Finanzausschusses ladet die H e r
ren M itg liede r desselben ein, heute Nachmittag um 4 % 
Uhr sich zu einer S itzung einfinden zu wollen.

S ta tth a lte r Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich  habe 
die Ehre dem h. Hause die M itthe ilu ng  eines gestern 
herabgelangten Erlasses des S taatsm inisterium s in  Betreff 
der Brodsatzung zu machen. (Lieöt.)

„Nach dem übereinstimmenden Antrage des Landta
ges und der Landesbehörde findet das Staatsm inisterium  
die Aufhebung der Preissatzungen von B rod fü r das ganze 
Herzogthum K ra m  und insbesondere fü r die S ta d t Laibach 
auszusprechen".

E s  w ird  nun von Seite der Regierung das Weitere 
zur Durchführung dieser Verordnung im Lande veranlaßt 
werden. (B ra vo .)

P r ä s i d e n t :  W ir  kommen nun zur Berathung 
der Gcmeindcordnung.

Ich  ersuche den H e rrn  Berichterstatter des betreffen
den Ausschusses seinen V ortrag  beginnen zu wollen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  D er h. 
Landtag ist im  Begriffe an einen T he il seiner leg is la tori
sche» Aufgabe die Hand zu legen, welcher auf Jahre h in
aus ohne Zw eife l der wichtigste sein w ird ; er ist im  B e
griffe ein Gesetz zn votiren, auf dessen Grundlage das 
Gemeindewesen im  Herzogthume K ra in  in  einer A r t  und 
Weise geordnet und geregelt werden soll, daß hiedurch die 
Interessen der bürgert. Gesellschaft des S taates in  seiner
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Gänze nicht gefährdet, daß jedoch andererseits der einzelnen 
Gemeinde, dem In d iv id u u m , welches in  ih r leb t, jener 
K re is  nickt verengt werde, innerhalb dessen sich frei und 
unabhängig zu bewegen, über seine Rechte und Interessen 
in  einer A r t,  wie es ihm  gutdünkt zu disponiren nach den 
Naturgesetzen berechtiget is t; —  der h. Landtag hat die 
Aufgabe ein Gemcindegesetz in  einer A r t  zu votiren, daß 
der S ta a t damit zufrieden, die Gemeinde und daö I n d i 
viduum aber gesichert sein kann, innerhalb der Gaue die
ses Landes in  Ruhe und unbehelligt eristiren zu kön
nen, vor Chicanen und Beeinträchtigungen seiner Rechte 
gesichert zu sein.

D ie  A r t  und W eise, wie der h. Landtag dieser sei
ner Mission gerecht werden w ird , w ird  der Probirstein 
sein, m it welchem die Bewohner dieses Landes und v ie l
leicht auch viele außerhalb seiner Grenzen die Güte und 
den V o llgcha lt an P a trio tism us  der M änner, welche das 
Land in  seinen Landtag berufen hat, prüfen werden.

W ir  sind A lle  und gewiß A lle  im  gleichen M aße 
von dem Wunsche beseelt, ein Gemeindegesetz zu votiren, 
welches allen gerechten und berechtigten Anforderungen 
Genüge leisten, und aus Jahre hinaus der Segen des 
Landes werden möge.

D a m it uns dieses gelinge, damit w ir  seinerzeit m it 
Beruhigung und Befriedigung au f das Gesetz zurückblicken 
können, welches w ir  v o tir t haben, dazu möge uns G o tt 
seinen Segen schenken; dazu aber, meine Herren, wollen w ir  
unser bestes Wissen, unser reiflichst erwogenes Erkennen 
beisteuern, indem w ir  selbstische Interessen, egoistische Wünsche 
bei Seite lassen, und n u r das W oh l des Ganzen im  Auge 
behalten, das W oh l unseres lieben Vaterlandes. (B ra vo .)

D ie  Grundzüge zur Regelung des Gemeindewesens 
sind im  verfassungsmäßigen Wege zum Gesetze geworden. 
S ie  wurden vom h. Reichsrathe v o t ir t ;  Seine M ajestät 
der Kaiser gab ihnen die Sanction  und unter dem 5. 
M ä rz  1862 wurden sie durch das Rcichsgesetz publicirt.

Inne rha lb  der Grenzen dieses Gesetzes hat die Re
gierung einen E n tw u rf fü r eine Gemeindeordnung u n i 
Gemeindewahlordnung fü r das Herzogthum K ram  an
gefertiget, und a ls Regierungsvorlage dem h. Landtage 
mitgetheilt.

Z u r Berathung und Begutachtung dieses Entw urfes 
m it der Aufgabe darüber seinerzeit Bericht zu erstatten, 
wurde ein Comite aus neun M itg liedern  bestehend ein
gesetzt.

Dieses Comite hat sich unverzüglich an seine Aus
gabe gemacht, und hat bereits einmal den Anlaß gehabt, 
in  zwei Fragen sich an das h. H aus zu wenden, und 
seine Entscheidung darüber einzuholen.

D ie  Berathungen des Ausschusses wurden sohin 
fortgesetzt, und nahmen 31 Sitzungen in  Anspruch, inner
halb welcher der E n tw u rf einer dreimaligen Lesung unter
zogen worden ist.

B e i diesen Lesungen wurden allen einzelnen P ositio
nen des Entwurfes, von welchen es zweifelhaft w a r , ob 
sie in  der einen oder der andern Beschaffenheit dem G e
meindewesen in  K ram  fördersamer seien, der gewissenhaf
testen P rü fu n g  unterzogen; es wurden alle Umstände er
wogen, welche, so weit daö Wissen des Ausschusses reichte, 
au f die einzelnen Positionen des Gesetzes von E in fluß  sein 
können.

Ic h  erlaube m ir nicht in  dieser Hinsicht fü r das 
Com ite irgend eine Anerkennung des Hauses zu bean
spruchen, denn das Com ite ist sich dessen zu gut bewußt 
gewesen, nur seiner P flich t gegenüber den W ählern, seiner 
P flich t gegenüber dem ehrenden Vertrauen der Versamm

lung nachgekommen zu sein, indem es sich alle M ühe gab, 
ein E laborat zu Tage zu fördern, welches den Wünschen 
des h. Hauses entsprechen kann.

Jedock E ines glaube ich den übrigen M itg liede rn  
des Com ites schuldig zu sein, nämlich zu erwähnen, daß 
ein gutes Stück angestrengter geistiger A rbe it an dem 
Elaborate haftet, welches sich in  den Händen des h. H a u 
ses befindet, und daß dasselbe der Ausspruch dessen ist, 
was das Comite nach seiner innersten Ueberzeugung als 
das fü r das Gemeindewesen in  K ra m  Ersprießlichste be
zeichnen kauu.

J m  Hinblick auf die früher betonte W ichtigkeit des 
Gesetzes w i l l  ick nicht an daö h. H ans die B itte  wagen, 
das E laborat m it Nachsicht zu beurtheilen.

N e in , meine Herren, legen sie m it aller S trenge 
den Maßstab ihres besten Wissens an diesen E n tw u rf, 
beurtheilen sie ihn m it aller S trenge, nach allen Umstän
den und Richtungen h in , denn es ist besser, daß hier 
strenge g e n H e ilt,  als E tw as  zu Tage gefördert werde, 
was nicht möglichst vollkommen den Anforderungen ent
sprechen würde, die man an unser Gemcindegesetz m it 
Recht stellen w ird.

Tadeln sie im m erhin, meine H erren, überall und 
jedesmal, wo sind wann sie etwas Fehlerhaftem) etwas 
M angelhaftem  begegnen.

Jedoch Eines erlauben S ie  m ir, S ie  zu b itte n : seien 
S ie  in  Ih re m  Urtheile gerecht, prüfen S ie  und notiren 
S ie  Abänderungen m it derselben Gewissenhaftigkeit, m it 
welcher das Com itü sein V otum  geprüft hat.

Nachdem das Com ite seine Berathungen vollendet 
hatte, w a r die Z e it schon nahe herangerückt, welche als 
das Ende dieser Landtagsperiode in  vertrauter M itthe ilu ng  
bezeichnet wurde.

Dieses bestimmte das Com itö sich dahin zu ver
einbaren, daß der E n tw u rf des neuen Gesetzes nicht in  
der vollständigen T e rtirun g  des Gesetzes selbst, sondern 
nu r m it den Angaben der Positionen gemacht wurde, 
welche das Com ite an der Regierungsvorlage zu ändern 
fü r nothwendig befunden hat.

I n  dieser Form  das E laborat vor das h. H ans zu 
bringen, w a r noch weiters die Rücksicht maßgebend, daß 
es in  dieser Weise anschaulicher werde, welche Umände
rungen an dem E ntw ürfe  der Regierung vorgenommen 
worden sind.

Z w e i Gedanken waren cs , welche sich der A u s 
schuß bei seiner A rbe it stets vor Augen h ie lt, und 
deren Ausspruch das ganze Ergebniß seiner Berathungen 
durchzieht. D e r eine Gedanke w a r das Bestreben,- die 
Gemeinde, welche aus G rund dieses vorgeschlagenen Ge
setzes sich c'onstituiren soll, m it jenem Grade der Selbst
bestimmung auszustatten, welcher einerseits nöthig ist, 
damit die Gemeinde im  freien S taa te selbst eine freie 
sei, damit sie jedoch andererseits auch als ein M itg lie d  
des S taa tes erscheine, dessen Ordnung und Gesetze an
zuerkennen die Gemeinde zuerst berufen ist. W o  in  dem 
E ntw ürfe  eine Position w a r, welche eben nicht durch 
absolute Nothwendigkeit geboten erschien, welche jedoch 
andererseits die G efahr in  sich barg, daß der Autonomie 
der Gemeinden dadurch Abbruch geschehen könnte, so wurde 
dieselbe e lim in irt jedoch gewissenhaft wurden solche Posi
tionen stets dort aufrecht erhalten, wo eine solche zur 
Ausübung des Ueberwachungsrechtes Seitens des S ta a 
tes , wo sein E in fluß  zur W ahrung allgemeiner Jnrcressen 
als geboten erschien.

D er zweite leitende Gedanke w ar der Wunsch, durch 
die vorgeschlagene Gemeinde-Ordnung die B ildung  von



Gemeinden zu ermöglichen, sie sogar leicht zu machen, 
wie sic in  diesem Lande noch heut zu Tage, nachdem ein 
Zeitraum  von 14 Jahren in M it te  lieg t, noch im  besten 
Andenken stehen, wie sic in  diesem Hause bei einer 
andern Gelegenheit ein kompetentes V o rw o rt gesunden 
haben; Gemeinden m it Lebenskraft ausgestattet, Gemein
den größer» Umfanges, Gemeinden nach A r t  der bis zum 
Jahre 1849 bestandenen Hauptgemeindcn. I n  der einen 
und der andern Richtung w ar der Ausschuß bestrebt, den 
Wünschen und Anschannngen im  Lande dem Communal- 
Jnteresse seiner Bewohner überall Rechnung zu tragen.

E r w ar bemühet, die Hindernisse, welche der B i l 
dung größerer Gemeinden etwa entgegen treten könnten, 
zu beseitigen; und unter diesen Hindernissen erlauben S ie  
m ir eines insbesondere hervorzuheben, welches der B i l 
dung größerer Gemeinden hätte G efahr bringen könnte.

E s  bestehen in  unserm Lande jetzt m it sehr wenigen 
Ausnahmen kleine, fü r  die T hätigke it, die w ir  künftig 
den Gemeinden anweisen w ollen, unfähige Gemeinden, 
welche jedoch in  einer gewissen Anzahl dennoch ih r  Ver- 
mögen besitzen, welches Vermögen auch künftighin vor 
V ersp littc rnng , vor unzweckmäßiger Gebarung und deren 
Erträgnisse, vor unzweckmäßiger Verwendung gesichert 
werden soll. Um dieses Vermögen in  der 9 frt zu sichern, 
und diesen Wünschen der einzelnen Ortschaften und klei
nen Gemeinden gerecht zu werden, hat der Ausschuß 
sieb erlaubt, in  einem Anhange zu dem Gesetze, w ofür 
kein E n tw u rf vorgeschlagen worden w a r, Bestimmungen 
niederzulegen, welche die V erw altung des Ortschafts
vermögens in  der Weise, wie es das Interesse der ein
zelnen Ortschaften und kleinen Gemeinden m it sich bringt, 
gehörig regeln.

D er Ausschuß ist sich nicht bewußt, in  irgend einer 
P osition , welche er in den E n tw u rf des Gemeindegefetzes 
aufgenommen ha t, die Bestimmungen dcS Gesetzes vom 
5. M ä rz  1862 überschritten zu haben, wenn man anders 
dieses Gesetz nicht als einen todten Buchstaben, sondern 
als das lebende W o rt, als den Ansspruch einer freisin
nigen Volksvertre tung, unseres Reichsrathcs, ansehen w ill.

B e i keinem Gesetze, wie bei diesem dürfte die N o th 
wendigkeit in  dem hohen Grade einleuchtend sein, daß 
davon eine so vollkommene Uebcrsetznng in  die slovcnische 
Volkssprache gebracht werde, daß sie treu und genau seine 
einzelnen Bestimmungen zum Verständnisse der Landbevöl
kerung führe. D a m it der h. Landtag sich in  dieser 
Richtung die nöthige Beruhigung verschaffen könne, erlaubte 
sich der Ausschuß eine M o d a litä t zu beantragen, unter 
welcher dieser Wunsch am sichersten erreicht werden 
dürfte.

D e r Ausschuß hatte sich vorbehalten, die einzelnen 
Positionen des Gesetzes durch meine W enigkeit, dann 
näher erörtern und begründen zu lassen, wenn sich gegen 
deren Zweckmäßigkeit oder Fassung' Zweife l, Anstände, B e 
denken erheben sollten; und in  dieser Richtung werde ich 
m ir im  Laufe der Debatte gclegcnhcitlich die B itte  erlau
ben, das W o rt ergreifen zu dürfen.

I n  B etre ff des ganzen Gesetzes stellt der Ausschuß 
folgende Anträge an den hohen Landtag:

Derselbe wolle beschließen:
„Erstens der abgeänderte G esetz-Entw urf der Ge

meindeordnung und Gcmeindewahlordnung werde sannnt 
dem bezüglichen Einführungsgcsetze angenommen.

Zw eitens: F ü r die Redaction des slovenischen 
TerteS derselben werde ein aus fün f M itg liedern  bestehen
der neu zu wählender Ausschuß eingesetzt".

G  e f  e $
vorn

wirksam fü r das H e r z o g t h r r m  K r a u l ,  

womit eine Gemeindeoednung und eine (ßemeinbe- 
Muhlordnuiig ertasten werden.

M i t  Zustimmung deS Landtages M eines Herzogthumes 
K ra in  finde ich aus Grundlage deS Gesetzes vom 5. M ä rz  
1862, ,3. 1 8 , R . G . B l. ,  die angeschlossene Gemeinde- 
ordnung und die dazu gehörige Gem einde-W ahlordnung 
zu erlassen und zu verordnen, chje fo lg t:

Artikel I.
Diese Gemeindeordnung und die dazu gehörige 

Gemeinde-Wahlordnung gelten fü r alle Gemeinden M e i
nes Herzogthnmes K ra in , welche- ein eigenes S ta tu t 
nicht besitzen.

Artikel 11
D ie  Bestimmungen des ersten, zweiten und dritten 

Hauptstückes der Gemeindcordnnng treten sofort in  K ra ft.

Artikel 111.
A u f  Grundlage der Gem einde-W ahlordnung und 

unter Anwendung der Bestimmungen des dritten H aup t- 
stückes der Gemeindeordnung ist die Bestellung neuer 
Gemeindevertretungen unverzüglich zu veranlassen.

Artikel IV .
Sobald in  einer Gemeinde die neue Gemeinde

vertretung ordnungsmäßig bestellt ist, hat in  derselben die 
Gemeindeordnung, in  soweit sic nicht schon nach Artike l 
I I  in  K ra ft getreten ist, zur vollen Anwendung zu 
kommen.

A rtik e l V .
M e in  Staatsm inister ist m it der Durchführung 

dieses Gesetzes beauftragt.
W ie n , den

I.

Gememdrordmmg
fü r  das

| j  e r  5 0 g 11) n m X v a i n.
Erstes Hauptstück.

B o n  der O rtsgcm cm dc überhaupt.
§. 1.

D ie  dermaligen Ortsgemeinden haben als solche 
fortzubestehen, so lange nicht auf Grundlage dieser Ge- 
nieindcordnnng eine Aenderung eintritt.

§. 2.

Zw ei oder mehrere Ortsgemeinden können sich, wenn 
die politische Landesstelle aus öffentlichen Rücksichten da
gegen keine Einwendung erhebt, m it B ew illigung  des 
Landesausschqsfes nach vorausgegangenem Ucbereiukom- 
men über den Besitz und Genuß ihres Eigenthumes, ihrer 
Anstalten und Fonde in  Eine Ortsgemeinde vereinigen, 
so daß sie a ls eigene Ortsgemeinden zu bestehen aufhören.

Eine solche Vereinigung von Gcmeindekt^darf wider 
deren W ille n  nicht stattfinden.

§. 3.
Gemeinden, welche in  Folge des Gesetzes vom 17. 

M ärz  1849 m it anderen in  Eine Gemeinde vereiniget 
wurden, können über deren Anlnchen durch das Landes-
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gesctz wieder getrennt und abgesondert zu Ortsgemeinden 
constituirt werden, wenn jede dieser auseinander zu legen
den Gemeinden fü r sich die M it te l zur E rfü llung  der ih r 
aus dem übertragenen Wirkungskreise (§. 29) erwachse
nen Verpflichtungen besitzt, oder durch Zusammenlegung 
m it einer anderen Gemeinde erlangt.

Unter denselben Bedingungen kann eine Ortsgemeinde 
(auch außer dein erwähnten Fa lle ) durch ein Landesgesetz 
in  zwei oder mehrere Ortsgemeinden aufgelöst oder m it sol
chen vereiniget werden. B e i einer solchen Auseinander- oder 
Zusammenlegung ist tlmnlichst die Abgrenzung nach P sarr- 
sprengeln zu berücksichtigen.

E iner jeden Trennung muß jedoch eine vollständige 
Auseinandersetzung des gemeinschaftlichen Vermögens und 
G utes und der gemeinschaftlichen Lasten vorhergehen.

§. 4.
Z u  Aenderungen in den Grenzen einer Ortsgcmcinde, 

wodurch diese als solche zu bestehen nicht aufhört, ist nebst 
der Erklärung der politischen Landesstelle, daß dagegen 
aus öffentlichen Rücksichten kein Anstand obwaltet, die 
B ew illigung  des Landesausschusses erforderlich.

§. 5.
Jede Liegenschaft muß zum Verbände einer O r ts 

gemeinde gehören. Ausgenommen hievon sind die zur 
W ohnung oder zum vorübergehenden Aufenthalte des 
Kaisers und des Allerhöchsten Hofes bestimmten Residen
zen und Schlösser und andere Gebäude, nebst den dazu 
gehörigen G ärten und Parkanlagen.

Zweites Hllliptffück.
Von den Gcmcindcmitqliedern.

8. 6.

D ie  Gemcindcmitglieder sind entweder:
a) Gemeindeangehörige, das sind diejenigen P e r

sonen, welche in  der Gemeinde heimatbercchtigt sind, oder
b) Gemeindegcnvsscn, das sind jene, welche ohne 

in  der Gemeinde hcimatbercchtigt zu sein, im Gebiete der
selben entweder einen H auö - oder Grundbesitz haben, oder 
von einem in  der Gemeinde selbstständig betriebenen Ge
werbe oder Erwerbe eine directe S teuer entrichten. A lle  
übrigen Personen in der Gemeinde werden Ausw ärtige 
genannt.

§. 7.

Jeder österreichische S taatsbürger soll in  einer Ge
meinde beimatberechtigt sein.

D ie  Heimatsverhältnisse werden durch ein beson
deres Reichsgcsetz bestimmt. B is  zur Erlassung eines 
solchen Gesetzes verbleiben die gegenwärtig bestehenden 
Heimatsvvrschriften aufrecht.

§. 8.

I n  S tädten und M ärkten werden diejenigen Gc- 
meindeangehörigen, welche bisher das Bürgerrecht durch 
Verleihung der Gemeinde erhalten haben, oder es in der 
Folge in  gleicher Weise erwerben, B ürger genannt. F ü r 
die Verleihung des Bürgerrechtes kann die Gemeinde 
eine Gebühr abnehmen.

Jede Gemeinde kann österreichischen S taatsbürgern 
das Ehrenbürgerrecht verleihen.

§• 9.
D ie  Gcmeindemitglicder haben das Recht des unge

störten Aufenthaltes in  der Gemeinde. S ie  nehmen nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes an den Rechten und

Vorthe ilen , wie an den Pflichten und Lasten der G e
meinde Theil.

D ie  Gemeindeangehörigen haben überdicß den A n 
spruch aus Armenversorgung nach Maßgabe ih rer B edürf
tigkeit.

Den Bürgern bleibt der Anspruch au f die fü r  sie 
besonders bestehenden S tiftungen  und Anstalten vorbehalten.

D ie  Ehrenbürger haben die Rechte der Gemeinde- 
genossen, ohne die Verpflichtungen derselben zu theilen.

§ . 1 0 .

D ie  Gemeinde darf A usw ärtig en , welche sich über 
ihre Heimatberechtigung ausweisen, oder wenigstens dar- 
thun, daß sie zur E rlangung eines solchen Nachweises die 
erforderlichen Schritte gemacht haben, den Aufentha lt in  
ihrem Gebiete nicht verweigern, so lange dieselben m it 
ihren Angehörigen einen unbescholtenen Lebenswandel 
führen und der öffentlichen M ild thä tigke it nicht zur Last 
fallen.

F ü h lt sich ein A usw ärtig e r, welchem zur B e ib rin 
gung dieses Nachweises von der Gemeinde ein angemes
sener T e rm in  gestellt werden kann, durch eine Verfügung 
derselben gedrückt, so kann er sich um A bhilfe  an die 
politische Bezirksbehörde wenden.

§ . 11.

D ie  privatrechtlichen Verhältnisse überhaupt und 
insbesondere die E igenthum s- und Nutzungsrechte ganzer 
Classen oder einzelner G lieder der Gemeinde bleiben 
ungeändert.

Drittes HauMück.
Von der Gemeindevertretung.

§. 12.
D ie  Gemeinde w ird  in  ihren Angelegenheiten durch 

einen Gcmeindeansschuß und einen Gemeindevorstand 
vertreten.

§• 13.
D e r Gemeindeausschuß besteht in  Gemeinden m it 

weniger als 100 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern 
aus 9 oder 8  M itg lie d e rn , je nachdem drei oder zwei 
W ahlkörper gebildet werden, in  Gemeinden m it 100 —  300 
wahlberechtigten Gemeindemitgliedern aus 12, m it 301 —
600 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern aus 1 8 , m it
601 —  1.000 wahlberechtigten Gemeindemitgliedern aus 24 
und m it mehr a ls 1.000 wahlberechtigten Gemeindcmitglie- 
dern aus 30 M itg liedern .

Dieser Ausschuß w ird  in  Gemeinden, welche zwei 
oder mehrere bis znm Jahre 1850 bestandenen Unter- 
gemeinden in  sich fassen oder künftig umfassen werden, 
derart zusammengesetzt, daß zunächst sämmtliche W a h l
berechtigte jeder dieser ehemaligen Untergemeinden je ein 
M itg lie d   ̂ in  den Ausschuß wählen. D ie  so Gewählten 
werden in  die obige Anzahl der Ausschußmitglieder ein
gerechnet.

D ie  auf die Gcsammtzahl sohin noch fehlenden sind 
von sämmtlichen W ählern der Gemeinde nach W ahlkör
pern in  den Ausschuß zu berufen. Ih re  Z ah l muß nöthi- 
genfalls auf die H ä lfte  der vorigen und auf eine, durch 
die Z ah l der W ahlkörpcr theilbare Z ah l ergänzt werden.

Z u r Vertretung verhinderter oder abgängiger A u s 
schußmitglieder haben in  jeder Gemeinde Ersatzmänner zu 
bestehen. Jede der erwähnten Untcrgemeinden w ählt 
einen Ersatzmann, beträgt die Z ah l derselben nicht die 
H ä lfte  sämmtlicher Ausschußmitglieder, so ist der Rest,—  
fa lls  aber die Gemeinde aus keinen derartigen Unterab-



Heilungen bestünde, die Gesammizahl der Ersatzmänner —  
von sämmtlichen W ählern  der Gemeinde zu wählen, und 
w enn die Anzahl der so zu wählenden Ersatzmänner durch 
die Z ah l der W ahlkörper nicht theilbar w äre, au f die 
nächste hiedurch H eilbare Z ah l zu erhöhen.

§. 14.
I n  jenen F ä lle n , in  welche» eine früher bestan

dene Untergemcinde au f G rund  des Gemeindegesetzes vom 
17. M ärz  1849 in zwei oder mehrere selbstständige O r ts -  
gemeindcn getheilt worden ist, tritt jede solche O rtsg e 
meinde ui die, int vorigen P a ra g ra p h e  und in diesem 
Gesetze überhaupt den ehemaligen Untergemeinden beson
ders gewahrten Rechte ein.

§. 15.
T e r  Gcmcindevorstand besteht a u s  dem Gemeinde

vorsteher und au s mindestens zwei Gemeinderäthen.
W o cs die Geschäfte und Verhältnisse nothwendig 

machen, kann der Ausschuß die Z ah l der Gemeinderäthe 
entsprechend erhöhen. E s  darf jedoch diese Z ah l den 
dritten T heil der Ausschußmitglieder nicht überschreiten.

D ie M itglieder des Gemcindevorstandcs gehören 
auch dem Ausschüsse a n ,  und es ist deren Anzahl in 
jener der Ausschußmitglieder begriffen.

§. 16.
D ie  Ausschuß- und Ersatzmänner werden von den 

W ahlberechtigten in der Gemeinde im S in n e  der §§. 13 
und 14 gewählt.

D ie  näheren Bestimmungen über die W ahlberech
tigung und die W ählbarkeit, dann über das W ahlver- 
sahren enthält die G em einde-W ahlordnung.

§. 17.
Je n e  nach dem §. 11 der Gemeinde - W ahlordnung 

w ählbaren G emeindem itglieder, welche von ihrem in  der 
Gemeinde gelegenen Realbesitze mindestens 100 fl. ö. W . 
oder von ihrem dort betriebenen Gewerbe oder Erw erbe 
mindestens 200  fl. ö. W . an  der dermal bestehenden l. f. 
S te u e r  (ohne Einrechnung der Zuschläge) entrichten, haben 
das R echt, auch ohne 'W ahl in  den Gemcindeansschuß 
a ls  M itglieder desselben einzutreten. Dieselben werden 
in die int §. 13 festgesetzte Z ah l der Ausschußmitglieder 
nicht eingerechnet. M ilitärpersonen in der activen Dienst- 
leistung, so wie F rauenspersonen , die von diesem Rechte 
Gebrauch machen w ollen, müssen —  alle andern zum 
E in tritte  in den Ausschuß berechtigten Personen können —  
sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. M in 
derjährige und C uranden üben dieses Recht durch ihre 
gesetzlichen V ertreter a u s .

D e r Bevollmächtigte muß österreichischer S t a a t s 
bürger und eigenberechtigt fein , und es darf ihm keiner 
der in den §§. 3, 10 und 11 der G em einde-W ahlordnung 
angegebenen A uönahm s- und Ausschließungsgründc ent
gegenstehen.

D e r Bevollmächtigte kann n u r E inen  vertreten, auch 
darf er nicht schon für seine P erson  der Gemeindevertre
tung angehören.

§. 18.
W ird  ein nach den vorstehenden P a ra g ra p h e n  zum 

E in tritte  in den Gemeindeausschuß berechtigtes Gemeinde- 
mitglied oder der gesetzliche V ertreter eines solchen auch 
durch die W ah l in den Ausschuß berufen, so hat er ent
weder diese W ah l auzuuehmen oder von seinem gesetzlichen 
Rechte Gebrauch zu machen.

Zw ei S tim m en  tut Ausschüsse können ihm deßhalb 
nicht zukommen.

8- 19.
D er Gemeindeausschuß w ählt au s  seiner M itte  den 

Gemeindevorsteher und die Gemeinderäthe.
D ie  G em einde-W ahlordnung enthält hierüber die 

näheren Bestimmungen.
D ie  Gemeinderäthe werden nach der Z ah l der S t im 

m en, m it welchen sie gewählt w urden , gereiht.
B ei Stimmengleichheit entscheidet das Los über den 

Vorzug in der Reihenfolge. I n  dieser Reihenfolge haben 
sie den Gemeindevorsteher in Fällen der Verhinderung zu 
vertreten.

§. 20.
Jed es w ählbare und orduungsm äßig gewählte G e- 

meindeinitglied ist verpflichtet, die W ah l zum Ausschuß- 
oder Ersatzmanne oder zum M itgliedc des Gemeindevor- 
standes anzunehmen.

D a s  R echt, die W ah l abzulehnen, haben n u r:
1. Geistliche und öffentliche Lehrer;
2. H of-, S ta a ts - ,  Landes- und öffentliche F onds- 

beamte und D ien e r, welche in  activer Dienstleistung stehen;
3. P erso n en , die über 60  J a h re  a lt sind;
4. diejenigen, welche eine S te lle  im Gemcindevor- 

stande durch eine volle W ahlperiode bekleidet haben , für 
die nächste W ahlperiode;

5. diejenigen, die an einem, der A usübung  der 
Amtspflichten hinderlichen K örpergebrechen, oder einer 
anhaltenden, bedeutenden S tö ru n g  ihrer Gesundheit leiden;

6. P e rso n en , welche vermöge ihrer ordentlichen B e
schäftigung häufig oder durch lange Z eit in jedem Ja h re  
au s der Gemeinde abwesend sind;

7. diejenigen, welche nach §. 17 zum E in tritte  in 
den Gemeindeausschuß ohne W ah l berechtiget sind.

W er ohne einen solchen Entschnldigimgsgruud die 
W ahl anzunehmen oder das angenommene A m t fortzu
führen verw eigert, verfällt in  eine G eldbuße, welche der 
Landcöausschuß über Einschreiten der Gemeindevertretung 
bis 100 fl. bemessen kann.

D ie  Geldbuße fließt in die Gemeindecasse.
8- 21.

D ie Ausschuß- und Ersatzm änner, sowie die M it
glieder des Vorstandes werden au f drei J a h re  gewählt. 
S ie  verbleiben auch nach A blau f dieser Z eit b is zur B e 
stellung der neuen Gemeindevertretung int Amte.

D ie  A ustretenden können, wenn ihnen kein gesetz
liches H inderniß im W ege steht, wieder gewählt werden.

8. 22.

W ird die S te lle  des Gemeindevorstehers oder eines 
Gem eindcrathes im Laufe der drei J a h re  erledigt, so hat 
der Ausschuß binnen längstens vierzehn T agen  eine neue 
W ahl für die noch übrige Z eit vorzunehmen.

W ird  die S te lle  eines Ausschußmannes erledigt, so 
hat der Gemeindevorsteher, wenn der abgängige A ns- 
schußmann a u s  der W ahl einer ehemaligen Unter- bezüg
lich O rtsgem einde (88- 13 und 14) hervorgegangen ist, 
der fü r ihn bestimmte Ersatzmann —  wenn derselbe aber 
von der Gesammtgemeinde gew ählt worden ist, jenen E r 
satzmann in den Ausschuß zu berufen, welcher in dem 
W ahlkörpcr, in welchem der abgängige Ausschußmann 
gewählt worden w a r , die mehreren S tim m en erhalten hat.

B ei gleicher S tim m enzahl entscheidet das Los.
K ann  das abgängige Ausschußmitglied au f diese 

A rt nicht ersetzt werden, so ist in der bezüglichen U nter
rücksichtlich O rtsgem einde (88- 13 und 14) oder dem be
treffenden W ahlkörper auf G rundlage der letzten W äh le r-



lisic cine E rgänznngsw ahl fü r die noch übrige D äner der 
W ahlperiode unverzüglich vorzunehmen.

§. 23.
Ueber die B erufung eines Ersatzm annes bei einer 

bloß zeitweisen V erhinderung eines Ausschußm annes haben 
die au f diesen F a ll anw endbaren Bestimmungen dcS §. 22  
zu gelten.

§. 24.
D er Gemeindevorsteher und die Gemeinderäthe haben 

bei dem A ntritte  ih res A m tes eidlich dem Kaiser T reue 
und G ehorsam , Festhalten an der Reichs- und Landes
verfassung, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte 
E rfü llung  ihrer P flichten in  der Vollversammlung deS 
Gemeindeausschusses in G egenw art eines Abgeordneten 
der politischen Behörde in die H ände des ältesten A u s- 
schußmannes nach den im A nhange enthaltenen E id es
formeln zu geloben.

§. 25.
D aS  Amt eines Ausschuß- und Ersatzm annes ist 

unentgeltlich.
Durch Gemeindebeschluß ist sestznsetzcn, ob und 

welche E ntlohnung der Gemeindevorsteher und die G e
meinderäthe a u s  Gemeindemitteln zu erhalten haben.

Allen Gemcindcvcrtrctcrn gebührt die V ergütung a u s  
der Gemeindecasse für die m it der Geschäftsführung ver
bundenen baren A uslagen .

8. 26.
E in  M itglied  des V o rstan d es, ein Ausschuß- oder 

Ersatzmann wird seines A m tes verlustig, wenn ein U m 
stand eintritt oder bekannt w ird , welcher ursprünglich des
sen W ählbarkeit gehindert, oder dessen nach §. 17 erfolg
ten E in tr itt in den Ausschuß nach den Bestimmungen des 
§. 11 der Gemeinde - W ahlordnung unzulässig gemacht 
hätte.

V erfällt ein M itglied  deS V orstandes, ein A u s 
schuß- oder Ersatzmann in  eine Untersuchung wegen einer 
in  den §§. 3 und 11 der Gemeinde - W ahlordnung 
genannten strafbaren H andlung  oder wird über dessen 
Vermögen der C oncurs eröffnet, oder das Ausgleichs
verfahren eingeleitet, so kann dasselbe, so lange das 
S tra fv erfah ren  oder die C oncurs- oder AusglcichSver- 
haudlung d auert, fein A m t nicht ausüben.

V iertes Hauptstück.
V on  dem W irkungskreise der O rtsgem eindc. 

(Erster Abschnitt.
Don Sem Umfange des Wirkungskreises.

§. 27.
D er W irkungskreis der Gemeinde ist ein doppelter:
a ) ein selbstständiger, und
b) ein übertragener.

§. 28.
D e r selbstständige, d. i. derjenige W irkungskreis, 

in  welchem die Gemeinde m it Beobachtung der bestehenden 
Reichs- und Landesgesetze nach freier Selbstbestimmung 
anordnen und verfügen kann, um faßt überhaupt A lles, 
w as  d as  Interesse der Gemeinde zunächst berührt, und 
innerhalb ihrer G renzen durch ihre eigenen K räfte besorgt 
und durchgeführt werden kann.

I n  diesem S in n e  gehören hiehcr insbesondere:
1. D ie  freie V erw altung  ihres V erm ögens und

ihrer au f den G emeindevcrband sich beziehenden Angele
genheiten ;

2. die S o rg e  für die Sicherheit der P erson  und 
des E igen thum es;

3. die S o rg e  fü r die E rhaltung  der Gemeindestraßen, 
W ege, P lä tze , Brücken, sowie für die S ieberbeit und 
Leichtigkeit deS Verkehres au f S tra ß e n  und Gewässern, 
und die Flurcnpolizei;

4. die Levensmittclpolizei und die Neberwackung des 
M arktverkehres, insbesondere die Aufsicht au f M a ß  und 
G ew icht;

5. die G esundheitspolizei;
6. die Gesinde- und Arbciterpolizei und die H and 

habung der D ienstbotenordnung;
7. die Sittlichkeitspolizei.
8. die Ertheilung von Eheconsenscn;
9. das Armenwesen und die S o rg e  fü r die G e- 

m einde-W ohlthätigkeitsanstalten;
10. die B au - und Feuerpolizei, die H andhabung  der 

B auordnung  und Ertheilung der polizeilichen B aubcw il- 
ligungcn ;

11. die durch das Gesetz zu regelnde Einflußnahm e 
au f die von der Gemeinde erhaltenen M ittelschulen, dann 
a u f die Volksschulen, die S o rg e  fü r die E rrich tu n g , E r 
haltung und D ottru n g  der Letzteren m it Rücksicht au f die 
noch bestehenden S chu lp atron a tc ;

12. der Vcrgleichsversuch zwischen streitenden P a r 
teien d u rch aus der Gemeinde gewählte V ertrau en sm än n er;

13. die V ornahm e freiwilliger Feilbietungen beweg
licher und freiw illiger Verpachtungen unbeweglicher Sachen.

A u s höheren Staatsrückftchten können bestimmte 
Geschäfte der O rtspolizei in einzelnen Gemeinden beson
deren landesfürstlichcn O rg an en  im W ege deö Gesetzes 
zugewiesen werden.

§. 29.
D en  übertragenen W irkungskreis der Gemeinde, d. i. 

die Verpflichtung derselben zur M itw irkung fü r die Zwecke 
der öffentlichen V erw altung  bestimmen die allgemeinen 
Gesetze und innerhalb derselben die Landesgesetze. A ls 
Verpflichtungen der Gemeinde in  übertragenem  W irkungs
kreise werden dermalen erk lärt:

1. D ie  Kundmachung der Gesetze und allgemeiner 
A nordnungen.

2. die M itw irkung und Unterstützung der I. f. poli
tischen F inanz- und Gerichtsbehörden und ihrer O rgane  
int Vollziehen der Dienste überhaupt, insbesondere aber 
bei der V olkszählung, bei der H eeresergänzung , bei der 
M ilitä rbequartirung  und V orspannsleistung und bei H an d 
habung der indirecten Besteuerung nach M aßgabe  der für 
diese Adm iuistratiouszweige bestehenden allgemeinen Gesetze.

3. in  civilgerichtlicheu A ngelegenheiten:
a )  au f V erlangen der P a rte ie n , zwischen welchen ein 

Vergleich zu S ta n d e  gekommen ist f§. 28 , 12), die 
Protokollirung und A usfertigung erecutionsfähiger 
Vergleichsurkunden;

b ) über V erlangen der P arte ien  die E in leitung  des 
schiedsgerichtlichen V erfahrens und die F ällung  des 
S pruches au f G rund  deö C om prom ißvertrages, wie 
z. B . in R echnuugsanständcn , Grenzstreitigkeiten, 
Feldservituten, Feld- und Waldschädcn u. s. w . ;

c )  die V ornahm e der gerichtlichen Zustellungen und 
Publikationen der gerichtlichen Edictc, so wie über 
gerichtliche B ew illigung die V ornahm e der freiw il
ligen R ealfcilb ietungen , der erecutiven M o b ila r- und 
Realschätzungcn und der erecutivxu M obilarfeilb ie- 
h ing en , insoferne nickt von einer betheiligten P a r -



tci tic  V ornahm e dieser A m tshandlungen durch das
Gericht verlangt wird.

d ) über gerichtliche Zuweisung, die Todesfall-A ufnahm e
und die V ornahm e der In v en tu ren .

3 m  e t te r  ilG srfjrutf.
Von bent Wirkungskreise des Gemeindeausscliusses.

§. 30.
D er Gemeindeausschuß ist in den Angelegenheiten 

der Gemeinde daS beschließende und überwachende O rg an .
Eine vollziehende G ew alt kommt ihm in seiner G e

sammtheit nicht zu (§. 4 9 ).
§. 31.

I n  Absicht au f den H a u s h a lt  der Gemeinde unter
liegen der B erathung  und Schlußfassung des Ausschusses:

:t. Jede V erfügung über das S tam m verm ögen und 
S ta m m g n t der G em einde;

2. die Bestimm ung über die A rt der Benützung 
desselben;

3. der Voranschlag der E innahm en und der A u s
gaben, sowie die Vorsorge für die Bedeckung des A bganges;

. 4 . die Erledigung der Jah resrech nu n g ;
5. überhaupt alle Angelegenheiten, welche nicht zur 

gewöhnlichen V erm ögensverw altung gehören.
§. 32.

D e r Ausschuß hat dem Gemeindevorstande zur B e 
sorgung der ihm im selbstständigen und im übertragenen 
W irkungskreise obliegenden Geschäfte das dem Bedarfe 
entsprechende P ersonale beizugeben.

Erkennt der Ausschuß zu diesem Behufe die B e 
stellung eigener B eam ten  und D iener fü r no thw endig , so 
beschließt er über die Z a h l und Bezüge derselben, über 
die A rt ih rer E rnennung und über ihre R u h e - und 
Versovgnngsgcnüsfe.

§. 33.
D ie  Bestimmungen der §§. 31 und 32  gelten auch 

fü r die A nstalten der G em einde, in soweit durch S tif tu n g  
oder V ertrag  nicht e tw as anderes vorgeschrieben ist.

§. 34.
Z u r Wirksamkeit des Ausschusses gehört ferner:
1. D ie  W ah l des V orstandes;
2. die V erleihung des H e im ats  - und E hrenbürger- 

rechtes und in den S tä d te n  und M ärkten  auch des B ü r 
gerrechtes (§ . 8 ) ;

3. die A usübung  eines der Gemeinde zustehenden 
P a tro n a ts -  oder P räsen ta tio n srech te s , oder des V cr- 
leihnngSrcchtes von S tiftu n g en .

§. 35.
I n  soweit die H andhabung  der O rtspolizei nicht 

landesfürstlichcn O rg an en  im W ege des Gesetzes zugewie
sen ist, kann der Ausschuß innerhalb der bestehenden G e
setze ortspolizeiliche, fü r den Umfang oder für einzelne 
T heile der Gemeinde giftige Vorschriften erlassen und 
gegen die Nichtbefolgung dieser Vorschriften eine G eld
strafe bis zum B etrage von zehn G ulden oder eine Arrest- 
strafe b is zu 48  S tu n d en  androhen (§. 5 8 ). D e r A u s 
schuß ist verpflichtet, für die Anstalten und Einrichtungen, 
die zur H andhabung der O rtspolizei erforderlich sind, die 
nöthigen G eldm ittel zu bewilligen und er ist für jede ihm 
in  dieser Beziehung zur Last fallende Unterlassung ver
antwortlich.

§. 36.
D e r Ausschuß hat der Armenversorgung seine beson

dere Aufmerksamkeit zu widmen. W enn hiezu die M itte l 
der bestehenden W ohlthätigkeits- und Arm enanstalten und 
Fonde nicht ausreichen, hat der Ausschuß den erforder
lichen Bcdeckungsbetrag zu beschaffen, und kann die A rt 
der Verw endung desselben bestimmen. I n  den Gemein
den, welche a u s  mehreren der in  den §§. 13 und 14 
erwähnten Unterabtheilungcn bestehen, ist unter der Ueber- 
wachung des Gcmeindeausschnffes zunächst jede derlei U n
terabtheilung fü r die ihr angehörenden Arm en zu sorgen 
verpflichtet.

§. 37.
D e r Ausschuß w ählt au s  den Gemeindemitgliedern 

die V ertrauensm änner zum Vergleichsversuche zwischen 
streitenden P arte ien .

D ie  näheren Bestimmungen über diese Einrichtung 
bleiben einem besonderen Reichsgesetze vorbehalten.

§. 38.
D er Ausschuß ist verpflichtet, die von der politischen 

Bezirksbehörde, oder in  Angelegenheiten des selbstständi
gen W irkungskreises der Gemeinde von dem Landesaus- 
fchusse abgeforderten Gntachten abzugeben.

8. 39.
D e r Ausschuß entscheidet über Beschwerden gegen 

Verfügung des Gemeindevorstandes in den Angelegenhei
ten des selbstständigen W irkungskreises der Gemeinde.

I n  welchen F ällen  über derlei Beschwerden die 
politische Bezirksbehörde zu entscheiden h a t, bestimmt der 
§. 96.

§. 40 .
D e r Ausschuß überwacht die Geschäftsführung des 

Gemeindevorstandes und der V erw altungen  der Gem ein
deanstalten, so wie jener der allfälligen Unterabtheilungen 
(§§. 13 u. 14). E r  ist berechtigt, hiezu, sowie zur 
Ueberwachung von Gemeindeunternehm ungen und zur 
Abgabe von G utachten und A nträgen  in Gemeindeangele
genheiten eigene Commissionen zu bestellen. Z u  solchen 
Commissionen kann er auch V ertrauensm änner außer 
seiner M itte  berufen. D e r Ausschuß ist verpflichtet, 
öfters im Laufe des Jah reS  die Casse untersuchen zu 
lassen.

§. 41.
D e r Ausschuß tritt  nach M aßgabe des B edürfnis

se s , wenigstens aber in jedem V ierteljahre einmal zu
sammen.

D ie B eru fun g  zu einer Versam m lung erfolgt durch 
den Gemeindevorsteher oder in V erhinderung desselben 
durch dessen S te llvertre ter.

Jede  V ersam m lung, der eine solche B erufung nicht 
zu G runde liegt, ist ungesetzlich tind es sind die gefaßten 
Beschlüsse ungiftig. D e r Gemeindevorsteher muß den 
Ausschuß berufen, w enn es wenigstens von einem D ritt-  
theile der M itg lieder, oder von der politischen Bezirks
behörde, oder in  einer den selbstständigen W irkungskreis 
der Gemeinde betreffenden Angelegenheit von dem Lan
desausschusse verlangt wird.

§. 42 .
D e r Ausschuß kann nicht beschließen, wenn nicht 

wenigstens zwei D rittheile  seiner M itglieder anwesend 
sind. Erscheint zu einer angeordneten S itzung nicht die 
beschlußfähige Anzahl Ausschußmitglieder, so ist der G e
meindevorsteher berechtigt, gegen jeden nicht erschienenen 
Ausschuß- und Ersatzmann, welcher sein A usbleiben nicht 
zu rechtfertigen verm ag, eine in die Gemeindecasse fließende 
Geldbuße bis zu 10 fl. zu verhängen.



Ueber die Beschlußfähigkeit deS Ausschusses zur 
W ah l des Vorstandes enthält die W ahlordnung die nähe
ren Bestimmungen.

43.

W enn die Gebarung eines M itg liedes des V o r 
standes oder deS Ausschusses den Gegenstand der B e 
rathung und Schlußfassung bildet, haben sich die Bethei
ligten der Abstimmung zu enthalten, müssen jedoch, wenn 
es gefordert w ird ,  der S itzung zur E rthe ilung der ge
wünschten Auskünfte beiwohnen.

§ . 44.

Jedes M itg lie d  des Vorstandes und Ausschusses 
hat abzutreten, wenn der Gegenstand der Berathung und 
Schlußfassung seine privatrechtlichen Interessen oder jene 
seiner Ehegattin oder seiner Verwandten oder Verschwä
gerten bis einschließlich zum zweiten Grade betrifft.

§. 45.

Der Gemeindevorsteher oder in t Verhinderungsfälle 
sein S te llvertre ter fü h rt den Vorsitz im  Ausschüsse. Jede 
S itzung , bei welcher dieß nicht beobachtet w ird , ist un- 
g iltig .

D er Vorsitzende eröffnet und schließt die Sitzungen, 
leitet die Verhandlungen und handhabt die O rdnung in  
der Versammlung.

§. 46.

Z u  einem gütigen Beschlusse ist die absolute S t im 
menmehrheit der anwesenden Ausschussmitglieder erforder
lich.

D e r Vorsitzende stimmt nur bei gleich getheilten 
S tim m en und gibt im  Anschlüsse an eine derselben m it 
seiner S tim m e den Ausschlag.

D ie  Stim m gebung ist mündlich, nach dem Ermes
sen des Vorsitzenden kann solche auch durch Aufstehen 
und Sitzenbleiben stattfinden.

W ahlen und Besetzungen können nach Beschluß des 
Ausschusses durch Stim m zettel vorgenommen werden.

§. 47.

D ie  Ausschußsitzungen sind öffentlich, doch kann 
ausnahmsweise die Ausschließung der Oeffentlichkeit über 
A n trag  des Gemeindevorstehers oder dreier Ausschußmän
ner beschlossen werden, nie aber fü r  jene S itzungen, in  
welchen die Gemeinderechnungen oder das Gemeinde
p rä lim ina r verhandelt werden.

S o llten  sich die Zuhörer herausnehmen, in  die B e
rathung des Ausschusses störend einzugreifen ober gar 
die Freiheit desselben zu beirren, so ist der Vorsitzende 
berechtigt und verpflichtet, nach vorausgegangener frucht
loser Erm ahnung den Zuhörerraum  leeren zu lassen.

§. 48.

Ueber die gefaßten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
führen, welches vom Vorsitzenden, von zwei Ausschuß
männern und dem S chriftfüh re r zu fertigen ist.

Jedem Gemeindemitgliede steht frei die Einsicht in  
dasselbe zu nehmen und Abschriften davon auf seine K o 
sten zu verlangen. I m  Uebrtgen bleibt es jedem G e
meindeausschusse vorbehalten, seine und seines Gemeinde
vorstandes Geschäftsthätigkeit durch eine Geschäftsord
nung zu regeln.

Dritter itösdjiutt.
Don Dem Wirkungskreise des Gemeindevorstandes.

8- 49.
Der Gemeindevorstand ist in den Angelegenheiten 

der Gemeinde das verwaltende und vollziehende O rgan.

8. 50.
D er Gemeindevorsteher leitet und beaufsichtigt alle 

dem Gemeindevorstande obliegenden Geschäfte. D ie Ge
meinderäthe haben ihn hierin zu unterstützen'und die G e
schäfte, die ihnen der Gemeindevorsteher zuweiset, nach 
der Anordnung und unter der Verantwortlichkeit dessel
ben zu vollziehen.

§. 51.
Dem Gemeindevorsteher sind die Bediensteten der 

Gemeinde und der Gemeindeanstalten untergeordnet, und 
er übt über sie die D isc ip lina rgew a lt.

E r  kann selbst solche Bedienstete, bereit Ernennung 
sich der Ausschuß vorbehalten hat, vom Dienste suspendi- 
re n ; das Recht der Entlassung derselben kommt jedoch 
dem Ausschüsse zu.

8. 52.
I n  soweit eS zur leichteren Versehung der orts - 

polizeilichen und anderen örtlichen Geschäfte erforderlich 
ist, kann der Ausschuß fü r einzelne Theile der Gemeinde 
dort wohnende wählbare Gemeindemitglieder zur Unter
stützung des Gemeindevorstehers bei Besorgung der ge
dachten Geschäfte bestellen. Dieses hat jedenfalls bei 
Gemeinden, die aus mehreren der in  den §§. 13 und 14 
erwähnten Unterabtheilungen bestehen rücksichtlich jeder 
einzelnen derselben zu geschehen.

D ie  Bestellung erfolgt über Vorschlag des Gemein
devorstehers auf die D auer der W ahlperiode.

Bezüglich der Annahme oder Ablehnung dieser B e 
stellung gelten die Vorschriften des §. 20.

D ie  Bestellten haben sich bei Besorgung der G e
schäfte nach den Weisungen des Gemeindevorstehers zu 
benehmen.

§. 53.
D e r Gemeindevorsteher ve rtr itt die Gemeinde nach 

Außen zu und verm itte lt den Geschäftsverkehr derselben. 
U rkunden, durch welche Verbindlichkeiten gegen dritte 
Personen begründet werden sollen, müssen vom Gemeinde
vorsteher und einem Gemeinderathe unterfertig t werden.

B e tr ifft die Urkunde ein Geschäft, zu dessen E in 
gehung die Zustimmung des Ausschusses oder eine höhere 
Genehmigung erforderlich ist, so muß überdieß diese Z u 
stimmung oder Genehmigung in  der Urkunde unter M i t 
fertigung von zwei Ausschußmännern ersichtlich gemacht 
werden.

8. 54.
D e r Gemeindevorsteher bereitet die dem Ausschüsse 

vorbehaltenen Gegenstände zur Berathung in  demselben 
vor.

E r  hat die vom Ausschüsse gesetzmäßig gefaßten 
Beschlüsse in  Vollzug zu setzen, fa lls  aber die Beschlüsse 
an eine höhere Genehmigung gebunden sind, vorher 
diese Genehmigung einzuholen.

G laubt jedoch der Gemeindevorsteher, daß ein ge
faßter Beschluß den W irkungskreis des Ausschusses über
schreite, oder gegen die bestehenden Gesetze verstoße, so 
ist er verpflichtet, m it der Vollzugsetzung eines solchen 
Beschlusses iitnc zu halten und die Entscheidung der 
Frage, ob der Beschluß vollzogen werden kann oder nicht,



von dcm LandeSausschuffe, in ben , ben übertragenen 
W irkungskreis betreffenden F ällen  aber von der politischen 
Bezirksbehörde einzuholen.

§. 55 .
D e r Gemeindevorsteher führt die V erw altu n g  des 

G em eindeverm ögens und die Aufsicht über die Benützung 
und V erw altung  des G em eindegutes, er verw altet die 
G em eindeanstalten und. beaufsichtigt diejenigen, fü r welche 
eigene V erw altungen  bestehen, er leitet und überwacht 
die A usfü h ru n g  aller G em eindeunternehm ungen, er ver
fügt in allen G em eindeangelegenheiten, welche nicht zum 
W irkungskreise des Ausschusses gehören , er besorgt das 
Armenwesen nach den bestehenden E inrich tungen . (§. 36 .)

D e r Gemeindevorsteher bewilligt die V ornahm e 
freiw illiger Feilbietungen beweglicher und freiw illiger V e r
pachtungen unbeweglicher S achen  und sorgt fü r die A uf
rechthaltung und genaue E rfü llu n g  der in dieser B e 
ziehung bestehenden Vorschriften.

§. 56.
E ine der wesentlichsten A ufgaben des Gemeinde

vorstehers ist die H andhabung  der O rtspo lizei (§. 28), 
in  soferne nicht einzelne Geschäfte derselben landesfürst
lichen O rg an en  int W ege des Gesetzes zugewiesen sind.

D e r Gemeindevorsteher hat sich hiebei nach den be
stehenden Gesetzen und Vorschriften zu benehmen.

E r  ist verpflichtet, die zur H andhabung  der O r t s 
polizei erforderlichen M aßregeln  und V erfügungen recht
zeitig zu treffen, und fü r die A ufbringung  der hiezu nö
thigen G eldm ittel zu sorgen.

I n  allen F ällen , wo, wie z. B . bei Seuchen, zum 
Schutze des öffentlichen W ohleö bloß ortspolizeiliche 
V orkehrungen der Gemeinde nicht ausreichen, oder wo 
zur A bw endung von G efahren die K räfte der Gemeinde 
nicht au slan g en , hat der Gemeindevorsteher unverzüglich 
die Anzeige an  die politische Bezirksbehörde und an  den 
Landesausschuß zu erstatten.

§. 57.
D e r Gemeindevorsteher besorgt die Geschäfte des 

übertragenen W irkungskreises der Gemeinde.
E r  hat diese Geschäfte in  der durch das Gesetz oder 

die B ehörde vorgezeichueten W eise zu vollziehen.
W ird  die A rt der A usfüh rung  ganz oder tt) eil weife 

der Gemeinde überlassen, so ist er in dieser Beziehung an  
den Beschluß des Ausschusses gebunden. I n  äußerst d rin
gende^ F ällen  jedoch, wo der Beschluß des Ausschusses 
ohne Schadete oder G efahr vorläufig nicht eingeholt werden 
kann , darf der Gemeindevorsteher nach eigenem Ermessen 
handeln , muß jedoch unverzüglich die nachträgliche G eneh
m igung des Ausschusses sich erwirken.

D ie  R egierung kann die Geschäfte des übretragenen 
W irkungskreises ganz oder thcilweise durch ihre O rg an e  
versehen lassen.

8. 58.
I n  soweit die Gesetze und Vorschriften, welche über 

die zum W irkungskreise der Gemeinde (§. 2 8 ) gehörige 
O rtspolizei bestehen, eine S t r a f -S a n c tio n  aussprcchcn, 
und in soweit die U ebertretnngen dieser Gesetze und V o r
schriften nicht durch das Strafgesetz verpönt sind, steht 
dem Gemeindevorsteher in Gemeinschaft m it zwei G em ein
deräthen das S trafrech t in derlei U ebertretungsfällen zu.

D ieses S trafrech t w ird im übertragenen W irkungs
kreise ausgeübt.

Andere S tr a f e n ,  a ls  G eldstrafen , oder im Falle 
der Zahlungsunfähigkeit A rreststrafen, dürfen nicht ver
häng t werden.

X X V II . Sitzung.

§. 59.
D e r Gemeindevorsteher kann in H andhabung  der 

O rtspolizei eine Geldstrafe bis zu 10 fl. oder eine Arrest- 
strafe bis zu 48  S tu n d en  androhen , w enn die V oll
ziehung einer nnaufschieblichen M aßregel eine solche S tr a f -  
S a n c tio n  nothwendig macht.

Bezüglich der B estrafung gelten die Vorschriften 
des 8- 58.

§. 60.
D e r Gemeindevorsteher ist fü r seine A m tshandlun

gen der Gemeinde und bezüglich des übertragenen W ir
kungskreises auch der R egierung verantwortlich.

Durch diese Verantwortlichkeit des Gemeindevor
stehers w ird aber die H aftu ng  der Gemeinderäthe und der 
nach §. 52  bestellten Personen fü r die unterlassene oder 
nicht gehörige Vollziehung der ihnen vom Gemeindevor
steher übertragenen Geschäfte nicht aufgehoben.

F ünftes H a u M ü ck .
V om  G em em dehaushalte und von den G em cm de- 

um laqen.
§. 61.

D a s  gesammte bewegliche und unbewegliche E igen
thum und sämmtliche Gerechtsame der Gemeinde und 
ihrer Anstalten sind, sowie jene der Unterabtheilungen 
(§§. 13 und 14) mittelst eines genauen In v e n ta r s  in  
Uebersicht zu halten.

Jedem  M itgliede der Gemeinde oder rücksichtlich 
einer U nterabtheilung ist die Einsicht in das betreffende 
In v e n ta r  gestattet.

§. 62.
D a s  S tam m verm ögen und das S tam m g u t der G e

meinden und ihrer A nstalten , sowie jenes der U nterab
theilungen ist ungeschmälert zu erhalten. D ie  Umgestal
tung eines E igenthum s-O bjectes in  ein anderes, wodurch 
der W erth  des S tam m verm ögens nicht erheblich geschmä
lert w t t t ' kann m it Zustimmung des Landesansschusses 
erfolgen.

Z u r V ertheilung des S tam m verm ögens und des 
S tam m g u tes  un ter die M itglieder der Gemeinde oder 
bezüglich einer U ntcrabtheilung ist ein Landesgesetz erfor
derlich.

§. 63.
D a s  gesammte erträgnißsähige V erm ögen der G e

meinden sowie der U nterabtheilungen und ihrer Anstalten 
ist derart zu verw alten , daß die thunlich größte nachhal
tige R ente d a ra u s  erzielt werbe.

D ie  Jahresüberschüsse sind zur Deckung der E rfo r
dernisse int nächsten J a h re  zu verw enden, und in soferne 
sie hiezu nicht benöthigt werden, fruchtbringend anzulegen. 
D erlei Ersparnisse können für allfällige künftige E rforder
nisse vorbehalten bleiben; außerdem sind sie zum S ta m m - 
vermögen zu schlagen.

E ine V ertheilung der Jahresüberschüsse unter die 
Gemeindemitglieder kann n u r bei besonders rücksichtswür
digen Umständen und jedenfalls n u r unter der B edingung 
stattfinden, daß sämmtliche Gemeinde - Erfordernisse ohne 
Gemeindeumlagen bestritten wurden, und daß dieselben 
voraussichtlich auch in  Hinkunst ohne Gemeiudeumlagen 
bestritten werden können (§. 90).

§■ 64.
I n  Bezug au f das Recht und das M a ß  der T h e il

nahme an  den Nutzungen des G em eindegutes, so w ie
r



jenes der Unterabtheilungen, ist sich nach der bisherigen 
unangefochtenen Uebung zu benehmen, m it der Beschrän
kung jedoch, daß, soferne nicht specielle Rechtstitel A u s 
nahmen begründen, kein zum Bezüge berechtigtes Ge- 
meindemitglied aus dem Gemeindegute einen größeren 
Nutzen ziehe, a ls zur Deckung seines H a u s - und G u ts 
bedarfes nothwendig ist.

W enn und in  soweit eine solche unangefochtene 
Uebung nicht besteht, hat der Ansschuß m it Beachtung 
der erwähnten beschränkenden Vorschrift die, die T h e il
nahme an den Nutzungen des Gemeindegutes regelnden 
Bestimmungen zu treffen, und kann in  diesem Falle die 
Theilnahm e von der Entrichtung einer jährlichen Abgabe 
und anstatt oder neben derselben von der Entrichtung 
eines Einkanfsgeldes abhängig machen.

Dieses Einkommen, so wie diejenigen Nutzungen 
aus dem Gemeindegute, welche nach Deckung aller recht
mäßig gebührenden Ansprüche erübrigen, sind in  die 
Casse der Gemeinde, bezüglich der Unterabtheilungen 
abzuführen.

§. 65.

D a s  V erw a ltungs jah r der Gemeinde fä ll t  m it jenem 
des S taa tes zusammen.

§. 66.

A lljäh rlich  sind die Voranschläge der Einnahmen 
und Ausgaben der Gesammt-Gemcinde und ihrer Ansta l
ten fü r  das nächstfolgende V erw a ltnngs jah r vom G e
meindevorsteher zu verfassen, und vom Gemeindcausschusse 
längstens einen M o n a t vor E in tr i t t  dieses Jahres fest
zustellen.

Längstens zwei M onate nach Beendigung des V c r- 
w a ltungsjahres hat der Gemeindevorsteher die Rechnun
gen über die Empfänge und Ausgaben der Gemeinde und 
der Gemeindeanstalten dem Gcmcindeansschnsse zur P r ü 
fung und Erledigung vorzulegen. Säum ige Gemeinde
vorsteher sind hiezu durch den Landesansschnß zu verhal
ten (§. 92).

D ie  Voranschläge sowohl wie die Jahresrechnungen 
müssen wenigstens vierzehn Tage vor der P rü fung  durch 
den Ausschuß beim Gemeindevorsteher zur Einsicht der 
Gemeindemitglieder öffentlich, aufgelegt werden, und es 
sind die von denselben hierüber abgegebenen Erinnerungen 
bei der P rü fu n g  in  E rw ägung zu nehmen. Jedem Ge- 
meindemitglicde sind au f dessen Verlangen und Kosten 
Abschriften der Voranschläge und Rechnungen auszufolgen.

§. 67.
B e i der Vermögensgebarung ist sich genau an den 

festgestellten Voranschlag zu halten.
Kommen im  Laufe des Verw altungsjahres A u s la 

gen v o r, welche in  der einschlägigen Rubrik des V o ra n 
schlages ihre Bedeckung gar nicht oder nicht vollständig 
finden, gleichwohl aber unverschieblich sind, so hat der 
Gemeindevorsteher hierüber den Beschluß des Ausschusses 
einzuholen.

I n  Fällen der äußersten D ring lichkeit, wo die vor
läufige E inholung der B ew illigung  ohne großen Schaden 
und ohne G efahr nicht möglich ist, darf der Gemeinde
vorsteher die nothwendige Auslage bestreiten, muß jedoch 
unverzüglich die nachträgliche Genehmigung des AuSscbus- 
scs sich erwirken.

§ .  68.

A lle  Ausgaben fü r  Gemeindezwecke sind zunächst 
aus den in  die Gemeindecasse einfließenden Einkünften zu 
bestreiten.

Besteht zur Bedeckung gewisser Ausgaben ein beson
ders gewidmetes Verm ögen, so sind hiezu vorerst die 
Einkünfte dieses Vermögens zu verwenden. Dieselben dür
fen ihrer W idm ung nicht entzogen werden.

§. 70.
W enn zwei oder mehrere Unter- rücksichtlich O rts -  

gemeinden m it Vorbehalt ihres Eigenthum s zu E iner 
Ortsgemeinde vereinigt worden sind, so sind die Einkünfte 
des gesonderten Eigenthums nach dem bei der V ere in i
gung geschlossenen Uebereinkommen, in  Erm anglung eines 
solchen aber zur Bestreitung des A ufw andes, der aus 
jede jener Unterabtheilungen e n tfä llt, zu verwenden.

' §• 71.
D ie  m it dem Besitze und der Benützung des Ge- 

meindegutes oder jenes einer Unterabtheilung verbundenen 
Auslagen an Stenern und sonstigen Abgaben, dann an 
Aufsichts- und Culturskosten sind, in  soweit die von dem
selben in  die Casse der Gemeinde, rücksichtlich Unterabthei
lung einflicßcndcn Nutzungen (8 .6 4 )  nicht hinreichen, diese 
Auslagen zu bedecken, von den Theilnehmern an den 
Nutzungen des betreffenden Gutes nach dem Verhältnisse 
dieser Theilnahme zu tragen.

§. 72.
I n  soweit nicht anderweitige Einrichtungen rechts

verbindlich bestehen, sind A uslagen, welche, wie z. B . 
die Kosten zur Unterhaltung der Feldwege, Abzugsgräben 
u. dgl., bloß das Interesse einzelner Grundbesitzer betref
fen , von den Betheiligten zu tragen und ist sich bezüglich 
der Concnrrenz zu Wasserbauten, welche im  Interesse der 
Grundbesitzer unternommen werden, an die besonderen 
Vorschriften über derlei Bauführungen zu halten.

§. 73.
Z u r Bestreitung der nach § . 68 nicht bedeckten A u s 

gaben zu Gemeindezweckcn kann der Ausschuß die E in 
führung von Gemeindcumlagen beschließen.

D ie  A rten dieser Umlagen sind:
1. Zuschläge zu den directen Steuern oder zur 

Verzehrungssteuer;
2. Dienste fü r Gemeinde-Erfordernisse;
3. Auflagen und Abgaben, welche in  die Kategorie 

der Steuerzuschläge nicht gehören.

§. 74.
I n  der Regel sind Zuschläge zu den dircctcn Steuern 

ans alle in  der Gemeinde vorgeschriebenen Stenern die
ser A r t  ohne Unterschied, ob der Steuerpflichtige Ge
meindemitglied ist oder nicht, auszutheilen, und auf alle 
Gattungen dieser Steuern gleichmäßig umzulegen.

§. 75.
V on  Zuschlägen zu den directen Steuern und über

haupt von Gemeindeumlagen können nicht getroffen werden:
1. Seelsorger und öffentliche Schullehrer bezüglich 

der C o n g rn a ;
2. Personen, welche in  der Gemeinde nicht wohnen, 

bezüglich ihres weder aus einem Realbesttzc noch aus 
einer Gewerbsunternehmung fließenden Einkommens.

Gemeindcumlagcn, welche in  die Kategorie der S teuer
zuschläge nicht gehören (<$. 7 3 ) ,  können H o f-, S ta a ts -, 
Landes- und öffentliche Fondsbeamteu und "Dienern, bann 
M ilitärpersonen so wie deren W itw en  und Waisen, bezüg
lich ih res, weder aus einem Realbesttze noch aus einer 
Erwerbsunternehmung fließenden Einkommens nur dann



auferlegt werden, wenn sie an den, mittelst jener U m la
gen zu verwirklichenden Gemeindezwecken durch ein dircctcs 
Interesse betheiliget sind.

8. 76.
I n  soferue der §. 70 nicht zur Anwendung kommt, 

hat die Aufthe ilung der Zuschläge zu den directen 
Steuern im  ganzen Umfange der Gemeinde nach einem 
gleichen Ausmaße zu geschehen.

§ ■  77.
F ü r neue Erwerbungen und Unternehmungen, welche 

zunächst die Vermehrung der Gem einde-Einkünfte zum 
Zwecke haben, sowie zur T ilg un g  und Verzinsung eines 
behufs solcher Erwerbungen oder Unternehmungen aufzu
nehmenden Darlehens kann der Ausschuß Stenerzuschläge 
und überhaupt Gemeindeumlagen nur dann beschließen, 
wenn wenigstens drei V iertheile der Wahlberechtigten, 
welche zugleich mindestens drei V iertheile der gesammten 
in  der Gemeinde vorgeschriebenen direkten Steuern ent
richten, sich dafür erklären.

D ie  Abstimmung geschieht m it J a  und Nein. B e 
züglich der Vertretung der Wahlberechtigten gelten die 
fü r  die Ausübung des Wahlrechtes durch S te llvertre ter 
in  der G em einde-W ahlordnung enthaltenen Vorschriften.

8. 78.
Durch den Zuschlag zur Verzehrungssteuer da rf bloß 

der Verbrauch im  Gemeindegebiete und nicht die P ro -  
- duction und der Handelsverkehr getroffen werden.

8- 79.
Zuschläge, welche 15 Procent der directen Steuern 

oder der Verzehrungssteuer übersteigen, sind an die B e
w illigun g  des LandeSanSschnsses gebunden.

Zuschläge, welche 25 Procent der directen, oder 
20 Procent der Verzehrungssteuer übersteigen, können nur 
K ra ft eines Landesgesetzes stattfinden; f i l r  Zuschläge, 
welche 50 Procent der directen oder 30 Procent der V e r
zehrungssteuer überschreiten sollen, ist aber die E rw irkung 
eines Landesgesetzes erforderlich.

§. 80.
D e r Gemeiudcausschuß kann fü r  Gemcindezwccke 

Natnralarbeitsleistungen fordern und zu diesem Behufe 
der V erthe ilungs- und insoweit eine R e lu irung zulässig 
erscheint, auch den ReluirungSmaßstab festsetzen.

D ie  Naturalarbeiten können durch taugliche S te ll
vertreter geleistet oder nach dem Reluirnngsmaßstabe an 
die Gemcindccasse bezahlt werden.

I n  Nothfällen, wo ein schleuniges gemeinschaftliches 
Zusammenwirken A lle r erforderlich ist, sind alle tauglichen 
Personen in  der Gemeinde zur nncntgeltlichcn Leistung 
von Natnralarbeiten verpflichtet.

§. 81.
D er Gemeindeauöschnß kann zur Bedeckung von 

Gemeindeerfordernissen in jenen Fä llen , in  welchen Z u 
schläge zu den Steuern den richtigen Beitragsmaßstab nicht 
ausdrücken, auch eine andere, dem jeweiligen Zwecke 
angemessenere Um lagöart bestimmen.

D e r Gemeindevorstand hat zu diesem Behufe nebst 
der M a tr ike l über die Gemeindeglieder auch die V orm er
kungen (Register) über jene G rundlagen, welche bei der 
Gemeindcnmlage üblich sind, oder maßgebend werden 
können, als l. f. S teuern, Fam ilien- und Hausstand, 
Gewerbe, Häuser und deren Bestandtheile, Feucrstellen, 
Viehstand u. s. w. anzulegen und zur E rha ltung der in  
dieser Hinsicht erforderlichen Evidenz genau und vollstän
dig fortzuführen.

Z u r  E in führung neuer Auflagen und Abgaben, 
welche in  die Kategorie der Zuschläge zu den directen 
Steuern oder der Verzehrungssteuer nicht gehören, sowie 
zur Erhöhung schon bestehender Auslagen und Abgaben 
dieser A r t ,  ist nach § .7 9  vorzugehen, wenn die au f diese 
A r t  aufzubringende Geldsumme entweder fü r  sich alle in 
oder im  Vereine m it den gleichzeitig beschlossenen Zuschlä
gen zu den directen Steuern jenes Procent dieser Steuern 
übersteigen, welches der Ausschuß selbst bewilligen kann.

§. 82.
D ie  Stenerzuschläge sowohl (§ . 74 ) als andere 

Auflagen und Abgaben (§ .8 1 ) , so wie die N atn ra larbe its
leistungen (§. 80 ) können entweder fü r  das ganze Ge- 
mciudcgebiet oder nur fü r einzelne Theile desselben 
beschlossen und rücksichtlich bewilliget werden, je nachdem 
die zu bedeckenden Auslagen die Gesammtheit der Ge
meinde , oder wie z. B .  fü r öffentliche Brunnen und 
Wasserleitungen fü r den O r t ,  fü r  Straßenbeleuchtung, 
fü r Pflasterung n. s. w . nur einzelne Theile derselben 
berühren.

§. 83.
Beschlüsse des Ausschusses über Gemeindeumlagen 

jeder A r t  müssen öffentlich kundgemacht werden.
W er sich durch derlei Beschlüsse beschwert erachtet, 

hat seine Erinnerungen dagegen binnen der vom Tage 
dieser Kundmachung laufenden vierzehntägigen F a llfr is t 
beim Gemeindevorsteher anzubringen.

Diese Erinnerungen sind, wenn der Beschluß des 
Ausschusses einer weiteren Genehmigung nicht bedarf, als 
Berufung zu behandeln (§. 91), im  entgegengesetzten Falle 
aber dem Einschreiten um Genehmigung des Beschlusses 
Leizuschließen.

§. 84.
Steuerzuschläge sind durch dieselben Organe und 

M itte l, wie die S teuern selbst einzuheben.
Andere Geldleistungen, welche nach dem Gesetze oder 

nach einem gütigen Gemeindebeschlusse fü r Gemeindezwecke 
stattzufinden haben, werden vom Gemeindevorsteher durch 
seine O rgane eingehoben und im  W eigerungsfälle durch 
dieselben mittelst jener Erecutionsarten, wie sie fü r  Steuer- 
rückstände bestehen, eingetrieben. Verweigert der Verpflich
tete die Leistung von Naturalarbeiten, so läßt sie der Ge
meindevorsteher ans Kosten des Verpflichteten durch einen 
D ritte n  vollziehen und treibt die Kosten wie andere Geld
leistungen ein. B e i Gefahr am Verzüge können die 
Verpflichteten unm itte lbar zur Leistung angehalten werden.

§. 85.
D ie  Concurrenz zu Kirchen- und P fa rrho f-, Schnl- 

und Straßenbaulichkeiten ist Gegenstand besonderer Gesetze. 
D ie  fü r  gewisse Erfordernisse bestehenden, au f specielle 
Rechtstitel sich gründenden Concnrrenzen verbleiben 
aufrecht.

§. 86.

D a s  Vermögen, welches Unterabtheilungen (§§. 13 
und 14) oder Ortschaften als solchen gehört, ist nach den 
bezüglichen Bestimmungen des diesem Gesetze angeschlos
senen Anhanges zu behandeln.

Sechsles Hauptstück.
Von der Vereinigung der Gemeinden zur ge

meinschaftlichen Geschäftsführung.
§. 87.

D en einzelnen Gemeinden bleibt freigestellt, sich so
wohl in  B etre ff des selbstständigen (§• 28) als auch des



übertragenen Wirkungskreises (§. 29 ) zu einer gemein
schaftlichen Geschäftsführung zu vereinigen.

D ie  über die A r t  und Weise der gemeinschaftlichen 
Geschäftsführung getroffene Vereinbarung ist dem Landes
ausschusse zur E rthe ilnng der Genehmigung im E inver
ständnisse m it der politischen Landesstelle vorzulegen.

§. 88.

Gemeinden, welche die M it te l zur E rfü llun g  der 
ihnen aus dem übertragenen Wirkungskreise (§. 29) er
wachsenden Verpflichtungen nicht besitzen, sind fü r so lange, 
a ls dieß der F a ll ist, zu diesem Behufe m it anderen Ge
meinden zu einer gemeinschaftlichen Geschäftsführung im  
Wege eines Landesgesetzes zu vereinigen.

Nach Anhörung der betheiligten Gemeinden ist durch 
das LandcSgesetz die A r t  und Weise der gemeinschaftlichen 
Geschäftsführung zu bestimmen.

Kom m t über die Vertheilung der bezüglichen Kosten 
ein Uebereinkommen zwischen den einzelnen Gemeinden 
nicht zu S tande , so hat der Landesausschnß hierüber zu 
entscheiden.

Siebentes Hauptstück.
Von der Aufsicht über die Gemeinde!!.

§. 89.
D e r Landtag wacht mittelst seines Ausschusses, daß 

das Stammvermögen und S tam m gut der Gemeinden und 
ih rer Anstalten ungeschmälert erhalten werde.

D e r Landesausschnß kann zu diesem Ende A ufk lä 
rungen von den Gemeinden verlangen und durch Absen
dung von Commissionen Erhebungen an O r t  und S te lle  
veranlassen. Ih m  kommt es in  Handhabung dieses A u f
sichtsrechtes z u / erforderlichen Falles die entsprechende A b 
hilfe zu treffen.

§. 90.

D ie  Angelegenheiten, in  welchen die Beschlüsse des 
Gemeinde-Ausschusses der Genehmigung des Landesausschus
ses unterzogen werden müssen, sind außer den an andern 
O rten  dieses Gesetzes (§§. 2, 4, 62, 79, 81 und 87 ) be
zeichneten :

1. D ie  Veräußerung, Verpfändung oder bleibende 
Belastung einer zum Stammvermögen oder S tam m gntc 
der Gemeinde oder ih rer Anstalten gehörigen Sache;

2. die Vertheilnng der Jahresüberschüsse unter die 
Gemeindemitglieder (§. 6 3 ) ;

3. die Aufnahme eines Darlehens oder die Ueber
nahme einer H a ftu n g , wenn der Betrag des Darlehens 
oder der H a ftung  m it Einrechnung der bereits bestehenden 
Schulden die Jahreseinkünfte der Gemeinde und bezüglich 
der Gemeindeanstalten übersteigt.

§. 91.
D e r Landesausschuß entscheidet über Berufungen ge

gen Beschlüsse des Gemeindeausschusses in  allen der Ge
meinde nicht vom S taate übertragenen Angelegenheiten. D ie  
B eru fung ist binnen der vom Tage der Kundmachung des 
Beschlusses oder der Verständigung hievon laufenden v ier
zehntägigen F a llfr is t beim Gemeindevorsteher zur weitern 
V orlage an den Landesansschuß einzubringen.

§. 92.
D e r Landesausschnß kaun M itg liede r des Gemeinde- 

vorstandes, welche ihre Pflichten in den Geschäften des 
selbstständigen Wirkungskreises verletzen, m it O rdnungs
strafen bis 20 fl. belegen.

B e i grober Verletzung oder fortdauernder Vernach
lässigung ihrer Pflichten können dieselben von der politischen 
Landesstelle im Einverständnisse m it dem Landesausschusse 
ihres Stintes entsetzt werden.

§. 93.
Is t  eine Angelegenheit privatrechtlicher N a tu r zw i

schen der Gemeinde und einer Untcrabtheilnng derselben 
oder einer ganzen Classe von Gemeindemitgliedern oder 
einzelnen derselben streitig, so kann bei Befangenheit des 
Gemeindeausschusses der Landesansschnß, fa lls  eine güt
liche Ausgleichung nicht zu Stande kommt, einen Vertreter 
fü r  die Gemeinde zur Austragung der Sache au f dem 
Rechtswege von Amtswegen bestellen.

§. 94.
D ie  S taa tsverw altung üb t das Aufstchtsrecht über 

die Gemeinden dahin, daß dieselben ihren W irkungskreis 
nicht überschreiten und nicht gegen die bestehenden Gesetze 
vorgehen. Dieses Aufstchtsrecht w ird  zunächst von der po
litischen Bezirksbehörde geübt.

Dieselbe kann zu diesem Ende die M itth e ilu n g  der 
Beschlüsse des Gcmeindeansschusscs und die nothwendigen 
Aufklärungen verlangen.

Auch haben der Vorsteher der politischen Behörde 
oder dessen Abgeordneter das Recht, den Sitzungen des 
Gemeindcansschnsses beizuwohnen, und jederzeit das W o rt 
zu ergreifen; an der Abstimmung nehmen sie nu r The il, 
wenn sie M itg lied e r deS Ausschusses sind.

§. 95.
W enn der Gemeindeausschuß Beschlüsse faßt, welche 

seinen W irkungskreis überschreiten, oder gegen die bestehen
den Gesetze verstoßen, so ist die politische Bezirksbehörde 
berechtiget und verpflichtet, die Vollziehung solcher B e 
schlüsse zu untersagen, wogegen der Rekurs an die p o li
tische Landesstelle offen steht.

§. 96.
D ie  politische Bezirksbehörde hat auch, in  soferne 

cs sich nicht um solche Beschlüsse des Gcmeindeausschusses 
handelt, gegen welche die B eru fung nach §. 91 an den 
Landesausschuß zu richten ist, über Beschwerden gegen 
Verfügungen des GemeiudevorstandeS zu entscheiden, durch 
welche bestehende Gesetze verletzt oder fehlerhaft angewen
det werden.

I n  den vom S taa te  der Gemeinde übertragenen 
Angelegenheiten geht die B eru fung jedenfalls an die p o li
tische Bezirksbehörde.

§. 97.
W enn der Gemeindcauöschuß es unterläßt oder ver

weigert, die der Gemeinde kraft eines Gesetzes obliegen
den Leistungen und Verpflichtungen zu erfüllen, so hat, 
wenn G efahr im  Verzüge ist, die politische Bezirksbehördc 
unm itte lbar, —  sonst aber die politische Landeöstelle im 
Einverständnisse m it dem Landesausschusse au f Kosten und 
G efahr der Gemeinde die erforderliche Abhilfe zu treffen.

8. 98.
D ie  politische Bezirksbehörde ist berechtiget, Ge

meindevorsteher, wclcbe ihre Pflichten in den Geschäften 
deS übertragenen Wirkungskreises verletzen unter Freilas
sung der Beschwerde an die politische Landesstelle m it in  
die Gemeindccasse fließenden Ordnungsstrafen biö zu 20 fl. 
zu belegen.

S in d  wiederholte Pflichtverletzungen dieser A r t  so 
beschaffen, daß die Besorgung der Geschäfte des übertra
genen Wirkungskreises dem Gemeindevorsteher ohne Ge-



fährdung des öffentliche» Interesse nicht w eiterhin über
lassen werden kann, und muß deßhalb zur B esorgung die
ser Geschäfte ein anderes O rg a n  bestellt w erden, so hat 
dieß über Vorschlag des Gemeindeausschusses —  und nur, 
w enn ein solcher verweigert w ird, auch ohne denselben —  
durch die politische Landesstclle zu geschehen, und die G e
meinde die m it dieser Bestellung verbundenen Kosten zu 
tragen.

§. 99.
D ie  G emeindevertretung kann durch die politische 

Landesstclle aufgelöst werden. D e r  R ekurs an  das 
S ta a tsm in is te riu m , jedoch ohne aufschiebende W irkung, 
bleibt der Gemeinde vorbehalten.

Längstens binnen 6 Wochen nach der Auflösung 
muß eine' neue W ah l ausgeschrieben werden. Z u r einst
weiligen B esorgung der Geschäfte b is zur Einsetzung der 
neuen Gemeindevertretung hat die politische Landeöstelle 
im Einverständnisse m it dem Landesausschusse die erforder
lichen M aßregeln  zu treffen.

A « h a n g.
l .  Eidesform eln.

a . F ü r  den G em eindevorsteher:
S ie  werden einen feierlichen Eid zu G o tt, dem A ll

mächtigen, schwören, bei I h r e r  E hre und T reue geloben, 
S e in e r M ajestä t unserem allergnädigsten Landesfüsten und 
H errn  F ranz Jo se f 1 ,  von G o ttes  G naden  Kaiser von 
Oesterreich u. s. w ., Herzog von K ram  u. s. w., jederzeit 
getreu und gehorsam zu sein, S r .  M ajestä t E h re , Nutzen 
und D ienst besonders zu befördern; Nachtheil und S c h a 
den, soviel an  Ih n e n  ist, h intanzuhalten und zu verhüten ; 
an  der von S r .  M ajestä t allergnädigst verliehenen R eichs
und Landesverfassung treu  und unverbrüchlich festzuhalten.

S ic  werden insbesondere schwören, das Ih n e n  über
tragene Amt des Gemeindevorstehers der Gemeinde N . N . 
treu  und redlich nach Ih re m  besten Wissen und Gewissen 
zu verw alten, die Ih n e n  durch das Gemeindegesetz v om . . .  
und die nachfolgenden Gesetze auferlegten Pflichten sowohl 
des selbstständigen, a ls  des übertragenen W irkungskreises 
genau und gewissenhaft nach ihrem  vollen Umfange zu 
erfüllen und m it allen K räften dahin zu w irken, daß das 
Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze Achtung 
und G ehorsam  geleistet werde.

W a s  m ir soeben vorgelesen worden und w a s  ich 
wohl und deutlich verstanden habe, dem soll und tvill ich 
getreulich nachleben; S o  w ahr m ir G o tt helfe!

1). F ü r  die Gemeinderäthe.
(D e r  E ingang  ist von den W orten : „ S ie  werden" 

bis „festzuhalten" der vorstehenden Eidesform el gleich.)
S ic  werden insbesondere schwören, d as  Ih n e n  

übertragene A m t eines G em einderathes der Gemeinde N . 
N . treu und redlich nach Ih re m  besten Wissen und G e
wissen zu verw alten, die Ih n e n  durch das Gemcindegesetz 
vom . . . .  und die nachfolgenden Gesetze auferlegten 
Pflichten genau und gewissenhaft nach ihrem  vollen Um
fange zu erfüllen, dein H errn  Gemeindevorsteher G ehor
sam und die schuldige Achtung zu bezeigen, die Ih n e n  von 
ihm übertragenen Geschäfte eifrig und treu zu besorgen, 
denselben in der E rfü llung  seiner P flichten m it allen Ih re n  
K räften  zu unterstützen und überhaupt dahin zu wirken, 
daß das Beste der Gemeinde befördert und dem Gesetze 
Achtung und G ehorsam  geleistet werde.

(D e r Schluß „W aö  m ir so eben" u. s. w . ist der 
vorigen E idesform el gleich.)

2 . Bestimmungen ober die Verwaltung des Grtfchafts- 
vermögtns.

1. I n  Rücksicht au f d a s ,  Unterabtheilungen oder 
Ortschaften (§§ . 13, 14  und 86  G . O .)  in einer Gemeinde 
a ls  solchen gehörige Verm ögen und G u t bildet jede U nter- 
abtheilung oder Ortschaft eine fü r sich 'bestehende K ör
perschaft.

2 . Z u r V erw altung  ihres V erm ögens hat eine 
solche Körperschaft auf G rund  einer im S in n e  des §. 17 
G . W . O . für sie anzufertigenden W ählerliste unter Lei
tung des Gemeindevorstehers m it Beobachtung der §§. 9, 
10 und 11 sowie un ter analoger Befolgung des 3. Ab
schnittes id er G em einde-W ahlordnung, —  jedoch ohne sich 
in W ahlkörper zu theilen , drei M ä n n e r a u s  ihrer M itte  
auf drei J a h re  zu w ä h le n , welche un ter sich einen O b- 
m ann bestimmen.

D ie  W a h l des in  der O rtschaft a llenfalls wohnhaf
ten nach §. 13 G . O . und §. 21 G . W . O . gewählten 
Ausschuß —  sowie seines Ersatzm annes ist nicht n u r statt
haft, sondern un ter sonst gleichen Umständen im Interesse 
der Körperschaft gelegen.

3 . F ü r  den F a ll des A bganges oder der zeitweili
gen V erhinderung unm ittelbar G ew ählter sind zwei Ersatz
m änner zu wählen.

W enn  das V erw altu n g so rg an  des O rtschaftsverm ö
gens im Laufe der W ahlperiode auch durch B eziehung  
der Ersatzm änner die beschlußfähige Anzahl von drei M it
gliedern nicht mehr erreicht, so ist durch den Gemeinde
vorsteher eine N achw ahl für die noch übrige D a u e r der 
W ahlperiode unverzüglich zu veranlassen.

D ie  Bestimm ungen der §§. 37, 41 und 43  G . W . 
O . sind bei diesen W ahlen  in analoger Weise zu berück
sichtigen.

4 . D ie  zur V erw altung  des O rtschaftsverm ögens 
berufenen M ä n n e r haben die getreue E rfü llung  der in die
sem B erufe ihnen obliegenden Pflichten in die H ände des 
Gemeindevorstehers zu geloben.

5 . D ieses V erw altu n g so rg an  ha t in  Absicht auf 
das V erm ögen und G u t der U nterabtheilung, bezüglich 
Ortschaft, über jene Geschäfte des H a u sh a lte s , welche der 
§. 31 G . O . in  B etreff der ganzen Gemeinde der A u s 
schuß-Berathung und Schlußfassung zuweiset, gleichfalls in  
gemeinsamer S itzung zu berathen und zu beschließen, und 
es haben fü r diese S itzungen  die A nordnnngen der §§. 
45  —  48  G . O . m it dem Unterschiede zu gelten, daß die 
über die Beschlüsse verfaßten Protokolle von allen drei 
M itgliedern  zu unterfertigen sind.

6. Z u r  B e ra th u ng  und Schlußfassung über die 
Jahresrcchnung ist statt des R ecbnungslegers ein Ersatz
m ann a ls  S tim m füh rer beizuziehen.

7. D ie  von diesem V erw altungsorgane gefaßten 
Beschlüsse sind, fa lls  eine höhere Genehmigung zu ihrer 
G iltigkeit nöthig ist (§§. 90  —  93 G . O .)  dem Gemeinde
vorsteher zum Behufe der V erm ittelung derselben, —  und 
sonst jederzeit ans sein V erlangen  zur K enntnißnahm e m it
zutheilen.

8. F ü r  die von diesem V erw altungsorgane des 
OrtschaftsvcrmögcnS gefaßten, und wo es nöthig ist, höhe
ren O rte s  bestätigten Beschlüsse ist der O bm ann und in 
seiner V erhinderung der an J a h re n  ältere der beiden sonst 
noch unm ittelbar G ew ählten  das vollziehende —  so wie 
für die gewöhnlichen Geschäfte der V erm ögensverw altung 
das verfügende O rg a n  und cS haben rücksichtlich seines 
B erufes die A nordnungen der Gemeindeordnung überhaupt 
und insbesondere jene der §§. 50, 51, 53 —  55, 60  —  71 
und 79  in analoge Anwendung zu kommen.



9. U nterabtheilungen und O rtschaften bleibt es u n 
benommen, O rgane , welche sie a u f G rund  unangefochtener 
Uebung zur V erw altung  ih res V erm ögens besitzen, beizu
behalten, wenn Letztere auch den, in  den vorstehenden Äb- 
sätzcn 2 und 3 gegebenen N orm en nicht entsprechen. E in  
solches O rg a n  muß jedoch mindestens auS drei M itg lie 
dern bestehen und sonst so beschaffen sein , daß es den 
übrigen, in diesem A nhange norm trten Obliegenheiten eines 
V erw a ltu n g so rg an s zu entsprechen verm ag.

II.
Gemeinde - Wahlordnung

fü r das
tfjevöogtöum breitn.

(Erstes Hauptstück.
V o n  der W a h l des G em eindeausschusses. 

Erster llöstijmU.
D o n  dem  W a h lre c h te  u n d  der W ä h lb a rk e i t .

§ .  1 .
W ahlberechtigt s in d :
1. D iejenigen G em eindem itglieder, welche österrei

chische S ta a tsb ü rg e r  sind und von ihrem Realbesitze, G e
werbe oder Einkommen seit wenigstens einem J a h re  in 
der Gemeinde eine directe S te u e r  entrichten;

2 . un ter den Gemeindemitglicdern ohne Rücksicht 
a u f eine S teu erzah lun g :

a ) die in der O rtsseelsorge bleibend verwendeten G eist
lichen ;

b )  H of-, S ta a t s - ,  Landes- und öffentliche Fondsbeam te;
c )  Officicre und M ilitä rp a rte ien  m it O fficierS titel, 

welche sich im definitiven Ruhestände befinden, oder 
m it B eibehaltung  des M ilitä r -C h a ra k te rs  qu ittirt 
h a b e n ;

d ) dienende sow ohl, a ls  pensionirte M ilitä rp arte ien  
ohne O fficierS titel, dann dienende und pensionirte 
M ilitärbeam te, in  soferne diese Personen in den S ta n d  
eines T ruppenkörpers nicht gehören;

e ) D octoren, welche ihren akademischen G rad  an  einer 
inländischen U niversität erhalten haben , so wie im 
In la n d s  diplomirte W un d ärz te ;

f )  die Vorsteher und O berlehrer der in der Gemeinde 
befindlichen Volksschulen und die an  höheren Lehr
anstalten in  der Gemeinde angestellten D irec to ren , 
Professoren und Lehrer;

3. die nach §. 8  des Gemeindegesetzes ernannten 
B ü rg er und E hrenbürger, sowie Ehrenmitglieder.

D en  wahlberechtigten einzelnen Gemeindcmitgliedern 
sind auch inländische C orporationen , S tif tu n g e n , 'Vereine 
und Anstalten beizuzählen, w enn bei ihnen die B edingung 
su b  1 eintritt.

§ .  2 .

Dienende Officicre und M ilitä rp arte ien  m it O fficicrs- 
tite l, in soferne dieselben nicht zu den im §. 17 der G e
meindeordnung erw ähnten Gemeindegliedern gehören, dann 
die zum M annschaftsstande oder zu den U nterparteien ge
hörigen M ilitä rp erso nen , ausschließlich der nicht einberu
fenen Reservem änner, sind von der W ahlberechtigung a u s 
genommen.

§. 3.
D a s  Strafgesetz w ird die Bestimm ungen festsetzen, 

ob und au f wie lange m it dem Straferkenntnisse auch der

Ausspruch über den V erlust des activen und passiven 
W ahlrechtes zu verbinden sei.

B is  dahin bleiben von dein W ahlrechte au sg e
schlossen :

a )  P e rso n en , welche wegen eines V erbrechens schuldig 
erkann t;

b ) P erso n en , welche eines Verbrechens wegen in Un
tersuchung gezogen wurden, so lange diese d auert;

c ) Personen, welche der Ü b e rtre tu n g  des D ieb stah les , 
des B e tru g e s , der V eruntreuung oder Theilnahm e 
an einer dieser U ebertretungen schuldig erkannt w or
den sind (88. 4 6 0 , 4 6 1 , 4 6 4  S t .  G . 93.).
D a s  W ahlrecht ist in der R egel persönlich auszuüben.

§. 4.
H ievon bestehen folgende A u sn ah m en :
1. Nicht eigenberechtigte P ersonen  üben durch ihre 

V ertre te r , die in ehelicher Gemeinschaft lebende G a ttin  
durch ihren  E h eg atten , andere eigenberechtigte F ra u e n s
personen durch einen Bevollmächtigten das W ahlrecht a u s ;

2. dienende Officicre und M ilitä rp a rte ien  m it O f- 
ficierstitcl, welche zu den in  8- 17 der G emcindeordnung 
erw ähnten Gemeindegliedern gehören, können ih r W a h l
recht n u r durch Bevollmächtigte au sü b en ;

3. Personen, welche zur B esorgung von G emeinde
oder anderen öffentlichen Geschäften von der Gemeinde 
abwesend sind, können zur A usübung  des W ahlrechtes 
einen Bevollm ächtigten bestellen.

Ebenso können
4. die Besitzer einer in der Gemeinde gelegenen 

R e a litä t oder einer in der Gemeinde betriebenen G ew erbs- 
un ternehm ung , w enn sie in  einer anderen Gemeinde an 
sässig sind, ih ren  bestellten V erw alter oder G eschäftsleiter 
zur A usübung  des W ahlrechtes in ihrem N am en er
mächtigen.

§. 5.
D e r  S ta a t ,  das Land und die öffentlichen Fonde 

werden a ls  G ru n d- oder H ausbesitzer oder In h a b e r  einer 
G ew erbsuntcrnchm ung bei A usübung  des W ahlrechtes 
durch die von dem bezüglichen V erw altungso rgane  bestellte 
P erson  vertreten.

§ .  6.

C orporationen, V ereine und Gesellschaften üben ihr 
W ahlrecht durch diejenigen P ersonen , welche sie nach den 
bestehenden gesetzlichen oder gesellschaftlichen Bestimm ungen 
nach Außen zu vertreten berufen sind, oder durch einen 
Bevollmächtigten a u s.

8- 7.
D ie  Mitbesitzer einer steuerpflichtigen R e a litä t haben 

n u r E ine S tim m e. S in d  sie in  ehelicher Gemeinschaft 
lebende Eheleute, so üb t der Ehem ann das W ahlrecht a u s . 
S o n st haben sie E inen  a u s  ihnen oder einen D ritten  zur 
A usübung  des W ahlrechtes zu bevollmächtigen.

§ .  8.

N u r eigenberechtigtc österreichische S ta a tsb ü rg e r , de
nen keiner der im 8- 3 su b  a ), b )  und c ) angeführten 
A usschließungsgründe entgegensteht, können a ls  B evoll
mächtigte oder V ertreter das W ahlrecht eines Anderen 
in  dessen N am en ausüben . D e r  Bevollmächtigte d a rf n u r 
E inen  W ahlberechtigten vertreten, und muß eine in gesetz
licher Form  ausgestellte Vollm acht vorweisen. D ie  An
nahme einer solchen steht der A usübung  seines eigenen 
W ahlrechtes nicht im W ege.

8- 9 .
W ählb ar a ls  Ausschuß - oder Ersatzm änner sind 

nur diejenigen Gemeindeglieder männlichen Geschlechtes,



welche wahlberechtigt sind, das 24. Lebensjahr zurückge
legt haben, und im  Vollgenusse der bürgerlichen Rechte 
sich befinden.

§. 10.
Ausgenommen von der W ählbarkeit s ind:
1. D ie  Bediensteten der Gemeinde, so lange sie 

sich int wirklichen Dienste derselben befinden;
2. Personen, welche eine Armenversorgung genießen, 

in  einem Gesindeverbande stehen, oder wie Taglöhner 
oder gewerbliche Gehilfen einen selbstständigen Erwerb 
nicht haben.

§ .  11.

Ausgeschlossen von der W ählbarkeit sind außer den 
im  §. 3 sub a), b l und c) G enannten:

a ) Personen, welche eines aus Gewinnsucht oder gegen 
die öffentliche S ittlichkeit verübten Vergehens;

b ) einer aus Gewinnsucht begangenen oder einer in  den 
8§. 501, 504, 511, 512 ,' 515 und 516 S t .  G . B . 
enthaltenen Uebertrctung gegen die öffentliche S i t t 
lichkeit schuldig erkannt worden sind;

c ) Personen, über deren Vermögen der Concurs oder 
das Ausgleichsverfahren eröffnet wurde, so lange 
die E rida- oder Ausgleichsvcrhandlung dauert, und 
nach deren Beendigung, wenn der Verschuldete des 
im  8- 486 S t .  G . B .  bezeichneten Vergehens schul
dig erklärt worden ist;

d) Personen, welche wegen eines aus Gewinnsucht ver
übten D isciplinarvergehens ihres öffentlichen Amtes 
oder Dienstes entsetzt worden sind.

S m e ite r  M s c h n it t .
V o n  der V o rb e re itu n g  der W a h l.

8- 12.

Zum  Behufe der W a h l des Gemeindeausschuffes ist 
vom Gemeindevorsteher ein genaues Verzeichniß aller 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder in  der A r t  anzuferti
gen, daß darin zu oberst die Ehrenbürger, dann die 
im  S. 1 sub 2 bezeichneten Gemeindemitglieder unter A n 
gabe ih rer a llfä lligen in  der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jahresschuldigkeit an directen S teuern, dann die übrigen 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder nach der Höhe der 
au f jeden entfallenden in  der Gemeinde vorgeschriebenen 
Jahresschuldigkeit an directen Steuern in  absteigender 
O rdnung gereiht angesetzt und neben den Namen die be
züglichen Steuerbeträge ersichtlich gemacht werden. K om 
men zwei oder mehrere Wahlberechtigte m it gleicher 
Stcuerschuldigkeit v o r, so ist der an Jahren Aeltere dem 
Jüngeren vorzusetzen. A m  Schluffe des Verzeichnisses sind 
die nach 8- 8 der Gemeindeordnung ernannten keine 
S teuer zahlenden B ürge r aufzuführen und ist die Summe 
aller Steuer-Jahresschuldigkeiten zu ziehen.

§. 13.
A u f Grundlage dieses Verzeichnisses ist zur B ildung 

der W ahlkörper zu schreiten. I n  der Regel sind drei 
W ahlkörpcr zu bilden, nur ausnahmsweise, wenn die 
Z ah l der Wahlberechtigten gering und der Abstand zw i
schen den einzelnen Steuerschnldigkeiten unbedeutend ist, 
können zwei W ahlkörper gebildet werden.

D ie  Entscheidung hierüber steht der politischen B e 
zirksbehörde int Einvernehmen m it dem Gemeindeausschusse 
zu; in Rekursfällen hat die politische Landcsstelle nach 
Anhörung des Landesansschusses zu entscheiden.

Behufs der B ildu ng  der W ahlkörper ist die im  obi
gen Verzeichnisse ansgewiesene Gesammtsteuersumme in  
drei, beziehungsweise zwei gleiche Theile zu theilen.

D ie  Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden 
Zahlen des gedachten Verzeichnisses das erste D r it te l der 
Gesammtsteuersumme entrichten, gehören in  den ersten, jene, 
welche daö zweite D r it te l dieser Summe entrichten, in  
den zweiten, alle übrigen Wahlberechtigten in  den dritten 
W ahlkörpcr.

Werden nu r zwei W ahlkörper gebildet, so gehören 
die Wahlberechtigten, welche nach den fortlaufenden Zah
len des erwähnten Verzeichnisses die H ä lfte  der Gesammt- 
stenersumme entrichten, in  den ersten, alle übrigen in  den 
zweiten Wahlkörper. Läßt sich bei der B ildung  der W a h l
körper die Gesammtsteuersumme nicht nach Erforderniß 
theilen, ohne daß die Stcuerschuldigkeit eines einzelnen 
Wahlberechtigten getremtt werden muß, so ist letzterer 
demjenigen W ahlkörper beizuzählen, an welchen seine 
Steuerschuldigkeit dem größeren Theile nach gezogen wer
den müßte.

§. 14.
D ie  Ehrenbürger und die nach S- 1 sub 2 w ah l

berechtigten Gemeindemitglieder gehören in  den ersten 
Wahlkörper.

8. 15.
W enn der erste W ahlkörper nicht aus wenigstens 

zweimal soviel Wahlberechtigten besteht, als derselbe A u s 
schuß- und Ersatzmänner zu wählen ha t, so ist dieser 
Wahlkörper aus den im  Verzeichnisse (8- 12) nächstfol
genden Besteuerten bis auf diese Z ah l zu ergänzen.

D ie  Steuerguote a ller nach dieser Ergänzung den 
ersten W ahlkörper bildenden Steuerpflichtigen w ird  von 
der ganzen Steuersumme abgezogen und der Rest in  zwei 
gleiche Theile getheilt. Jene Wahlberechtigten, welche die 
erste H ä lfte  dieses Restes entrichten, bilden den zweiten, 
die übrigen den dritten Wahlkörper. Hiebei findet auch 
die Schlnßbeftimmung des 8- 13 ihre Antuen düng.

Werden nu r zwei Wahlkörper gebildet, so gehören 
alle nach der Ergänzung des ersten W ahlkörpers erübri
genden Wahlberechtigten zum zweiten W ahlkörper.

8- 16.
D ie  nach 8- 13 der Gemeindeordnung von sämmt

lichen Wahlberechtigten der Gemeinde zu wählende Anzahl 
von Ausschuß- und Ersatzmännern w ird  auf die einzelnen 
Wahlkörper in  gleichen Theilen vertheilt.

§. 17.
D e r Gemeindevorsteher hat fü r  jeden Wahlkörper 

und außerdem in  Gemeinden, welche ans Unterabthcilun- 
gen (88- 13 und 14 G . O .)  bestehen, fü r jede solche ab
gesonderte W ählerlisten zu verfassen.

Diese W ählerlisten sind mindestens vier Wochen 
vor der W a h l zu Jedermanns Einsicht in  der Gemeinde 
auszulegen, und cs ist dieß durch öffentlichen Anschlag in 
der Gemeinde m it Festsetzung einer Präclustvfrist von acht 
Tagen zur Anbringung von Einwendungen dagegen kund
zumachen.

Eine Commission, welche aus dem Gemeindevorsteher 
als Vorsitzenden und aus vier vom Ausschüsse gewählten 
M itg liedern  der Gemeindevertretung besteht, entscheidet 
über die rechtzeitig angebrachten Einwendungen binnen 
längstens drei Tagen, und nim m t die zulässig erkannte 
Berichtigung sogleich vor.

W ird  die begehrte Berichtigung verweigert, so steht 
die Berufung an die politische Bezirksbehörde offen. D ie  
Berufung muß binnen längstens drei Tagen nach der 
Verständigung von der abschlägigen Entscheidung bei der 
Commission angebracht und von dieser der politischen Be- 
zirksbehörde ungesäumt vorgelegt werden. D a s  Erkennt-



nip der politischen Bezirksbehörde ist fü r die im Zuge be
findliche W ahl cndgiltig.

Acht Tage vor der W ahl darf tu den Wählerlisten 
keine Veränderung mehr stattfinden.

§. 18.

Die Vornahme der W ahl ist wenigstens acht Tage 
vor deren Beginne von dem Gemeindevorsteher durch öf
fentlichen Anschlag m it der Angabe bekannt zu machen, 
an welchen O rten, an welchen Tagen und zu welchen 
Stunden sich die einzelnen Wahlkörper zu versammeln und 
welche Zahl Gemeindevertreter sie zu wählen haben. 
Gleichzeitig fist hievon an die politische Bezirksbehörde die 
Anzeige zu machen.

8- 19.
D ie politische Bezirksbehörde hat darüber zn wachen, 

daß alle Vorbereitungen zur W ahl derart rechtzeitig ge
troffen werden, daß m it Ablauf der Wahlperiode die neue 
Gemeindevertretung ihre Wirksamkeit beginnen könne.

Dritter M  schnitt.
:I>D!t der Vornahm e der W a h l.

§ .  20.

Die Wahlhandlung wird durch eine Wahlcommission 
geleitet. Dieselbe besteht aus dem Gemeindevorsteher oder 
einem Gcmcinderathe als Vorsitzenden und aus vier vom 
Gemeindevorsteher als Vertrauensmänner zugezogeneir 
wählbaren Gemcindemitgliedcrn.

D ie  politische Bezirksbehörde kann zur Wahlhand
lung einen Abgeordneten mit der Bestimmung absenden, 
die Befolgung des Gesetzes und die Aufrechthaltung der 
Ruhe und Ordnung wahrzunehmen.

§. 21.

D ie Wahlkörper versammeln sich abgesondert. I n  
Gemeinden, welche im Sinne der §§. 13 und 14 G. O . 
ans Unterabtheilungen bestehen, wird jede Untcrabtheilung 
bei der W ahl des betreffenden Ausschuß- und Ersatzman
nes als ein Wahlkörper angesehen.

Der Wahlact dieser Unterabtheilnngen hat dem W ahl
acte der übrigen, von sämmtlichen Wahlberechtigten der 
Gemeinde zu wählenden Ausschuß und Ersatzmänner 
vorauszugehen und ist erst nach dessen Beendigung zur 
W ahl der noch abgängigen Ausschuß- und Ersatzmänner 
nach den eigentlichen Wahlkörpern zu schreiten.

Von letzteren wählt zuerst der dritte, hierauf der 
zweite, zuletzt der erste Wahlkörpcr.

Jeder Wahlberechtigte kann aus allen wählbaren 
Gemeindemitgliedern ohne Unterschied des Wahlkörpers 
wählen.

§ . 22.

Der Wahlact ist öffentlich. V or dem Beginne der 
Abstimmung hat der Vorsitzende der Wahlcommission den 
versammelten Wählern den In h a lt der SS- 9 — 11 dieser 
Wahlordnung über die zur Wählbarkeit erforderlichen 
Eigenschaften gegenwärtig zu halten, ihnen den Vorgang 
bei der Abstimmung und Stimmenzählung zu erklären und 
sie aufzufordern, ihre Stimme nach freier Ueberzeugung 
ohne alle eigennützige Nebenrücksichteu so abzugeben, wie 
sie es nach ihrem besten Wissen und Gewissen fü r das 
Gemcindcwvhl am zuträglichsten halten.

§. 23.
Die Abstimmung beginnt in den einzelnen W ahl- 

körpern damit, daß die M itglieder der Wahlcommissioit, 
welche in dem bezüglichen Wahlkörper wahlberechtigt sind,

ihre Stimme abgeben. H ierauf werden durch ein M i t 
glied der Wahlcommission die Wähler in der Reihenfolge, 
wie ihre Namen in der Wählerliste eingetragen sind, zur 
Stimmgebung ausgerufen.

Wahlberechtigte, die nach geschehenem Aufrufe ihres 
Namens in die Wahlversammlung kommen, haben erst, 
wenn die ganze Wählerliste durchgelesen ist, ihre Stimme 
abzugeben und sich deßhalb bei der Wahlcommission zu 
melden.

§. 24.
Jeder zur Stimmgebung aufgerufene Wähler hat 

jene Personen, welche nach seinem Wunsche Ausschuß- 
männer werden sollen, jedoch nur in solcher Zahl zu nen
nen, als der Wahlkörper, dem er angehört, Ausschußmän
ner zu wählen hat.

8. 25.
E in D ritte r darf zur Abstimmung im Namen eines 

Wahlberechtigten bloß in den Fällen der SS- 4 —  7 und 
nur unter der Bedingung zugelassen werden, daß er sich 
über seine Berechtigung hiezu gehörig legitimise.

8. 26.
Jede Abstimmung ist sogleich in  Gegenwart des 

Wählers in die hiezu vorbereiteten Rubriken der S tim m 
liste neben dem Namen des Wählers einzutragen.

Gleichzeitig werden die genannten Namen in der 
Gegenliste derart verzeichnet, daß bei der ersten Stim m e, 
die Jemand als AnSschußmann erhält, dessen Namen in 
die entsprechende Rubrik eingeschrieben und in  der neben
stehenden Rubrik die Zahl i ,  bei der zweiten Stimme, die 
auf ihn entfällt, die Zahl 2 u. s. w. beigesetzt wird.

' 8- 27.
Sobald alle anwesenden Wähler eines Wahlkörpers 

ihre Stimmen abgegeben haben, ist von dem Vorsitzenden 
der Wahlcommission die Stimmgebung fü r geschlossen zu 
erklären.

D ie Wahlcommission hat sofort das Ergebniß, das 
sich nach beiden Stimmlisten herausstellt, zu vergleichen, 
allfällige Irrungen zu berichtigen, sohin die Stimmlisten 
zu unterfertigen und die Stimmzählung vorzunehmen.

8. 28.
I n  jedem Wahlkörper sind diejenigen, welche unter 

den als Ausschußmänuer Genannten die meisten Stimmen 
haben, als gewählte Ausschußmänner anzusehen.

Haben mehrere Personen, als zur Vollzähligkeit der 
auf den Wahlkörper entfallenden Ausschuß- oder Ersatz
männer erforderlich sind, die gleiche Anzahl Stimmen er
halten, so entscheidet das Los, wer von ihnen als A us
schuß einzutreten hat.

8. 29.
Is t die W ahl auf Jemanden gefallen, der nicht 

wählbar ist, oder einen gesetzlichen Entschuldigungsgrund 
geltend macht, so hat derjenige als Ausschußmann cinzn- 
treten, welcher in dem betreffenden Wahlkörper nach den 
Ausschußmännern die meisten Stimmen erhalten hat.

Dasselbe hat unbeschadet der nach 8- 19 der Ge
meindeordnung zu verhängenden Geldbuße dann zu ge
schehen, wenn der Gewählte ohne einen gesetzlichen Ent
schuldigungsgrund die W ahl anzunehmen verweigert.

8. 30.

Is t die W ahl der Ansschußmänner vollendet, und 
deren Ergebniß bekannt gemacht tvcrbcit, so ist die W ahl 
der Ersatzmänner in der vorstehend vorgeschriebenen Weise 
(SS- 23 —  29) vorzunehmen.



8- 31.
I s t  Jem and  von einem W ahlkörper bereits a ls  

Ausschußmann gew ählt, so sollen ihm von dem später 
wählenden W ahlkörper keine weiteren S tim m en  zugewendet 
werden.

Geschieht dieß dennoch, so ist der Abstimmende dar
au f aufmerksam zu machen, daß eine solche S tim m e nicht 
gezählt wird.

W ird  dagegen ein a ls  Ersatzmann bereits gewählter 
von einem später wählenden W ahlkörper zum Ausschuß- 
manne gewählt, so hat an  seine S te lle  a ls  Ersatzmann 
derjenige einzutreten, der nach ihm in dem bezüglichen 
W ablkörper die meisten S tim m en  erhalten hat.

§. 32.
I s t  die W ah l in allen W ahlkörpern vollendet, so 

w ird das über die W ahlhandlung geführte Protokoll ge
schlossen und von den G liedern der Wahlcommission un 
terfertigt.

D e r Gemeindevorsteher hat dasselbe nebst allen 
W ahlacten in A ufbew ahrung zu nehmen.

Derselbe verkündet das Gcsammtergebniß der in 
allen W ahlkörpern stattgefundenen W ah l und bringt d a s
selbe zur K enntniß des Landeöausschusses und der politi
schen Bezirksbehörde.

Letztere hat W ah len , welche au f Personen gefallen 
sind, die von der W ählbarkeit ausgenom men ober ausge
schlossen sind, unter gleichzeitiger V erständigung des ueuge- 
w ählten Gemeindeausschusses durch die politische Landesstelle 
zur K enntniß des Landcsauöschusses zu b ringen , welch 
letzterer das Erkenntniß über die G iltigkeit der W ah l nach 
dem Gesetze zu schöpfen und hievon M ittheilungen  an  die 
politische Landesstelle zu machen hat.

§. 33.
Einwendungen gegen das W ahlverfahren sind bin

nen der Präclustvfrist von acht T agen  nach beendigtem 
W ahlacte bei dem Gemeindevorsteher einzubringen, welcher 
dieselben dem LandcSauSschnssc zur endgiltigeu Entscheidung 
vorzulegen hat.

2Berben binnen der obigen Frist keine E inw endun
gen eingebracht, oder die eingebrachten a ls  unstatthaft zu
rückgewiesen, so ist zur W ah l des Gemcindcvorstaudes zu 
schreiten.

Zweites Hauptstück.
V o n  der W a h l  d es G em em d ev o rsta n d cs.

§. 34.
D a s  an J a h re n  älteste M itglied  des neu zusammen

gesetzten Ausschusses hat sämmtliche M itglieder deS letztem 
zur W ah l des Gemeindevorstandes zu versammeln.

Jen e  Ausschußmitglieder, die zu der von ihm hiezu 
festgesetzten Z eit entweder gar nicht erscheinen oder vor B e 
endigung der W ah l sich entfernen, ohne ih r A usbleiben 
oder ihre Entfernung durch hinreichende G ründe zu ent
schuldigen, verfallen in eine G eldbuße, welche der G e- 
mcindeausschuß bis 20 fl. bemessen kann.

§. 35.
D er Vorsteher der politischen Bezirksbehörde ist be

rechtigt, dem W ahlactc entweder selbst oder durch einen 
Abgeordneten zur W ahrnehm ung der Gesetzlichkeit des V or
ganges anzuwohnen.

Z u  diesem Ende muß derselbe rechtzeitig in Kennt- 
uiß gesetzt w erden, an welchem T age und zu welcher 
S tu n d e  die W ah l stattfindet.

X X V II. Sitzung.

§. 36.
D ie W ah l wird durch das an J a h re n  älteste M i t 

glied des neu zusammengesetzten Ausschusses unter Z u 
ziehung zweier M itglieder an s  der Versam mlung geleitet.

8. 37.
W äh lb a r zu M itgliedern des Gemeindevorstandes 

sind nu r die Ausschußmitglieder.
A usgenomm en hievon sind:
1. P ersonen , welche nicht in der Gemeinde ihren 

Wohnsitz haben;
2. H of-, S ta a ts - ,  Landes- und öffentliche F onds

beamte und D iener in der activen D ienstleistung;
3. Geistliche.
Auch können V erw andte und Verschwägerte im ersten 

nnd zweiten G rade nichr zugleich M itglieder des Gemeinde
vorstandes sein.

§. 38.
Z u r Giltigkeit der W ah l sind die Anwesenheit von 

wenigstens drei Viertheilen sämmtlicher Ausschußmitglie
der und die absolute Stim m enm ehrheit der Anwesenden 
erforderlich.

D ie  W ah l kann nach Beschluß des Ausschusses 
mündlich oder mittelst Stim m zetteln vorgenommen werden.

I m  ersten Falle kommen die Bestimmungen des 
§. 26 zur A nw endung, im zweiten Falle sind a u s  den 
gesammelten Stim m zetteln die darin  verzeichneten N am en 
zu verlesen und in  das zu führende AbstimmungSverzeich- 
niß einzutragen.

§. 39.
Zuerst ist die W ah l des Gemeindevorstehers vorzu

nehmen. Kommt bei der Abstimmung zu dieser W ah l 
eine absolute S tim m em nehrheit nicht zu S ta n d e , so ist 
eine zweite Abstimmung vorzunehmen, und falls auch bei 
dieser nicht die nöthige S tim m enm ehrheit sich herausstellt, 
zu der engeren W ah l zu schreiten.

B e i der engeren W ah l haben die W ähler sich aus 
jene zwei Personen zu beschränken, welche bei der zweiten 
Abstimmung die relativ meisten S tim m en  erhalten haben. 
B ei Stim mengleichheit entscheidet daö Los, wer in die en
gere W ah l einzubeziehen ist. Jede S tim m e , die bei der 
dritten Abstimmung au f eine nicht in die engere W ah l 
gebrachte P erson  fällt, ist a ls  ungiltig  zu betrachten.

E rg ib t sich bei der engeren W ah l Stimmengleichheit, 
so entscheidet das Los.

§• 40.
Nach Beendigung der W ah l des Gemeindevorstehers 

ist zur W ah l der Gemeinderäthe zu schreiten.
Jeder W ähler bezeichnet so viele N am en , a ls  G e- 

meinderäthe zu w ählen sind. D ie über diese Z ah l bezeich
neten N am en werden nicht berücksichtigt.

Auch bei dieser W ah l gelten die Vorschriften des 
§. 3 8 , w enn fü r den einen oder den anderen keine abso
lute S tim m enm ehrheit zu S tan d e  kommt.

Hiebei hat sich -die engere W ah l au f jene Personen 
zu beschränken, die bei der zweiten Abstimmung nach den
jenigen, welche die absolute M ehrheit erlangten, die rela
tiv meisten S tim m en  für sich hatten. D ie Z ah l der in 
die engere W ah l zu bringenden Personen ist die doppelte 
von der Z ah l der noch zu wählenden Gemeinderäthe.

§. 41.
W ird  Jem and  a ls  Gemeinderath gew ählt, der m it 

dem gewählten Gemeindevorsteher im ersten oder zweiten 
G rade verw andt oder verschwägert ist, so muß fü r die
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hiedurch offen gewordene G em einderathsstelle eine neue 
W a h l vorgenommen werden.

W erden zwei oder mehrere Personen  a ls  Gemeinde- 
räthe gewählt, die in der angegebenen Weise untereinander 
verw andt oder verschwägert sind, so ist derjenige, fü r den 
sich die größere S tim m enzahl erklärte, und bei gleicher 
S tim m enzahl derjenige, fü r den d as  Los entscheidet, alö 
gew ählt beizubehalten.

D ie  S te llen  der übrigen sind einer neuen W ah l zu 
unterziehen.

§. 42.
Ueber die V ornahm e der W ah l des Gemeindevor

standes ist ein P ro tokoll zu führen, welches von dem Lei
ter der W ah l und allen Ausschußmitgliedern zu unterfer
tigen und m it allen W ahlacten  bei der Gemeinde zu 
hinterlegen ist.

§. 43.
D ie  Vorschriften der §§. 3 4  —  4 2  kommen auch 

dann  zur A nw endung, wenn im Laufe der W ahlperiode 
die S te lle  eines G cm cindcrathes oder des V orstehers zu 
besetzen ist.

N u r haben im ersten F alle  der Gemeindevorsteher 
und im zweiten Falle der S te llvertre ter des Gemeindevor
stehers die Versam m lung zur W ah l zu berufen und die 
W ahlhandlung zu leiten. Auch trifft der A usnahm sgrrlnd 
der Verwandtschaft oder Schwägerschaft nicht die schon im 
Amte befindlichen, sonderu die neugew ählten Personen.

P r ä s i d e n t :  Ich  eröffne die Generaldebatte über 
den soeben vernommenen Gegenstand, und ersuche jene 
H erren , welche das W o rt ergreifen wollen, sich dießfalls 
zu melden. (Nach einer P au se .)

Nachdem Niem and das W o rt ergreift, so schließe ich 
.die G eneraldebatte, und ersuche den H errn  Berichterstatter 
punktweise die P a ra g ra p h ?  des Gesetz - E n tw urfes einzeln 
vorzulesen.

Berichterstatter F reiherr v. A p  f a l t r e r n :  Ich  er
laube m ir zuerst das Einführungsgesetz vorzulesen, welches 
der Ausschuß unverändert nach der Fassung der R eg ierungs
vorlage angenommen hat, folgenden In h a l te s : (L iest den 
T ite l des Einführungsgesetzes.)

D ie  Abstimmung über dieses Gesetz erlaube ich m ir 
fü r den S chluß  der ganzen D ebatte  zu beantragen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bringe diesen A ntrag  zur A b
stimmung, und ersuche jene H e rre n , welche der Ansicht 
f in d , daß die Abstimmung des Einführungsgesetzes erst 
am  Ende der D ebatte  zu erfolgen habe, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Ich  ersuche den H errn  Berichterstatter fortzufahren.
Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  G e

meindeordnung fü r das H erzogthum  K ram .
E rstes Hauptstück: V on  der Ortsgem einde über

haupt (L iest §. 1).
P r ä s i d e n t :  W ünscht über §. 1 Jem and  das 

W o r t?  (Nach einer P ause.)
Nachdem Niem and das W ort ergreift, bringe ich 

den T ite l und §. 1 zur Abstimmung.
Je n e  H e rren , welche m it dem T ite l und dem w ei

tern 8- 1 einverstanden sind, ersuche ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.)

T ite l und §. 1 ist angenommen.
Berichterstatter F reih. v. A p f a l t r e r n : (L iest §. 2 .)
P r ä s i d e n t : W ünscht Jem and  über §. 2 das 

W o rt zu ergreifen? —

S ta tth a lte r  F reiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Z um  §. 2 
habe ich Folgendes zu bemerken:

D ie R egierungsvorlage en thält die W o r te :
„Z w ei oder mehrere O rtsgem eindcn desselben po

litischen Bezirkes u. s. tu ." D ie  W orte  „desselben poli
tischen Bezirkes" sind hier in dem Ansschußantrage au sg e
lassen worden. E s  bedarf nun  wohl keiner E rö rte ru n g , 
daß eine O rtsgem einde nicht in zwei politischen Bezirken 
sein kann.

Ich  mache d arau f aufm erksam , daß durch dieses 
Gesetz keineswegs gesagt worden ist, daß die gegenw ärti
ge politische E intheilung aufrecht erhalten werden m u ß , 
vielmehr ist m it aller Bestimmtheit anzunehmen, daß eine 
andere zweckmäßigere G estaltung und A rrondirung  der 
Bezirke stattfinden werde.

Auch wenn einmal diese neue Bezirks - E intheilung 
festgestellt sein w ird , w ird da und dort der Wunsch bei 
benachbarten Gemeinden verschiedener Bezirke entstehen, 
sich in eine Gemeinde zusammen zn le g e n , und eS ist 
unverkennbar, daß darau s große Schwierigkeiten entstehen 
könnten, und daß unter gewissen Umständen dieser Wunsch 
a u s  öffentlichen Rücksichten auch nicht zugegeben werden 
könnte.

N un  sagt allerdings P a ra g ra p h  2 auch nach dem 
Ausschuß - A n tra g e :

„W enn  die politische Landesstelle a u s  öffentlichen 
Rücksichten dagegen keine E inw endung erhebt".

W enn jedoch die W orte  „desselben politischen B e 
zirkes" ausgelassen werden, könnte bei den Gemeinden 
leicht die A nnahm e entstehen, daß das überhaupt kein 
H inderniß  bilden könne, und daß jede Gemeinde sich un- 
verw ehrt m it einer benachbarten Gemeinde zusammenlegen 
könne. I n  dieser Beziehung meine ich, daß die W orte 
„desselben politischen Bezirkes" beizubehalten w ären.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o r t?
Abg. B  r  o l i ch: Ic h  würde die Ansicht des A u s 

schusses gerne kennen, w arum  eigentlich die Bestimmung 
„eines und desselben politischen Bezirkes" übergangen 
worden sei, denn nach meiner Ansicht kann auch eine G e
meinde nicht leicht zwei politischen Bezirken angehören. 
Ich  werde m ir nun  erlauben, w enn es das H a u s  gestat
ten sollte, das W o rt später zu ergreifen, w enn der H e rr 
Berichterstatter sich darüber näher ausgesprochen haben 
w ird , von welcher Ansicht der Ausschuß dabei geleitet 
w urde, daß er nämlich die P osition  der R eg ierungsvor
lage „desselben politischen Bezirkes" ausgelassen hat.

Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  E s
w aren  mehrfache Rücksichten, welche den Ausschuß bestimm
ten, die W orte  „desselben politischen Bezirkes" zu eliini- 
n iren. D ie  erste Rücksicht w ar der Rückblick au f §. 1 der 
G em cindcwahlordnung.

W ie §. 1 da gestanden ist, so w ar es augen
fä llig , daß die G em eindeordnung, wie sic hier von der 
R egierung entworfen u n s  vorliegt, eigentlich den factischeu 
dermaltgen Bestand kleinerer Gemeinden im Auge h a t te , 
während das Bestreben des Ausschusses, den Wünschen 
der Bevölkerung Rechnung trag en d , dahin gegangen ist, 
große Gemeinden zu bilden oder wenigstens deren B ildung 
zn ermöglichen und zu erleichtern. D a  cs sich nun  zur 
B ildung größerer Gemeinden leicht ergeben kann, daß die 
Gleichartigkeit der Interessen, zweier oder mehrerer Gemeinden, 
zwischen denen zufälligerweise vielleicht dermalen die B e 
zirksgrenze durchläuft, sie zu dem Wunsche führt, sich mit 
einander zu vereinigen.

Um diesem Wunsche die Möglichkeit der E rfüllung 
zu geben, ha t der Ausschuß die Position  „desselben po-



Mische» Bezirkes" e lim in irt. E r  sah hierin erstens gegen 
die allgemeinen Interessen keine Gefährdung, w e il eben in  
dem allgemeinen, sogleich daransfolgenden Zwischensätze: 
„W enn  die politische Landesstelle ans öffentlichen  ̂Rück
sichten dagegen keine Einwendung e rh eb t", —  die S i 
cherung fü r die öffentlichen Rücksichten gegeben w a r ; an
dererseits cs sich sehr leicht denken lä ß t , daß eben keine 
anderen politischen Rücksichten obwalten könnten, welche die 
Zusammenlegung hindern würden, und dann wäre lediglich 
das Gesetz der Hemmschuh gewesen, den Wünschen der 
Bevölkerung die gebührende Rechnung zu tragen.

E in  weiterer G rund fü r die Weglassung der er
wähnten W orte w ar der, daß dieselben leicht mißverstan
den werden könnten. E s  könnten nämlich Gemeinden, 
welche gegenwärtig durch die Grenze des politischen B e
zirkes getrennt sind, glauben, sic dürften sich nicht verei
nigen, wenn auch später ihre Bezirke in einem größer» 
Bezirk vereinigt werden sollten.

Eine G efahr fü r die Regierung, ich wiederhole es, 
liegt keineswegs in  der E lim in iru n g , weil eben zur G el
tendmachung obwaltender Hindernisse, und sonstiger Rück
sichten der Landesstelle im  §. 2 Gelegenheit geboten ist.

Abg. B r o l i c h :  Ic h  verzichte auf das W ort.
P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o rt?  

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das W o rt er
g re ift, so werde ich zuerst den A ntrag des Ausschusses 
zur Abstimmung bringen; w ird  er angenommen, so entfä llt 
der A ntrag der Regierung.

W enn also die Herren m it 8- 2 in der Fassung des 
Ausschusses einverstanden sind, so wollen sich dieselben 
erheben. (Geschieht.)

8. 2 ist derart angenommen, daß die bezüglichen 
drei W orte der Regierungsvorlage ausbleiben.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (L ie s t§ .3 .)
P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 3 das 

W o r t?
Abg. K r o m e r :  Ich  glaube vorliegendes Gesetz 

kann unr dann populär werden, und im  Volksleben feste 
W urzeln fassen, wenn in demselben nicht nur das Interesse 
der Commune und aller einzelnen M itg liede r sorgfäl
tig gewahrt, sondern wenn es zugleich in  einer klaren, 
dem Volke allgemein verständlichen Sprache abgefaßt ist. 
E s  ist demnach die P flich t jedes Einzelnen, alle in  der 
einen oder in der andern Richtung auftauchenden Beden
ken oder Zw eife l nnverholen zur Sprache zu bringen, 
wozu «ns auch unser hochverehrter Berichterstatter heute 
ausdrücklich aufgefordert hat. Beim  vorliegenden P a ra - 
graphe nun stoßt m ir ein Zw eife l gegen die K la rhe it des 
Gesetzes im  zweiten Absätze a u f: E s  heißt darin „un te r 
denselben kann eine Ortsgemeinde auch außer dem er
wähnten Falle durch ein Landesgesetz in zwei oder meh
rere Gemeinden aufgelöst werden". W o ra u f sollen sich 
die W orte „auch außer dem ertvähnten F a lle " beziehen? 
N un  nach längerer P rü fung  habe ich tvohl gefunden, daß 
diese W orte den Gegensatz andeuten sollen, daß nämlich 
früher eine Vereinigung der Ortsgemeinden gar nicht statt
gefunden habe. I m  ersten Absätze des Paragraphen 
w ird nämlich von dem Falle gesprochen, wenn eine Ge
meinde in Folge des Gesetzes vom 17. M ä rz  1849 m it 
einer andern Gemeinde vereinigt wurde; der zweite A b 
satz soll den Gegensatz bezeichnen, wenn die Gemeinde b is
her m it keiner andern Gemeinde vereinigt war. —

A lle in  das Gesetz ist fü r das Landvolk gegeben, 
es muß daher in jener Fassung herausgegeben wer
den, die auch dem Landvolke leicht begreiflich is t, und 
ich bin der Ansicht, daß Letzteres auch bei allem K op f

brechen nicht herausfinden könnte, w orau f eigentlich die 
W orte „außer dem erwähnten F a lle " Bezug haben. Ich  
wünschte daher diese W orte zu e lim in iren , und beantrage 
den zweiten Absatz nachstehend zu stylistren „un te r den
selben Bedingungen kann auch eine Ortsgcmeinde, welche 
m it andern bisher nicht vereinigt war, durch ein Landes
gesetz in zwei oder mehrere Ortsgemcindcn aufgelöst, oder 
m it solcher vereinigt werden".

P r ä s i d e n t :  Ich  stelle vor A llem  die Unter« 
stütznngsfrage über den Antrag des H errn  Abg. Kromer. 
(Mehrere M itg liede r erheben sich.) E r ist unterstützt. 
Wünscht noch Jemand das Wo r t ?

Berichterstatter Freiherr von A p f a l t r e r n :  W enn 
ich bitten darf den A ntrag deö H errn  Abg. Kromer 
nochmals zu lesen.

P r ä s i d e n t :  D e r A ntrag des H errn  Abg. Kromer 
lautet folgendermaßen: (L iest denselben.)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  D ie
Unklarheit, welche dem E ntw ürfe  des Ausschusses zum 
Vorw ürfe  gemacht worden is t, w i l l  ich sehr gerne zuge
stehen; ich habe sic selbst gefühlt, jedoch die Schuld dieser 
Unklarheit t r if f t  nicht den Ausschuß, sondern tr if ft  die Regie
rungsvorlage.

Dieselbe hat den betreffenden Passus, welcher dem 
Herrn Antragsteller nicht klar w a r, noch vie l weiter von 
dem ersten A linea getrennt, nämlich durch einen ganz 
neuen Gedankengang und der Ausschuß glaubte eben 
dadurch schon die größere K la rhe it erzielen zu können, 
indem er den Zwischensatz herausgenommen und den 
späteren Satz, welcher eben diesen Passus deö „e t* 
wähnten F a lles" enthält, näher an das frühere A linea 
gerückt hat. Indessen finde ich selbst, daß die T e r- 
tirung , wie sie vom H errn  Antragsteller vorgeschlagen 
w ird, die Deutlichkeit noch mehr fördert, und schließe mich 
auch im Namen des Ausschusses diesem Antrage an.

S ta tth a lte r Freiherr v. ch l o i  ß n i  g g : Ich  glaube 
nicht, daß sich das vollkommen so verhä lt; wenn ich den 
Paragraph genau ins Auge fasse, so sagt das erste A l i 
nea, daß Gemeinden getrennt werden können, wenn jede 
dieser auseinander zu legenden Gemeinden fü r sich die 
M it te l zur E rfü llun g  der ih r in dem übertragenen W ir 
kungskreise erwachsenden Verpflichtungen besitzt. D a s  ist 
eine Bedingung.

D a s  zweite A linea sagt „un ter denselben Bedingun
gen kann eine Ortsgemeinde auch außer dem erwähnten 
Falle aufgelöst werden". N un ich glaube, daß das ganz 
gut einen S in n  h a t; im  ersten ist die Bedingung gestellt, 
Ortsgemeinden können getrennt werden, wenn jeder die 
beiden zu trennenden Theile fü r sich die M it te l zur E r 
füllung des übertragenen Wirkungskreises hat.

N un kann sich ergeben, daß eine Ortsgemeinde 
findet, daß sie zusammen nicht gut bestehen kann, 
und daß sie sich in zwei Theile lösen möchte; ein 
The il würde sich lieber dieser, und der Andere der 
andern Nachbarsgemeinde anschließen. N un wenn man 
die Sache dann in  Untersuchung zieht, so findet 
man, daß diese Ortsgemeinde, wenn sie in  zwei Theile 
zerfällt, jeder T he il für sich der Bedingung im §. 3 nicht 
entspricht, jeder T he il fü r sich kann die E rfü llung  der 
aus dem übertragenen Wirkungskreise entstehenden P flich
ten nicht au f sich nehmen. A lle in  das ist möglich, wenn 
eine Ortsgemeinde der andern Nachbarschaftsgemeinde zu
gewiesen w ird  und ich glaube, daß das der S in n  ist. 
W ir  können nicht annehmen, daß eine Regierungsvorlage 
von solcher Wichtigkeit einen solchen Passus sollte aufge
nommen haben, ohne damit irgend einen Zweck zu ver-



binden und ich glaube, daß damit freigelassen werden w ill,  
daß eine Ortsgemeinde, bereit Theile fü r  sich nicht lebens
fähig sind, sich trennen, und jeder T he il einer andern 
Ortsgemeinde sich anschließen könne.

Abg. K r o m  e r :  Ic h  bitte um daS W ort.
W a s  meinen Abänderungs-Antrag be trifft, so finde 

ich nochmals zu bemerken: D e r erste Absatz dieses P a ra 
graphen handelt von solchen Gemeinden, welche bisher 
vereinigt waren, der zweite Absatz soll im  Gegensatze von 
jenen Gemeinden sprechen, welche bisher m it keiner A n 
dern vereinigt w a ren ; alle in fü r die V ere in igung, oder 
fü r die Auflösung beider sind die gleichen Bedingungen 
schon im  ersten Absätze gegeben, und im  zweiten Absätze 
w ird  nu r wiederholt „un te r denselben B ed ingungen", 
also m it Beru fung au f die Bedingungen des ersten Absatzes.

P r ä s i d e n t :  Ich  werde demnach §. 3 m it dem 
Zusatzantrage des H errn  K rom er, dem sich der betref
fende^ Ausschuß angeschlossen hat, zur Abstimmung bringen, 
und zwar nach den Alineas.

Jene H erren, welche m it dem ersten A linea des 
§. 3 in  der Fassung des Ausschusses einverstanden sind, 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) Is t  angenommen. —

Jene H e rren , welche m it dem zweiten A linea dem 
Antrage des 'H e rrn  Kromer, dem der Ausschuß beigepflich
tet hat, einverstanden s ind , bitte ich , sich zu erheben. 
(Geschieht.)

D a s  zweite A linea ist in  der Fassung des A n trag 
stellers angenommen. N un  kommt das dritte A linea. 
W enn die Herren m it diesem A linea gleichfalls einver
standen sind, bitte ich, die Zustimmung durch Aufstehen 
zu erkennen zu geben. (D ie  M a jo r itä t  erhebt sich.) Und 
endlich wenn gegen das vierte A linea nichts einzuwenden 
ist, bitte ich die Herren gleichfalls sich zu erheben. (G e
schieht.) Also ist der ganze §. 3 m it dem Zusatz-A ntrage 
des H e rrn  Krom er angenommen.

'Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (SieSt § . 4 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über § . 4  etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem nichts dagegen bemerkt 
w ird , so bringe ich §. 4  zur Abstimmung. Jene H erren, 
welche damit einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. 
(Geschieht.) Angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p s a l t r e r n :  (L iest §. 5 .)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 5 das 
W o rt zu ergreifen? (Nach einer Pause.) Nachdem Niemand 
das W o rt ergreift, so bringe ich §. 5 zur Abstim m ung, 
und ersuche jene Herren, welche m it demselben einverstan
den sind, sich zu'erheben. (Geschieht.) D e r Paragraph 
nach A n tra g  des Ausschusses ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  I I .  H a up t
stück. V o n  den Gemeindemitgliedern. (Liest §. 6.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 6 das 
W o r t ?

Abg. M u l l e y :  Ich  glaube gegen diese stiefmütter
liche Untertheilung und Bezeichnung der Gemeindemitglie
der einen Einspruch erheben zu müssen. I n  dem A u s 
drucke „Gemeindeangehörige" erblicke ich eine zu weite 
Deutung der einheimischen Gemeindemitglieder. D e r 
gemeine Sprachgebrauch füh rt es schon m it sich, daß die 
sogenannten Angehörigen gleichsam keine Einheimischen 
sind. F rag t man in  einer Fam ilie, gehört der zur Fam ilie? 
N e in , er ist kein Einheimischer, er ist nu r ein Angehöri- 
ger; m ith in  ist diese Deutung etwas zu entfernt. W e i
ters glaube ich, selbst in  unserm bürgerlichen Gesetzbuche 
einen A nha lt zu finden, daß das W o rt „Angehörige" 
nicht passend sei. I n  unserm S taate ist ohne Rücksicht

im  bürgerlichen Gesetzbuche der Ausdruck „S ta a ts b ü rg e r" 
angewendet. D ie  Gemeindeglieder sind gleichfalls nichts 
als B ürger des S ta a te s ; wenn w ir  auf der einen toeite 
den S ta a t als solchen, als freien, eonstitutiouellen ansehen, 
so müssen w ir  die unterste Gliederung ebenfalls als eine 
autonome, constitutionelle ansehen; die Bewohner und 
resp. Glieder derselben sind gleichfalls ebenso S taatsbürger.

W eiter würde ich glauben, daß durch diesen A u s 
druck den sogenannten Landgemeinden zu nahe getreten fei, 
dadurch würde man hervorrufen können, daß Landge
meinden gar nicht gestattet ist, Ehrenbürger zu ernennen. 
Haben sie keine B ü rg e r, da sie selbst nur Angehörige 
sind, so können sie auch keine Ehrenbürger ernennen, 
höchstens einen Ehrenangehörigen.

Ferner würde ich glauben, daß es auch die A u to 
nomie der Gemeinde verletzt; denn wie w ir  gleich daraus 
sehen werden, scheint dieses ein Vorrecht zu sein und 
zwar fü r  die S tädte und M ärkte. A lld o rt findet man 
den Ausdruck Bürger, allein fü r die Landgemeinden scheint 
man ihn nicht genügend und erklecklich zu finden.

Endlich würde ich glauben, daß selbst gegen die 
W a h l der sogenannten Bürgermeister daS verstößt, wenn 
sie keine B ürge r haben, können sie auch keinen Vorsteher 
a ls Bürgermeister in  diesem Falle ernennen, sondern sie 
könnten nur als Vorsteher oder in  einer andern Deutung 
als Vorsteher der Angehörigen angesehen werden.

Ich  würde den A ntrag stellen, daß dieser ganze 
Satz, bis aus den letzten Ausdruck, „a lle  übrigen P er
sonen in  der Gemeinde werden A usw ärtige  genannt" 
cassirt würde, und trage an , daß diese Untertheilung der 
Gemeindeglieder nach jenem Gesetze vom 17. März 1849 
umgeändert werde, welches vollkommen der Autonomie 
der Gemeinde und dem praktischen S inne  und Anschau
ungen entspricht. Ich  werde m ir erlauben, dasselbe in  
Kurzem vorzulesen: „ I n  der Ortsgemeinde unterscheidet 
m an: erstens Gemeindeglieder, zweitens Fremde". H ie r 
würde ich wohl statuirt wünschen „A u s w ä rtig e ", w eil sich 
schon die gesetzliche T e rtirun g  darauf bezieht. „D ie  G e
meindeglieder sind entweder:

a) Gemeindebürger, oder
b ) Gemeindeangehörige.
Gemeindebürger sind jene, welche:
a) dermalen von einem in  der Gemeinde gelegenen 

H a us- oder Grundbesitz, oder von einem, den ständigen 
Aufentha lt in  der Gemeinde gesetzlich bedingenden, Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b ) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

Gemeindeangehörige sind jene, welche durch 
G eburt oder Ausnahme in  den Gemeindeverband der 
Gemeinde zuständig sind". Durch diesen würde die 
gesetzliche T e rtirung  natürlich eine wesentliche Aenderung 
erleiden. E s  würden die Gemeindeglieder zunächst nur 
in  die Gemeindebürger und in  die Gemcindeangehörigen 
und Ausw ärtige unterthe ilt, dagegen jene Bezeichnung 
der sogenannten Gemeindegenossen ganz entfallen.

Ich  finde dieses ebenso in  der Autonomie der Ge
meinden gegründet, a ls wie auch im  gemeinen Sprach- 
gebrauche; und ich glaube, daß m an, nachdem w ir  kaum 
die Schwelle des constitutionellen Bodens betreten haben, 
nicht schon dahin streben soll, bei den M ärkten und 
Städten jene veralteten, im  Grabe liegenden Vorrechte, 
wieder ins  Leben zu rufen, und glaube, daß die Land
gemeinden so gut sich ih rer Selbstständigkeit zu erfreuen 
haben, als wie alle übrigen und gleich behandelt werden



sollen, wie S tädte und M ärkte. (B ra v o ! B ra v o !)  Ich  
werde sogleich den Antrag m ir einzubringen erlauben.

P r ä s i d e n t :  D e r Antrag des H errn  Abg.
M u lle y  geht dahin:

„D e r  hohe Landtag wolle beschließen: §. 3 sei 
bis auf das letzte A linea „ „a l le  übrigen Personen in  
der Gemeinde werden Ausw ärtige genannt"" zu streichen, 
und eS wäre folgende Form ulirung anzubringen:

I n  der Ortsgemeinde unterscheidet m a n :
1. Gemeindeglieder,
2. Fremde.
D ie  Gcmeindeglieder sind entweder:
A. Gemeindebürger, oder
B. Gemeindeangehörige.
G e m e i n d e b ü r g e r  sind jene, welche
a) Dermalen von einem in  der Gemeinde gelege

nen H aus- oder Grundbesitz, oder von einem den stän
digen Aufenthalt in  der Gemeinde gesetzlich bedingenden 
Gewerbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag an 
directen Steuern zahlen, oder

b ) von der Gemeinde förmlich als solche anerkannt 
worden sind.

G e  m e i n  de a n  g e h ö r i g e  sind jene, welche durch 
G eburt oder Aufnahme in  den Gemeindeverband der Ge
meinde zuständig sind".

Ich  stelle vor allem die Nnterstützungsfrage und 
ersuche jene H erren, welche diesen A ntrag unterstützen 
wollen, sich zu erheben. (E s  erhebt sich Niemand.) E r  ist 
beseitigt.

Wünscht noch Jemand das W o rt?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich

möchte m ir doch erlauben, zur Beseitigung von Zweife ln, 
welche etwa irgend einer oder der andere der Herren in  
Folge der Einwendungen des H errn  Vorredners noch 
haben könnte, ein paar W orte zur Rechtfertigung des 
Tcrtes des Ausschuß-Antrages zu sagen. Ich  glaube 
die erste Anforderung, die man an ein Gesetz stellt, ist 
die, daß es recht klar sei, und das ist insbesondere im 
Gemeindegesetze und im  Gemeindegesctzc insbesondere in  
dem Paragraphe nothwendig, wo es sich handelt, fest
zustellen, wer ist das Subject in  der Gemeinde, und in  
dieser Hinsicht glaube ich, ohne eitel zu fe in , dem E n t
würfe des Ausschusses den Vorzug einräumen zu müssen, 
w e il er in  einer höchst einfachen, klaren Auseinander
setzung bestimmt, wer M itg lied  in  einer Gemeinde ist, 
und dieselbe in  zwei Kategorien theilt. W as  die M i t 
gliederuntertheilung , die in  einer Gemeinde wohnenden 
Personen überhaupt anbelangt, ist der A ntrag des A u s 
schusses vollkommen gleichlautend m it dem Gesetze vom 
Jahre 1849 ; denn das Gesetz vom Jahre 1849 unter
scheidet in  einer Gemeinde solche, die darin fremd 
sind, und solche, die darin nicht fremd sind, das thut 
unser Paragraph auch; er unterscheidet Gemeindeglieder 
und Ausw ärtige. D ie  Gcmeindemitglieder unterscheidet 
das Gesetz vom Jahre 1849 in  zwei Kategorien; Gemcin- 
debürger und Gemeindeangehörige. U n se r'E n tw u rf unter
scheidet: Gemeindeangehörige und Gemeindegenossen; 
also die Sache bleibt sich bei der einen wie bei der 
andern T e rtirung  vollkommen gleich, was jedoch die 
D e fin itio n , die Terminologie anbelangt, ist die des 
Aus; chuß - Entwurfes offenbar klarer, als wie jene des 
Gesetzes vom Jahre 1849 und glaube sogar, daß §. 8 
in seiner T ertirung  der lit. A den H e r re n , in 
unsern Gemeinden nicht willkommen wäre. Ich  erlaube 
m ir diese l i t .  A zu lesen: „Gemeindebürger sind jene, 
welche dermalen von einem in  der Gemeinde gelegenen

H aus- oder Grundbesitz, oder von einem den ständigen 
Aufenthalt in  der Gemeinde gesetzlich bedingenden Ge
werbe oder Erwerbe einen bestimmten Jahresbetrag au 
directen Steuern zahlen, oder von der Gemeinde förmlich 
als solche anerkannt worden sind".

M eine H erren! das Gesetz vom Jahre 1849 nimmt 
gewissermaßen höhere Kategorien M itg lieder au f, welche 
sie nicht a ls Angehörige der Gemeinden im eigentlichen 
S inne des W ortes mischen wollen, und der E n tw u rf 
des Ausschusses ist in  dieser Hinsicht gerechter, und ich 
glaube denselben auch in  der Rücksicht rechtfertigen zu 
können, daß er dem Sprachgebrauche anpassender ist.

D e r H e rr Antragsteller hat einen Anstand darin 
gefunden, daß das W o rt „Angehörige" nicht so recht 
eine nahe Beziehung zur Gemeinde bezeichnet; in  der 
Hinsicht kann ich dem H errn  Antragsteller durchaus nicht 
beipflichten, denn wenn Jemand fräg t: W er sind deine 
Angehörigen? M eine F rau und meine K in d e r, die sind 
meine nächsten Angehörigen, und so glaube ich, daß, um 
eine recht nahe Beziehung zur Gemeinde zu bezeichnen, 
ich das W o rt „Angehörige" fü r recht passend erklären 
kann, w e il cs eben die Gehörigkeit in  die Gemeinde tref
fend bezeichnet. W as jenen T he il der Begründung des 
H errn Antragstellers anbelangt, daß hiedurch das Recht 
der Landgemeinden beinträchtiget werden könne, Ehren
bürger zu ernennen, so w ird  der H e rr Antragsteller, bei 
§. 8 Gelegenheit haben, dießfalls seine Wünsche zu 
äußern und darauf seine Anträge zu gründen, denn dieser 
§. 8 spricht eben von dem Rechte der Gemeinden, Ehren
bürger zu ernennen.

D ie  Autonomie der Gemeinde w ird  durch diese S ty l i 
strung durchaus nicht beeinträchtiget, denn ih r steht es ja  
zu, das Heimatsrecht anzuerkennen, oder nicht, und es 
weist den Personen, welche der Gemeinde factisch nicht 
angehören, sondern welche M itg lieder derselben nur wegen 
irgend eines Besitzes sind, ohne daß sie in  der Gemeinde 
sich aufhalten, denjenigen Rang ein, der ihnen gebührt.

E s  ist auch nicht im  Entferntesten dem Ausschüsse 
eingefallen, durch die Terminologie des §. 6 eine V e r
schiedenheit in  der Behandlung der Angehörigen einer 
Landgemeinde gegenüber jenen einer Stadtgemeinde sta- 
tuiren zu w o llen ; denn sie werden im  ganzen Gesetze, wie 
w ir  es dem h. Hause zur Annahme vorschlagen, nicht 
e i n e  Bestimmung finden, welche den Angehörigen einer 
S ta d t-  oder Marktgemeinde mehr Rechte einräumt, als 
wie jenen der Landgemeinden, w e il der Ausschuß an der 
Ansicht festgehalten ha t, daß der Bauer die gleichen 
Rechte hat und haben soll, wie der B ürger in der S tad t. 
ES bezieht sich die Aufnahme der B ürger in  das Gesetz, 
welches ohnedem erst bei §. 8 zur Sprache zu kommen 
hätte, um in  der O rdnung zu bleiben, auf etwas ganz 
Anderes. I n  dieser Hinsicht werde ich m ir bei §. 8 schon 
das W o rt zu ergreifen erlauben.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W o rt?
(Nach einer Pause.) W enn Niemand das W o rt 

ergreift, so bringe ich §. 6 in  der Fassung des A u s 
schusses zur Abstimmung und ersuche die Herren, welche 
m it diesem Paragraphe einverstanden sind, sich zu erhe
ben. (Geschieht.) §. 6 ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n  : (L iest §. 7.)
Ich  erlaube m ir hier m it Rücksicht auf die Vorlage 

des Ausschusses zu bemerken, daß im ganzen Contcrte 
des Gesetzes die C itirnngen der A rtike l des Gesetzes vom 
5. M ä rz  1862 zu entfallen haben, nachdem sie in  das 
Gesetz, wenn es seiner Zeit v o tir t und sanctionirt sein 
wird, nicht mehr hineingehören, sondern in den E n tw u rf



n u r deßhalb aufgenommen worden sind, um die O rien - 
tirung zu erleichtern, um zu wissen, w a s  positives Gesetz 
und w as n u r ein A ntrag  der R egierung ist.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o rt?  (Nach 
einer P au se .) Nachdem N iem and das W o rt ergreift, so 
bringe ich § . 7 zur Abstimmung und ersuche jene H erren, 
welche m it der Fassung dieses P a ra g ra p h e n  einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) §. 7 ist angenommen.

Berichterstatter F reih. v. A p f a l t r e r n :  (LieSt § . 8 .)
P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o r t?
Abg. K r o m  e r : Ich  bitte um  das W ort.
D e r  Schlußsatz dieses P a ra g ra p h e n  lautet dahin : 

„ Jed e  Gemeinde kann österreichischen S ta a tsb ü rg e rn  das 
Ehrenbürgerrecht verleihen". B e i dieser Position mag 
unsern Ausschuß wohl die Anschauung geleitet haben, daß 
bereits im allgem. bürgt. Gesetzbuche alle S taa tsb ew o h n er 
zugleich S ta a tsb ü rg e r  genannt w erden, daß in einem 
Rechtsstaate alle S ta a tsb ü rg e r  gleiche Rechte haben sollen 
u . dgl. m. Allein bereits das bürgert. Gesetzbuch bestimmt 
j a ,  daß die einzelnen K orporationen verliehenen P r iv i 
legien aufrecht verbleiben sollen; derlei P riv ileg ien  haben 
M ark t- und S tadtgem eindcn durch besondere Verdienste 
erw orben , oft durch Geldopfer erkauft.

Ebenso sind in unserer Gesetzgebung die verschie
denen S tände-C lassen , der B au ern stan d , B ürgerstand, 
M ilitärs tand  u . s. w . fortgesetzt gesondert, dem Einen oder 
A ndern m itunter auch besondere Rechte, a ls  P riv ileg ien  
u . s. s. zuerkannt worden.

D a s  gleiche V erhältn iß  nun tritt hier bei dem 
Bürgerstande in S tä d te n  und M ärkten ein , diese haben 
allerdings durch P riv ileg ien  gesicherte besondere Rechte, 
sie haben das Recht B ü rg e r , und zwar gegen Einkauf
ta re n , sie haben das Recht E hrenbürger zu erwählen.

D en  Landgemeinden w a r dieses Recht bisher nicht 
e ingeräum t, der Ausschuß scheint dieses gewissermaßen 
selbst anerkannt zu haben , a ls  er im ersten Absätze 
bestimmte: „ I n  S tä d te n  und M ärkten  werden diejenigen 
Gemcindeangehörigen, welche bisher das Bürgerrecht durch 
V erleihung der Gemeinde erhalten haben, ober es in der 
Folge in gleicher Weise erwerben B ürger genannt". 
D a ra u s  fo lg t, daß au f dem Lande die Gemeindeinsassen 
nicht B ü rg er genannt werden. Ebenso sagt er w eiter: 
„für die V erleihung des Bürgerrechtes kann die Gemeinde 
eine G ebühr ansprechen". D a ra u s  folgt unm ittelbar, 
daß a u f dem Lande für die V erleihung des Bürgerrechtes 
keine G ebühr angesprochen werden' kann.

M ir  scheint es daher etw as sonderbar, daß der 
Ausschuß zu dem Schluffe gelangt „jede Gemeinde ist 
berechtiget, E hrenbürger zu ernennen".

Ich  g laube, D erjen ige , der B ü rg er oder E hren 
bürger ernennen kann , muß vorerst selbst B ü rg er sein.

W enn ich w üß te , daß ich durch die Bekämpfung 
des Schlußsatzes den Dorfgem einden ein Recht verkürzen 
könnte, daß die B ew ohner des W alddorfes S a d u l e ,  daß 
die Kaischler der Ortschaft K o s ic e n  sich allenfalls darum  
reißen w erden , B ü rg er zu heißen und E hrenbürger zu 
ernennen, ich versichere, ich würde der Erste sein, der ihre 
Wünsche auch in dieser Beziehung vertreten w ollte ; allein 
ich kenne die Wünsche des Landvolkes. D e r Landbewoh
ner w ill eben n u r Landmann sein, um im aginäre Rechte 
ist es ihm nicht zu th u n , w enn ihm nur seine wesentli
chen gew ahrt werden.

E s  ist vom E rhabenen , W ürd igen , V ernünftigen, 
oft n u r ein S ch ritt zum Lächerlichen, und ich möchte 
dazu wirklich nicht beitragen; wohl aber möchte ich das

Recht der Landbewohner dahin w ah ren , daß auch sie 
berechtiget sein sollen, A usw ärtige  zu Ehrenm itgliedern 
zu ernennen, um  sic so in den Gemeinden w ählbar zu 
stellen. Ich  würde daher beantragen , der zweite Absatz 
des § . 8  sei dahin abzuändern: „D ie  S ta d t-  und
M arklgemeinden können österr. S ta a tsb ü rg e rn  das E hrcn- 
bürgerrecht verleihen, andere O rtsgem einden können sie 
zu Ehrenm itgliedern ernennen".

P r ä s i d e n t :  D e r A ntrag  des H errn  Abg. K ro- 
m er geht also dahin , daß der Landtag beschließen wolle 
den 2. Absatz des § . 8  dahin abzuändern : „ D ie  S ta d t-  
und M arktgemeinden können österr. S ta a tsb ü rg e rn  das 
Ehrenbürgerrecht verleihen, andere O rtsgem einden können 
sie zu Ehrenm itgliedern ernennen". Findet dieser A ntrag  
die gehörige Unterstützung. (E in  T heil der Versam mlung 
erhebt sich.) W ünscht noch Jem and  das W o rt?

S ta tth a lte r  F reiherr v. S c h l o i ß n i g g :  W enn
Niem and das W ort ergreift, so möchte ich eine B em er
kung machen. E ö  ist im frühern Gemeindegesetze allen 
Gemeinden das Recht e ingeräum t, E hrenbürger zu ernen
nen. D ieses Recht hat nun  die gegenwärtige R eg ierungs
vorlage nicht aufgenommen. Ich  glaube, es dürfte die 
E rfah rung  vielleicht die Regierung dazu geleitet haben. 
D a s ,  w a s  ich jetzt berühren w ill, scheint m ir zunächst 
m ehr daS Land und das h. H a u s  zu berühren , a ls  die 
R egierung davon betroffen w ird , welche n u r m ittelbar 
dabei bekheiligt ist. E s  hat nämlich die E rfahrung  ge
zeigt, daß v ie lfä ltig , wenn auch nicht in diesem Lande, 
aber doch in andern Ländern, das Ehrcnbürgerrccht ange
sucht worden ist, und zw ar einzig, um  dadurch die W a h l
fähigkeit in den Landtag zu erlangen.

B ish e r hatte sich, wenigstens w a s  m ir bekannt ist, 
wirklich gezeigt, daß das Ehrenbürgerrecht M ä n n e rn  ver
liehen worden ist, welche in  irgend einer W eise dem 
Lande angehört haben, und vielleicht durch vorübergehende 
Verhältnisse dem Lande entrückt w aren . E s  kommt 
aber dieses B estreben, das Ehrenbürgerrecht zu erlangen, 
auch bei Personen vor, welche sonst keinen T ite l aufweisen 
können, das B ürgerrecht in  Anspruch zu nehm en; dieses 
S treben  kann überhand nehmen und es kann in der 
Folge vielleicht selbst au f die W ahlen  dadurch ein Einfluß 
geübt werden, welches für den Landtag selbst nicht ersprieß
lich w äre. D a s  ist dasjenige, w as  ich dem h. H ause zur 
Ueberlegung anheim geben w ill.

E s  ist von S e ite  des Ausschusses nicht die B eg rü n 
dung angegeben w orden, w arum  dieser B eisatz, dieses 
Recht hier aufgenommen worden ist; ich stelle es dem 
H errn  Antragsteller anheim , dieß weiter zu begründen.

Ich  führe das n u r a n , um  die R egierungsvorlage 
zu erklären, welche diesen Beisatz, der im frühern G e
setze w a r ,  nicht aufgenommen hat. W a s  die B enennung 
betrifft, so glaube ich wohl, daß es wenig daraus ankommt, 
ob m an sie Ehrenm itglieder oder E hrenbürger nennt.

Abg. K r o m  e r :  Ich  bitte nochmals um  das W ort.
Ich  muß au f die von S r .  Excellenz so eben abge

gebene Aeußerung erw iedern, daß ich bei dem Umstande, 
weil die R egierungsvorlage den S tä d te n  und M ärkten 
das Recht ausdrücklich einräum t E hrenbürger zu ernen
n en , und hiedurch auch A usw ärtige  w ählbar zu stellen, 
den G rund  nicht einsehe, w arum  dieselben Rechte nicht 
auch den O rtsgem einden zustehen sollen. Ich  wünsche 
daher O rtsgem einden das gleiche Recht, wie den S tä d te n  
und M ärk ten , jedoch in einer den Verhältnissen mehr 
entsprechenden Form  gew ahrt zu sehen, und a u s  diesem 
G runde habe ich meinen A bänderungsantrag  gestellt. 
(B rav o .)



P r ä s i d e n t :  W ünscht noch Jem and  in dieser 
Angelegenheit das W o r t?

(Nach einer P ause.) W enn nicht, so ersuche ich 
den H errn  Berichterstatter seinen A ntrag  zu begründen.

Berichterstatter F reiherr v. A p s a l t r e r n :  Ich
habe bei Besprechung des §. 6 m ir e rla u b t, den V o r
behalt in Betreff der Aufnahm e der Position  des B ü r 
gerrechtes, der V erleihung des Bürgerrechtes in das 1. 
A linea des § . 8  zu begründen.

F ü r  die Aufnahme dieser Position  hat sich der A u s 
schuß m it Berücksichtigung des Umstandes entschieden, daß 
in S tä d te n  und M ärkten häufig S tif tu n g en  der Bezug 
gewisser pecuniärer Emolumente gegeben sin d , deren G e
nuß an  die B edingung geknüpft ist, daß die betreffenden 
B ew erber darum  in  den bezüglichen S tä d te n  und M ärkten 
Bürgerrecht haben. W enn im §. 8  die dießbezügliche 
Bestimmung nicht aufgenommen worden wäre., so hätten 
nach einer gewissen Anzahl von J a h re n  keine Persönlich
keiten mehr eristirt, für welche derlei S tif tu n g en  gegrün
det worden sind, und eö w äre dadurch die Möglichkeit 
beseitiget, den In ten tio n en  des S tif te r s  solcher Bestim
m ungen Rechnung zu trag en , cs würde ohne Zweifel 
ein solches V erm ögen sodann in einer Weise dann ver
wendet w erden, wie sie den Wünschen des edlen und 
w ohlthätigen S tif te r s  nicht entspricht. Um solchen S t i f 
tungen die gebührende Rücksicht zu gew ähren , wurde die 
Position  aufgenom m en, daß die Verleihung des B ü rg e r
rechtes auch fernerhin den S tä d te n  und M ärkten  zustehen 
solle, an  welche Bestimmung sich durchaus keine sonstige 
B egünstigung der sogenannten B ü rg e r knüpft.

W a s  die V erleihung deö Ehrenbürgerrcchtes anbe
langt, welches in  dem zweiten A linea §. 8  auch den 
Landgemeinden eingeräum t worden ist, so hatte sie 
nicht allein darin  ihren G ru n d , um P erso n en , welche 
in  einer Gemeinde sich Verdienste erworben haben , das 
Ehrenbürgerrecht m it dem Zwecke zu verleihen, sie fü r den 
Landtag w ählbar zu machen, sondern in dem Wunsche, 
um  solche Personen der Gemeinde nützlich machen zu 
können.

E s  sind nämlich in der Gemeinde häufig In d iv i
duen, welche keine S te u e r  entrichten, welche oft noch in 
einem rüstigen A lter sind, e tw as leisten können, und doch, 
weil sie eben keine S te u e r  entrichten, nicht w ählbar w ären.

Ich  erinnere an die vielen oft noch kräftigen M ä n 
ner, welche ihrem S o h n e  häufig, um  ihn von dem M ili
tärdienste zu befreien, ihr H a u s  und ihren Besitz überge
ben, und welche sich gewissermaßen in  die R uhe zurück 
ziehen, ohne etw a zu beanspruchen, vollkommen unbeschäf
tig t zu leben, ohne vielleicht in  manchem Falle es zurück 
zu weisen, im Interesse der Gemeinde sich verwenden zu 
lassen. Solchen kann das Ehrenbürgerrecht verliehen w er
den, wodurch sie zu Ausschüssen, zu thätig  wirkenden M it
gliedern der Gemeinde berufen werden können.

W a s  den Anstoß anbelang t, welchen m an an dem 
W orte „E hrenbürger" n im m t, so ist er einigerm aßen ge
gründet, wenn ich ihm auch seine volle Berechtigung nicht 
zuerkennen kann. D enn  w enn w ir alle S ta a tsb ü rg e r  sind, 
w arum  sollte nicht ein M itglied einer Landgemeinde E hren
bürger sein; es klingt zw ar nicht correct, die Sache selbst 
aber ist etw as sehr Ersprießliches. Vielleicht ist dem h. 
Landtage eine andere Fassung gefällig , welche n u r eine 
sehr geringe A bänderung nöthig macht. E s  w ird zw ar 
gewissermaßen ein neues W ort dafür cre irt, jedoch ein 
Ausdruck, welcher anderw ärts schon genannt worden ist. 
I n  diesem Falle könnte das zweite A linea so lau ten : 
„ Jed e  Gemeinde kaun österreichischen S ta a tsb ü rg e rn  daö

Recht von Ehrenbürgern, bezüglich von Ehrenmitgliedern 
verleihen".

Ich  erlaube m ir diese Fassung des zweiten A linea 
zur Verm eidung eines allfälligen M iß lau teö  in Vorschlag 
zu bringen.

Abg- K r o m  e r :  E s  ist das ein neuerlicher A ntrag , 
welchen der verehrte H err Berichterstatter angeregt h a t ,  
daher darüber eine kurze Bemerkung erlaubt sein dürfte, 
und m it Bezug darau f erwähne ich nochmals der erfor
derlichen K larheit des Gesetzes, welches genau bestimmen 
soll, w a s  fü r ein Recht der einen oder andern C orpora
tion zusteht; in dieser Richtung glaube ich, daß meine 
Fassung die deutlichere sei.

Äbg. M u l l e y :  .Ich bitte nochmahls um 's W ort. 
Nachdem es sich hier vorzugsweise nu r um die nähere 
Bestimmung des Rechtes zwischen den Gemeinden handelt, 
so würde ich m ir erlauben noch einen dritten A ntrag zur 
nähern P räcistrung  dahin zu stellen, damit m an nicht 
durch den Vordersatz, der lediglich von S tä d te n  und 
M ärkten spricht, dahin geleitet würde, daß die sogenannten 
O rtsgem einden den genannten C orporationen gegenüber- 
ausgeschlossen sind dieses Recht auszuüben , daß der B ei
satz, jede S ta d t-  und Ortsgem einde kann österreichischen 
S ta a tsb ü rg e rn  das Ehrenbürgerrecht verleihen in den 
Ausschußantrag eingefügt werde.

D urch diesen Beisatz würden dann ebenso die Land
gemeinden einbezogen sein. A uf den N am en , ob G e
meindeglieder oder E hrenbürger, sobald sie nur a ls  E hren
bürger d as  Recht der W ählbarkeit oder überhaupt die 
damit verbundenen Rechte genießen w ürden, glaube ich, 
kommt es nicht an, eben so wenig, ob m an sie dann G e- 
meindeglieder oder Gem einde-Ehrenbürger, oder Ehrenm it
glieder nennen würde. E s  handelt sich vorzugsweise nu r 
darum, eine solche P räcision  im Gesetze zu finden, daß 
kein Zweifel darüber entsteht, daß die Landgemeinden eben
fa lls  dieses Rechtes theilhaftig sind.

P r ä s i d e n t :  D e r H err Abg. Freiherr v. A pfal- 
trern ha t einen A ntrag  eingebracht, welcher dahin lau te t:

„ D e r h. Landtag wolle beschließen: D a s  zweite 
A linea §. 8  habe zu lau ten : Jede Gemeinde kann 
österreichischen S ta a tsb ü rg e rn  das Recht von Ehrenbürgern 
bezüglich Ehrenm itgliedern verleihen".

Ich  stelle vor Allem die Unterstützungsftage.
F indet der A ntrag  die gehörige Unterstützung? 

(E inige M itg lieder erheben sich.) E r  ist unterstützt.
D a n n  ist noch ein weiterer A ntrag  des H errn  Abg. 

M ulley.
Abg. M u l l e y :  Ich  werde ihn sogleich einbringen. 

(Uebergibt denselben.)
P r ä s i d e n t :  D er A ntrag  des H errn  Abg. M u l

ley lautet dahin :
„ D e r h. Landtag wolle beschließen: Jede  S ta d t-  und 

Ortsgem einde kann österreichischen S ta a tsb ü rg e rn  das 
Ehrenbürgerrecht verleihen".

Findet dieser A ntrag  die nöthige Unterstützung? 
(N iemand erhebt sich.) E r  ist abgelehnt.

W ünscht noch Jem and  das W o rt?  (Nach einer 
P ause.)

W enn  Niem and mehr das W ort ergreift, so werde 
ich zur Abstimmung schreiten, n. z. werde ich §. 8 in zwei 
Theile theilen, und zuerst das erste A linea zur Abstim
mung bringen.

Jen e  H e rren , welche m it dem ersten A linea 
§. 8 einverstanden sind, wollen sich erheben. (Geschieht.) 
E s  ist angenommen.

Bezüglich des zweiten Alinea bringe ich zuerst den



Antrag des H e rrn  Abg. Krom er zur Abstimmung, der sich 
am weitesten vom Ausschußantrage entfernt, und der da
hin lau te t:

„D ie  S ta d t- und Marktgemeinden können österrei
chischen S taatsbürgern das Ehrenbürgerrecht verleihen, 
andere Ortsgemeinden können sie zu Ehrenmitgliedern er
nennen".

Jene Herren, welche m it diesem Antrage einverstan
den sind, belieben sitzen zu bleiben. (Geschieht.) E s  sind 
13, also die M in o r itä t.

Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  D e r 
A ntrag ist angenommen.

P r ä s i d e n t :  E r  ist abgelehnt.
Abg. K r o m e r :  Is t  der A ntrag angenommen?
S chriftfüh rer V i l h a r :  J a , er ist angenommen.
P r ä s i d e n t :  (Nach neuerlicher Zählung.)
E s  ist die M a jo r itä t.
Berichterstatter Freiherr v. A p s a lt r e r n :  (Liest § .9 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über §. 9 etwas zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  M i t  Rücksicht au f den eben an

genommenen Beschluß zu §. 8 würde der Schlußsatz dieses 
Paragraphen lauten müssen:

„D ie  Ehrenbürger und die Ehrenmitglieder haben 
die Rechte der Gemeindegenossen, ohne die Verpflichtungen 
derselben zu theilen".

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wo r t ?
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r c r n :  Ich

schließe mich dieser S ty lis irung  m it Rücksicht auf den be
stehenden Beschluß an.

P r ä s i d e n t :  Nachdem Niemand weiter mehr das 
W o rt ergreift, bringe ich §. 9 m it dem Amendement des 
H e rrn  Abgeordneten Krom er zur Abstimmung.

Jene H e rren , welche m it dieser Fassung nunmehr 
einverstanden sind, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) 
S ie  ist angenommen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  (L iest 
§. 10.)

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand das W o rt?
Abg. K r o m e r :  Ic h  bitte um das W ort, H e rr 

Landeshauptmann!
Ich  bin in  der Wesenheit m it dem eben vorgelese

nen §. 10 einverstanden, glaube jedoch, daß die Bestim
mungen der einzelnen Absätze vielleicht besser geordnet 
wären, wenn im  ersten Absätze nu r das besprochen würde, 
w as die Gemeinde den A usw ärtigen gegenüber thun oder 
nicht thun da rf, und wenn im  zweiten Absätze lediglich 
die Bestimmung dessen vorkäme, welche Rechtsmittel der 
Fremde dagegen ergreifen könne, und so würde ich bean
tragen, dem ersten Absätze des §. 10 sei beizufügen:

„jedoch kann ihnen die Gemeinde zur Beibringung 
obigen Nachweises eine den Verhältnissen angemessene 
Frist bew illigen "; der zweite Absatz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzunehmen.

Nach meiner S ty lis trung  würde nämlich im  ersten 
Absätze angedeutet, daß die Gemeinde die Fremden zwar 
nicht ausweisen kann, wenn sie die Heimathsberechtigung 
nachweisen, oder wenigstens darthun, daß sie zur E rla n 
gung eines solchen Nachweises die erforderlichen Schritte 
gemacht haben; daß sie jedoch darauf dringen könne, daß 
sie diese Nachweisung in  einer bestimmten Frist liefern.

I m  zweiten Absätze würde ganz nach der Regierungs
vorlage bestimmt werden, welche Rechtsmittel dem A u s 
wärtigen gegen derlei Verfügungen der Gemeinde zustehen. 
Ich  werde gleich den A ntrag schriftlich übergeben.

P r ä s i d e n t :  D e r A ntrag des H errn Abgeordne
ten Kromer lautet dahin:

„D e r  h. Landtag wolle beschließen, dem ersten A b
sätze des §. 10 sei beizufügen:

„Jedoch kann ihnen die Gemeinde zur Beibringung 
obiger Nachweise, eine den Verhältnissen angemessene 
Frist bew illigen". D e r zweite Absätz sei unverändert nach 
der Regierungsvorlage anzunehmen.

W ird  dieser Antrag gehörig unterstützt?
Jene Herren, welche diesen A n trag  unterstützen w o l

len, bitte ich," sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist abgelehnt.
Abg. B r o l i c h :  Ich  muß bekennen, daß m ir die 

Regierungsvorlage besser gefällt, als die Abänderung von 
Seite des Ausschusses, daß die Gemeinde einem A usw är
tigen, welcher einen Nachweis zu liefern ha t, einen T e r
m in , eine Frist gestatten kann, denn es versteht sich von 
selbst (R u fe : Nein), und gerade deßwegen, w eil die Ge
meinde nicht nur einen Term in  gestatten, sondern ihn auch 
noch auf andere Wege weisen kann, so würde ich den 
Beisatz des Ausschusses als sehr überflüssig finden, denn 
der zweite Absatz der Regierungsvorlage enthält schon a l
les das, was der Ausschuß selbst ausdrücken wollte, denn 
es heißt:

„F ü h lt sich ein A usw ärtiger in dieser Beziehung 
durch eine Verfügung der Gemeinde gedrückt, so kann er 
sich um Abhilfe an die politische Bezirksbehörde wenden".

Also in  dieser oder irgend einer Richtung glaube ich, 
daß die Beziehungen nicht genau präcisirt werden können, 
in  welchen sich ein A usw ärtige r verletzt fühlen könnte; 
daher die Annahme der Regierungsvorlage, wie sie ist, 
nach meiner M einung am entsprechendsten wäre.

P r ä s i d e n t :  W ird  der Antrag zu Gunsten der 
Regierungsvorlage unterstützt?

Jene Herren, welche diesen A ntrag unterstützen w o l
len, bitte ich, sich zu erheben. (R u fe : E s  ist ja die Re
gierungsvorlage.)

Abg. B r o l i c h :  E s  w ird  nur darauf ankommen, 
ob der Zusatz von Seite des Ausschusses angenommen 
werden w ird, worüber ohnehin besonders eine Abstimmung 
eingeleitet w ird. M e in  A ntrag ist nu r ein negativer.

Abg. K r o m e r :  Erlauben, H e rr Präsident. Nach 
der Geschäftsordnung muß fü r den F a ll,  wenn der A n 
trag des Ausschusses abgelehnt w ird , immer noch die Re
gierungsvorlage in  der ursprünglichen Fassung zur Abstim
mung kommen. E s  handelt sich daher nur darum, ob die 
h. Versammlung diesen Paragraph nach der S ty lis irnng  
des Ausschusses annehmen wolle oder nicht. Geschieht das 
Erstere nicht, so muß die Regierungsvorlage ohnehin zur 
Abstimmung koinmen.

P r ä s i d e n t :  W enn demnach Niemand mehr das 
W o rt ergreift, so gebe ich dem H e rrn  Berichterstatter das 
letzte W ort.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  D e r
Ausschuß hat in  einer und der andern Richtung die Posi
tion berathen, und sich endlich fü r  den  A ntrag nach re if
licher Ueberlegung entschieden, welcher dem h. Hause 
vorliegt.

D e r Ausschuß hat sehr wohl gefühlt, daß allerdings 
die Deutlichkeit einigermaßen gewinnen würde, wenn man 
den Beisatz, welchen der Ausschuß in  dem zweiten A linea 
aufgenommen, dem ersten A linea beifügen würde. Jedoch 
w ar dabei die Rücksicht aus das bestehende Gesetz das 
maßgebende. E s  ist nämlich der A rtike l 3 deö Gesetzes 
vom 5. M ä rz  1862, welcher die betreffende Position nor- 
m irt, die in  dem ersten A linea des §. 10 der Regierungs
vorlage enthalten ist.

■ Diese gesetzliche Bestimmung, an der eigentlich nichts 
a lte rirt worden ist, durch einen Zusatz zu ergänzen, hielt



sich tc r  Ausschuß nicht fü r berechtiget, denselben jedoch zu 
in te rp re tira t, dazu glaubte er daS zweite A linea für einen 
passenderen O r t ,  um  so m ehr, nachdem die Deutlichkeit 
auch durch die E infügung dieses S a tzes in d as  zweite 
A linea tiicht wesentlich leidet, da J e d e r , der sich durch 
eine solche V erfügung gekränkt sinket, recht gut d a rau s 
entnehmen kann, wohin er sich zu wenden hat.

Gänzlich überflüssig glaube ich jedoch, ist dieser 
Beisatz nicht, bettn, w enn w ir das erste A linea des §. 10 
so nehm en, wie die R egierungsvorlage la u te t, und nicht 
ausdrücklich sagen, daß zur B eibringung eines Nachweises 
ein angemessener T erm in  gegeben w erden tanit, w a s  aller
d ings eine Sache ist, die in  der N a tu r  dieses Gesetzes 
selbst lieg t, so würde m an au f die V erm uthuitg kommen, 
daß sich die Gemeinde J a h re  und J a h re  hindurch mit 
einer Rubrik begnügen m üßte, welche der betreffende 
A usw ärtige , der sich in  ihrer Gem arkung aufhaltet, bei
bringt, um  sein Einschreiten darzuthuu, w om it er sich um 
die Anerkennung seiner H eim atsberechtiguug irgendwo be
w orben hat. A uf G rundlage einer solchen R ubrik könnte er 
sich J a h re  und J a h re  laug  unbelästigt in der Gemeinde 
aufhalten.

A us diesem G runde, w eil der Ausschuß überzeugt 
ist, daß dieß im A rt. 3 des Gesetzes vom 5. M ä rz  1862 
nicht gemeint ist, und weil es aber doch gut ist, die G e
meinde darüber zu belehren, welchen W eg sie einzuschlagen 
habe, um  einen solchen Menschen zur B eibringung des 
Nachweises oder aber a u s  ihrer Gemeinde h inau s zu 
bringen, hat der Ausschuß geglaubt eine solche Position  
in  dem zweiten A linea aufnehmen zu sollen, daß einem 
solchen A usw ärtigen  zur B eibringung der Behelfe ein ge
höriger T erm in  gegeben werden kann.

D ieses glaube ich zur Rechtfertigung des Ausschuß- 
au trag es anführen zu sollen.

S ta t th a l te r  F reiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Ich  er
laube m ir ein P a a r  W orte zu sagen.

Ich  habe gegen den Zusatz gar keine B eanstandung 
zu machen, aber nach dem , w a s  der H e rr Antragsteller 
gesagt hat, kommt es m ir vor, daß die Deutlichkeit wirk
lich verletzt werden m üßte durch die A rt und W eise, wie 
er hier eingefügt worden ist.

D er P a ra g ra p h  sagt in  dem ersten A linea, daß sol
chen A u sw ärtig en , welche eine H eim atsberechtigung a u s 
weisen, oder auch nachweisen, daß sie eine svche angesucht 
haben , der A ufenthalt in ihrem Gebiete nicht verweigert 
werden d a rf , so lange, a ls  dieselben einen unbescholtenen 
Lebenswandel führen und der öffentlichen M ildthätigkeit 
nicht zur Last fallen.

D a s  zweite sagt dagegen, daß gegen eine V erfü 
gung in dieser Beziehung, —  also in allen diesen B e 
ziehungen, welche hier benannt sind, —  d aß , w enn sich 
ein A usw ärtig e r in dieser Beziehung durch eine V erfü
gung der Gemeinde gedrückt fü h lt, er sich um Abhilfe an 
die politische Bezirksbehörde wenden kann.

W enn nun  die Bestimm ung wegen des T erm ines 
hier eingeschaltet w ird, so könnte m an g lauben , daß sich 
der A usw ärtige  n u r bann um  Abhilfe an die Bezirksbe- 
hördeu wenden kann, wenn er sich durch die Aufforderung 
zur B eibringung des Nachweises gedrückt fühlt.

N un kaun er aber auch a u s  andern Beziehungen 
sich gedrückt fühlen, und den R ecurs ergreifen, und m ir 
scheint wirklich, daß eine Undeutlichkeit vorhanden ist, wenn 
dieses hier eingeschaltet w ird , und daß es besser w äre, 
diesen Zusatz früher anzubringen.

Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r u :  Ich
glaube dem Anstande, welchen S e . Excellenz angeregt ha-

X X V I I . Sitzung.

bett, durch die Bemerkung begegnen zu können, daß eben 
durch den S a tz ,  wie er im Allgemeinen in dem zweiten 
Alinea gegeben worden ist, und wie er thatsächlich lautet, 
gegen jede V erfügung der Gemeinde dem A usw ärtigen  
der W eg der B erufung  offen gelassen ist. D en»  w enn m an 
den früher besprochenen Zusatz a u s lä ß t, so lautet das 
zweite A lin ea : „F ü h lt sich ein A usw ärtiger durch eine 
V erfügung der Gemeinde gedrückt, so samt er sich tun 
Abhilfe an  die politische Bezirksbehörde wenden".

D e r Ausschuß hat absichtlich die W orte : „in  dieser 
Beziehung" ausgelassen, damit es sich eben nicht bloß au f 
die B eibringung des Nachweises bezieht, sondern überhaupt 
auch, w enn z. B . die Gemeinde den sittlichen Lebensw an
del des Betreffenden grundlos beanständet, daß er auch 
in dieser Hinsicht seine B erufung  an  die höhere Behörde 
habe, damit, m it einem W o rte , sein B erüfungsrecht keine 
Beschränkung erfahre. D urch die B eifügung bet W orte  
„in dieser B eziehung" würde den Rechten des A usw ärtigen  
näher getreten werden, a ls  w enn m an dieselben au släß t, 
und die R eg ierungsvorlage scheint in dieser Hinsicht feine 
Beschränkung beabsichtigt zu haben , welche Beschränkung 
erst durch die B eifügung des Beisatzes, bett der Ausschuß 
dem 2. A linea des §. IO eingeschaltet h a t, herbei geführt 
würde.

S ta t th a l te r  F reiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Also m eint 
der H err B erichterstatter, daß durch die E lim iuirung  der 
W orte „in  dieser B eziehung" diesen möglichen Zweifeln 
vorgebeugt würde.

Berichterstatter F reiherr v. A p s a l t r e r n :  J a .
S ta t th a l te r  F reiherr v. S c h l o i ß n i g g :  S o  habe 

ich auch nichts w eiters zu bemerken.
A bg. K r o m  e r :  Ic h  bin der Ansicht, daß es wohl 

nicht ganz gleichgiltig ist, ob die W orte „in  dieser B e 
ziehung" weggelassen werden oder nicht. D e r Schlußsatz 
lautet gegenw ärtig : „F üh lt sich ein A usw ärtig e r durch 
eine V erfügung der Gemeinde gedrückt, so kann er sich 
um  die Abhilfe an  die politische Bezirksbehörde w enden".

Also durch „irgend eine V erfügung der Gem einde". 
D aS  w äre jedoch zu w eit gegangen, denn die Gemeinde 
kann V erfügungen treffen, gegen welche der A usw ärtige  
den Schutz der Cameralbehörden, —  sie kann auch V er
fügungen treffen, in Folge bereit er bett Schutz der G erichts
behörden suchen muß. E s  ist daher jedenfalls zu weit 
ausgeho lt, w enn die W orte „in dieser Beziebuug" weg
gelassen werden. D ie  W orte  „in dieser B eziehung" sind 
a u s  betn G runde nothwendig, damit eben angedeutet wird, 
daß der A usw ärtig e  n u r in Fällen, welche seinen Aufent
halt oder seine A usw eisung betreffen, die Abhilfe der po
litischen B ehörden ansprechen könne.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and  das W o r t?
Abg. K r o m  e r :  Ich  würde die nochmalige Recen

sion dieses P a ra g ra p h e n  und sohin dessen neuerliche B e 
rathung beantragen.

S ta tth a lte r  F reiherr v. S  ch l o i ß n i g a :  Ich  kann hier 
nur bemerken, daß ich glaube, daß dieser Zusatz sich wohl 
nu r a u f das V orausgehende beziehen kann, und daß m an 
nicht wohl eine andere V erfügung der Gemeinde int Auge 
haben kann , wo vielleicht der Betroffene sich an eine an
dere Behörde, G erichts- oder C am eralbehörde, wenden 
m üßte, von einer solchen Beschränkung ist int §. 10 gar 
feine Rede. Jeff sam t n u r wünschen, daß entweder der 
A ntrag , wie er vom Ausschüsse gestellt worden ist, m it 
W eglassung der W orte  „in  dieser Beziehung" angenommen 
werbe» möchte, oder aber, wenn die B eibehaltung der 
W orte „in dieser Beziehung" beliebt würde, so m üßte ich 
ersuchen, daß der Beisatz des Ausschusses zur V erm eidung
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der Zweideutigkeit an einen andern O r t  käme. S o  aber, 
wie der Ausschußantrag jetzt gestellt is t, glaube ich, nach 
den erhaltenen Aufklärungen keinen Anstand dagegen erheben 
zu sollen.

Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r u :  Ich
glaube denn doch zur B e ru h igun g , wenn irgend Jemand 
in  der h. Versammlung einen Zw eife l hat, daß in dieser 
Hinsicht das Interesse der Gemeinde eben so, wie jenes 
der Ausw ärtigen, gewahrt sei, dem Antrage des H e rrn  
Abg. K rom er, daß dieser Paragraph zur Redaction an 
den Ausschuß zurück zu verweisen sei, mich anschließen 
zu können.

Ich , fü r meine Person jedoch samt in  dieser H in 
sicht feine G efahr erblicken, denn selbst die P os ition , 
daß der A usw ärtige  zu seiner Berufung sich an die p o li
tische Behörde wenden möge, diese Position verschlägt 
selbst dann gar nichts, wenn er in  dem einen oder dem 
andern Falle an eine a n d e r e  öffentliche Behörde sich zu 
wenden h a t; bettn darüber dem A usw ärtigen die A u fk lä 
rung zu geben, ist nicht Aufgabe des Gemeindegesetzes. 
D a s  Gemeindegesetz soll eben nu r die Rechte der Gemeinde 
wahren, und diese norm iren, und diesen gegenüber ist der 
A usw ärtige  in  eine Position gebracht, über die er sich 
wirklich au f Grundlage des Ausschußantrages nicht bekla
gen kann.

P r ä s i d e n t :  E s  ist ein A n trag  des H errn  Abg. 
Krom er vorhanden, welcher die T e rtiru n g  und S ty lis trun g  
dieses Paragraphen an den Ausschuß zurück verwiesen 
haben w ill.

W ird  dieser A n trag  unterstützt?
W enn die Herren denselben unterstützen wollen, 

bitte ich, sich zu erheben. (E s  erhebt sich Niemand.)
E s  scheint nicht, er ist also beseitigt.
Ic h  bringe also § . 10 in  der Fassung des A u s 

schusses zur Abstim m ung, und ersuche jene Herren, welche 
m it diesem Paragraphe in  seiner Fassung einverstanden 
sind, sich zu erheben. (Geschieht.) E r  ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r u :  (L iest §. 11.)
P r ä s i d e n t :  I s t  gegen § .1 1  etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) Nachdem Niemand das W o rt ergreift, 
so bringe ich denselben zur Abstimmung. Jene Herren, 
welche m it §. 11 einverstanden stub, wollen sich erheben. 
(Geschieht.) E r  ist angenommen.

Ich  erlaube m ir jetzt die S itzung auf 10 M in u te n  
zur Erholung des H e rrn  Berichterstatters zu suspendiren. 
(Nach W iederaufnahme der S itzung.)

Ich  ersuche den H e rrn  Berichterstatter fortzufahren.
Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r u :  D ritte s  

Hauptstück. V on  der Gemeindevertretung. (Liest §. 12.)
P r ä s i d e n t :  I s t  über §. 12 etwas zu bemerken? 

(Nach einer Pause.) W enn Niemand das W o rt ergreift, 
so bringe ich §. 12 zur Abstim m ung, und ersuche jene 
H erren , welche m it der Fassung dieses Paragraphen ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. (Niemand erhebt sich.) 
E r  ist angenommen.

Berichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r u :  (Liest §. 13.) 
E s  ist dieß, meine Herren, ein langathmiger Paragraph. 
E in  P aragraph von dessen S ty lis trung  sich der Ausschuß 
sehr gut bewußt ist, daß es einiges Nachdenkens, einiges 
S tud ium s bedarf, um dessen S in n  und Durchführung 
aufzufassen. —  Um  seine verschiedenen Bestimmuugen 
gehörig zu erklären, werde ich m ir erlauben sein V e r
ständniß durch einige Bemerkungen zu erleichtern. E s  ist 
dieß der erste P a ra g ra p h , welcher dem Ausschüsse Gele
genheit geboten hat, dem Wunsche nach B ildung  größerer 
Gemeinden Rechnung zu tragen. E r  hat sich den F a ll

gegenwärtig gehalten, daß von den dermalen bestehenden, 
oft wirklich kleinlichen Gemeinden sich mehrere zusammen
legen w o llen , m it eine größere Gemeinde zu bilden, 
daß jedoch eine und die andere von diesen Ortsgemeindeu 
fürchten würde, ihre particularen Interessen nicht gehörig 
gewahrt zu sehen, wenn sie sich m it anderen Gemeinden 
zu einem größeren Ganzen vereinigen würde. Um  diesen 
particularen Interessen eine Vertretung zu sichern, glaubte 
der Ausschuß die B ildung  deS Gemeindeausschusses tu der 
A r t  beantragen zu sollen, daß jeder solchen kleineren G e
meinde ein O rgan  int Gemeindeausschusse gesichert f e i , 
welches seine Interessen bei den Berathungen zu ver
treten hat.

W ie  S ie , meine H e rre n , in  dem weiteren V erlau fe 
des Gesetzes sehen werden, ist hiedurch der weitere V o r 
theil geboten, daß durch die Existenz eines Ausschuß-M it
gliedes in den einzelnen Abtheilungen einer größeren Ge
meinde, auch ein M it te l geboten ist, tint den Gemeinde- 
vorstand in  Ausübung seiner verschiedenen Functionen, 
namentlich in  der Ansübung der P o lize igew a lt, gehörig 
zu unterstützen, m it Rücksicht auf den einzelnen T he il der 
Gemeinde, in welchem der Attöschußmann seinen S itz  hat. 
A n s  diesem Grunde hat der Ausschuß beantragt, daß 
zunächst jede derartige Unterabtheilung, wenn überhaupt 
die Gemeinde aus solchen Unterabtheilungen, ehemaligen 
Ortschaften, besteht, daß die Unterabtheilung der Gemeinde 
zunächst einen Ausschuß w ä h lt , daß die Gesammtzahl 
dieser so gewählten Ausschüsse von der Z ah l a ller A u s 
schüsse, welche nach dem ersten A linea bed Paragraphen 
13 in  der ganzen Gemeinde zu wählen ist, abgezogen 
werden, und nur der Rest von der ganzen Gemeinde 
nach W ahlkörpern gewählt werde, wie sonst im  Uebrigen 
die W ahlordnung es vorschreibt.

I n  derselben Weise sind dann die Ersatzmänner zu 
w ählen, nu r m it dem Unterschiede, daß, nachdem das 
Gesetz ohnedem nicht fordert, daß eine ebenso große A n 
zahl Ersatzmänner gewählt werde, als Ausschußmänner 
selbst, nu r dann eine B eru fung solcher durch die W a h l 
sämmtlicher Gemeindemitglieder Platz zu greifen hat, wenn 
die gesetzlich erforderliche Anzahl au Ersatzmännern durch 
die W a h l der einzelnen Unterabtheilungen der G e
meinde. nicht erschöpft w irb .

D ie  Nothwendigkeit, jene Anzahl der Ausschuß
m itglieder, welche nach dem W ahlacte der Untergemeinden 
zur V o llzah l der Ausschußmitglieder noch erforderlich 
ist, au f eine durch drei oder bezüglich zwei theilbare Zahl, 
ergibt sich aus dem W a h l-M o d u s , welcher in  der W a h l
ordnung umständlicher auseinandergesetzt erscheint. Ich  
habe noch eines Falles einer Ergänzung dieser Z a h l zu 
erwähnen, welcher in  dem vierten A linea des §. 13 uor- 
m irt ist, und welcher deßwegen auch berücksichtiget wurde, 
w e il es zwar nicht im  geringsten wahrscheinlich doch aber 
denkbar w äre , daß aus der W a h l der Untergemeinden 
eine solche Anzahl von Ausschüssen hervorginge, daß 
dadurch die Z ah l der überhaupt zit wählenden Gemeiude- 
ausschüsse beinahe oder ganz erschöpft wäre. F ü r diesen 
F a ll schreibt das 4te A linea v o r, daß jedenfalls aus der 
W a h l der Gesammtheit der Gemeinde eine solche Anzahl 
von Ausschußmännern hervorgehen und nöthigenfalls dahin 
ergänzt werden müsse, welche der halben Anzahl der von 
den Unterabtheilungen gewählten Ausschüssen gleich kommt, 
dam it auch das Interesse der Gesammtgcmeiude durch 
einige M itg lied e r int Ausschüsse seiner Vertretung siude.

Diese Bemerkungen habe ich vorläufig dem hohen 
Hause vortragen zu sollen geglaubt, tun das Verständniß 
dieses Paragraphen zu erleichtern.



Wenn jedoch Anstände vorkommen sollten, werde ich 
m ir dann das W ort erbitten.

P r ä s i d e n t :  Wünscht Jemand über §. 13 zu 
sprechen?

Abg. K r o m  e r :  Ich bitte um das W ort.
Es ist dieser Paragraph wirklich etwas unklar, wie 

dieses der H err Berichterstatter selbst angedeutet hat.
Ich glaube die Fassung soll eine solche sein, daß 

dieselbe nicht nur dem Juristen, sondern auch dem gemei
nen Manne ohne Erklärung leicht verständlich sei.

Ich vermisse im zweiten Alinea dieses Paragraphen 
die Bestimmung, aus welcher Corporation eigentlich jede 
Untergemeinde ein M itg lied in den Ausschuß zu wählen 
habe, und doch glaube ich, wäre diese Bestimmung noth
wendig.

Jede Untergemetnde soll vorerst ein M itg lied aus 
ihrer M itte  wählen; denn nur dadurch, daß die Wahlbe
rechtigten jeder Gemeinde vorerst ein M itg lied auö ihrer 
M itte  wählen, ist fü r jede einzelne Untergemeinde die 
entsprechende specielle Fürsorge getroffen, und deren Ver
tretung durch ein M itg lied aus ihrer M itte  gesichert. —

Im  dritten Alinea heißt e s :
„Ih re . Zahl muß nöthigen Falles auf die Hälfte 

der Vorigen und auf eilte, durch die Zahl der Wahlkörper 
theilbare Zahl ergänzt werden".

D a  möchte ich wohl fragen, wann eigentlich dieser 
nöthige Fa ll eintritt ?

Eine Bestimmung hierüber finde ich im Paragraphe
nicht.

Im  vierten Alinea heißt es:
„Z u r Vertretung verhinderter abgängiger Ausschuß

mitglieder haben in jeder Gemeinde Ersatzmänner zu be
stehen.

Jede der erwähnten Untergemeinden wählt einen 
Ersatzmann. Beträgt die Zahl derselben nicht die Hälfte 
sämmtlicher Ausschußmitglieder, so ist der Rest, —  falls 
aber die Gemeinde aus keinen derartigen Unterabtheilun
gen bestände, die Gesammtzahl der Ersatzmänner von 
sämmtlichen Wählern der Gemeinde zu wählen".

Ich glaube vorerst muß genau angegeben werden, 
wie viel Ersatzmänner in jeder Gemeinde zu wählen sind, 
und dann erst ist die Bestimmung zn treffen, wieartig sie 
zu wählen sind, von wem der eine, von wem der andere 
Theil gewählt werden solle. —  Uebrigens kommt in die
sem Paragraphe auch eine principielle Frage zur Ent
scheidung.

D er Ausschuß erachtet nämlich, daß fü r den F a ll, 
wenn Untergemeinden in den Ausschuß wählen, die An
zahl der von den Untergemeiuden Gewählten derjenigen 
Anzahl höchstens gleich kommen dürfe, welche sohin von 
der Gesammtheit der Ortsgcmeinde nach Wahlkörpcrn 
gewählt wird.

Ich wäre der Anschauung nicht, sondern vielmehr 
überzeugt, daß dann, wenn w ir der Gesammtheit der 
Wahlberechtigten mindestens eine gleiche Anzahl Ausschuß
männer wählen lassen, als deren von den einzelnen Unter* 
gemeinden gewählt wurden, für die größern Gemeinden 
gleichsam ein Privilegium geschaffen wird. Denn die 
größern Gemeinden stehen in allen drei Wahlkörpern mit 
einer größern W ähler-Anzahl ein, sie sind daher in der 
Lage, alle ihre Leute in den Ausschuß zu bringen, und 
dadurch alle Beschlüsse des Ausschusses nach ihrem W illen 
zu lenken.

Hiedurch aber würden die kleineren Untergemeinden 
ganz unter die Botmäßigkeit der größern Gemeinden ge
stellt werden.

Ich würde m ir daher gar nicht wünschen, daß Be
stimmungen getroffen würden, in deren Folge die größern 
Gemeinden ans die Wahlen einen maßgebenden Einfluß 
üben könnten.

Je mehr die Wahlmänner ans den einzelnen Unter* 
gemeinden in gleicher Anzahl hervorgehen, desto unparteiischer, 
desto gerechter wird die Leitung der Gemeinde sein. Je 
mehr w ir aber der einen oder andern stärkeren Gemein
de Gelegenheit bieten, in den einzelnen Wahlkörpern 
die Mehrzahl der ih r angehörigen Wähler in  den A us
schuß zu bringen, desto mehr werden alle geringeren 
Gemeinden von dieser einen oder von den mchrern größern 
Gemeinden in das Schlepptau genommen werden.

Ich würde daher beantragen: „D e r §. 13 dieses 
Gesetzes sei nachfolgend abzuändern:

Im  zweiten Absätze: Dieser Ausschuß wird in 
Ortsgemeinden, welche zwei oder mehrere bis zum Jahre 
1850 bestandene Untergemeinden in sich fassen oder künf
tig umfassen werden, derart zusammen gesetzt, daß zu
nächst die Wahlberechtigten jeder dieser Untergemeinden 
ans ihrer M itte  je ein M itg lied in  den Ausschuß wählen". 
—  (R u fe : D as geschieht ohnedicß, das steht ja  ohnedieß 
schon darin.) Aus ihrer M it te ?

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
bitte die Wahlordnung anzusehen, dann werden S ie es 
sehen.

Abg. K r o m  er :  —  Ich glaube, cd wäre wohl 
hier am Platze. (R ufe: N e in !)

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  DaS 
ist ein Gegenstand, der das Wahlverfahren betrifft, und 
das Wahlverfahren glaubten w ir  in die Wahlordnung 
aufnehmen zu müssen, und nicht in den §. 13.

Abg. K r o m e r :  Dann wäre die Bestimmung über 
den ganzen Vorgang der W ahl hier überflüssig gerne* 
sen. —

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich 
werde schon später zu erwiedern die Ehre haben.

Abg. K r o m e r :  „ I m  dritten Absätze: D ie mit 
Rücksicht auf diese Wahlen zur Vollzahl des Ausschusses 
noch abgängigen Mitglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der Ortsgemeinde nach Wahlkörpern zn wählen.

Is t die Zahl dieser noch abgängigen Mitglieder 
durch die Zahl der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie 
auf die nächste hiedurch theilbare Zahl erhöht werden.

Im  dritten Absätze: Zur Vertretung verhinderter. . .
P r ä s i d e n t :  Im  vierten Absätze.
Abg. K r o m e r :  Richtiger im vierten Absätze: 

(Freiherr v. Apfaltrern, und Äbg. v. Wnrzbach: Eigent
lich fünfter Absatz.)

„Z u r Vertretung verhinderter oder abgängiger Aus
schußmitglieder hat jede Gemeinde auch Ersatzmänner in 
der halben Anzahl der Ausschußmitglieder zu bestellen.

Von jeder der erwähnten llntergemeinden ist ein E r
satzmann, die sonach noch erforderliche Restzahl aber, und 
wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, die 
Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von sämmtlichen Wäh
lern der Gemeinde nach Wahlkörpern zn wählen.

Is t  obige Restzahl oder im letztern Falle die Ge
sammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der W ahl
körper nicht the ilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbare Zahl zu erhöhen".

Ich glaube, daß der Antrag nur dann vollständig 
anfgefaßt werden könnte, wenn die Debatte über die ein
zelnen Absätze eingeleitet w ird , und ich würde dann die 
nähere Rechtfertigung eines jeden einzelnen Absatzes nach
tragen.



P r ä s i d e n t :  Ich werde vor Allem die Unter
stützungsfrage stellen, und ersuche jene Herren, welche die
sen Antrag unterstützen wollen, sich zu erheben.

Abg. K r o m  er :  Ich  bitte die Debatte über die 
einzelnen Absätze abgesondert einzuleiten.

Abg. D r. S u p p  a n :  Ich  würde m ir den Antrag 
e rlaubend ie  einzelnen Punkte zur Untcrstütznngssrage zu 
bringen.

P r ä s i d e n t :  Ueber den ersten Absatz liegt kein 
Wänderungsantrag vor.

Zum zweiten Absätze w ä re , nach dem Antrage zu 
setzen: „Dieser Ausschuß wird in  Ortsgemeinden, welche 
zwei oder mehrere bis zum Jahre 1850 bestandene Unter
gemeinden in sich fassen, oder künftig umfassen werden, 
derart zusammengesetzt, daß zunächst die Wahlberechtigten 
jeder dieser Untergemeinden aus ihrer M itte  je ein M i t 
glied in den Ausschuß wählen.

Abg. K r o m  er :  Ich bitte die Unterstützungsfrage 
zu stellen.

P r ä s i d e n t :  W ird  dieser Antrag unterstützt? 
(Geschieht.) E r ist unterstützt.

Im  dritten Absätze wäre zu setzen: „D ie  m it
Rücksicht auf diese Wahlen zur Vollzahl des Ausschusses 
noch abgängigen M itglieder sind von sämmtlichen Wählern 
der Ortsgemeinde nach Wahlkörpern zu wählen. Is t die 
Zahl dieser noch abgängigen M itglieder durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar, so muß sie auf die nächste 
hiedurch theilbare Zahl erhöht werden".

Findet dieser Antrag die gehörige Unterstützung? 
(Geschieht.) E r ist auch unterstützt.

Im  vierten Absätze: „Z u r Vertretung verhinderter 
oder abgängiger Ausschußmitglieder hat jede Gemeinde 
auch Ersatzmänner in  der halben Anzahl der Ausschuß
mitglieder zu bestellen.

Von jeder der erwähnten Untergemeinden ist ein 
Ersatzmann, die sonach noch erforderliche Restzahl aber, 
und wenn die Gemeinde nicht aus Untergemeinden besteht, 
die Gesammtzahl der Ersatzmänner ist von sämmtlichen 
Wählern der Gemeinde nach Wahlkörpern zu wählen.

Is t obige Restzahl oder im letztem Falle die Ge
sammtzahl der Ersatzmänner durch die Zahl der W ah l
körper nicht theilbar, so ist sie auf die nächste hiedurch 
theilbarc Zahl zu erhöhen".

E rhält dieser Antrag auch die Unterstützung? (M eh
rere M itglieder erheben sich.) E r ist ebenfalls unterstützt.

Wünscht noch Jemand das Wor t ?
Abg. M u l l e y :  Ich bitte um das W ort. Ich

glaube, daß sich der Ausschuß hier auf eine Abirrung be
geben habe, die in  den Folgen von keinem besondern 
Nutzen sein dürfte.

H ier handelt cs sich um die Constituirung der O rts 
gemeinden.

Ich glaube, w ir  haben nicht einzugehen, woraus 
diese Ortsgemeinden weiter gebildet werden, ob sie aus 
Dorfschasten, gegenwärtigen Gemeinden, Untergemeinden 
oder U'ic sic immer heißen.

D ie  vormaligen Untergcmeinden können nicht zum 
Leben erweckt werden, und hier zu einem Anhalte, daß 
sie wiederum besondere Corporationen und Berechtigungen 
zur W ahl von Ausschüssen und Bedrückungen derselben, 
haben sollten. (O h o !)

Gesetze sollten kurz, deutlich und bindig verfaßt sein, 
während hier ein weiter Spielraum gegeben und die Leute 
nur zu Abirrungen verleitet werden. (O h o !)

Ich halte die Regierungsvorlage hier vollkommen

genau präcisirt, und allen Eventualitäten genügend vor
beugend.

Ich stimme daher nur fü r die Regierungsvorlage 
in  ihrem Texte und für die Streichung dcö ganzen Z u 
satzes, den der Ausschuß beliebte.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das Wor t ?
Abg. K r o m  er :  Ich bitte um das W ort. Ueber 

die Aeußerung des verehrten Herrn Abg. M ulley muß ich 
wohl bemerken, daß die In ten tion  des Ausschusses und 
zwar ganz sicher dahin ging, größere Ortsgemeinden 
zu schaffen, weil nur große Ortsgemeinden in der Lage 
sein werden, der ihnen zugewiesenen Aufgabe zu genügen.

Um jedoch die bisherigen Unter- und Ortsgemcin- 
den zur Gruppirung in große Gemeinden leichter zu stim
men, ist cs gewissermaßen nothwendig, ihnen auch in der 
künftigen Gemeinde eine entsprechende Vertretung zu sichern 
(Sehr g u t! Bravo !) welcher Tendenz der Ausschuß eben 
dadurch, daß er bei der B ildung des Gemeindeausschusses 
jeder Gemeinde die entsprechende Vertretung gesichert hat, 
nachgekommen ist. (Sehr gu t!)

P r ä s i d e n t :  Wenn Niemand das W ort ergreift, 
so ersuche ich den H errn Berichterstatter das letzte W ort 
zu nehmen.

Berichterstatter Freiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
würde m ir den Antrag des Herrn Kromer ausbitten, um 
ihn eben in seinen einzelnen Theilen zu beantworten.

Abg. K r o m e r :  Ich würde wohl bitten, daß die
ser Antrag rücksichtlich der Frage, ob im Ausschüsse von 
der Gesammtzahl der M itglieder noch so viele Ausschüsse 
gewählt werden sollen, als deren früher von den Untcrgc- 
nteinbett gewählt wurden, einer reiflichen Vorprüfung un
terzogen werden möge. Ich glaube, wenn w ir  hier in 
den Antrag des Ausschusses eingehen, so sind die kleinen 
Untergemeinden gewissermaßen von den großen Gemein
den in das Schlepptau gezogen, sic sind dann nur die 
Werkzeuge der größeren Gemeinden.

S tatthalter Freiherr v. S c h l o i ß n i g g :  Nun über 
das innß ich m ir erlauben eine Bemerkung zu machen. — ■ 
Ich mache gegen diese sehr wesentliche Abänderung der 
Regierungsvorlage keine Einsprache aus den eben von 
dem Herrn Antragsteller Kromer vorgetragenen Gründen.

Ich könnte aber nicht zugeben, daß das am Ende 
dahin ausgelegt w ird, daß der Grundsatz die W ahl des 
Gemeindeausschusses nach Wahlkörpcrn zu veranlassen, 
gänzlich ans die Seite geschoben würde; also zu einer sol
chen Vcrsügung könnte ich nicht wohl die Zustimmung 
geben.

M ir  scheint, daß in der Regel diese Gefahr wohl 
nicht eintreten w ird ; denn die Anzahl jener M itg lieder, 
welche von den Untergemeinden gewählt werden, w ird 
wahrscheinlich immer unter der Hälfte sein; aber einen 
solchen Grundsatz anzunehmen, daß diejenige Anzahl der 
Ausschußmitglieder, welche von der ganzen Gemeinde nach 
Wahlkörpern gewählt werden, kleiner sein muß, als die 
aus den Untergemeinden Gewählten, könnte ich wohl nicht 
zugeben, weil dadurch die ganze Tendenz des Gemeinde
gesetzes bezüglich der W ahl des Ausschusses aus W ahl
körpern paralysirt würde.

Abg. B r o l i e h :  Ich glaube, daß im  Antrage bed 
Herrn Kromer gerade die Befürchtung, wo er meint, daß 
jede einzelne Untergemeinde gleichviel M itglieder zu wäh
len hätte, hervorgerufen wird, welche er vermieden wis
sen wollte. '

Ich  nehme nun an, daß drei ehemalige Unterge- 
meinden in eine gegenwärtig zu bildende Ortsgemeinde 
eintreten. Zwei Untergemeinden sind ganz kleine Gemeinden,



eilte hingegen ist eine sehr g roße, 4mn( größer a ls  die 
zwei andern.

Ich  denke m ir nun  diesen F a ll , dann würden nach 
dem A ntrage des H e rrn  K rom er die Ausschüsse von allen 
Untergemeinden in gleicher Anzahl zu w ählen sein, und 
so w ürden die zwei kleinen Gemeinden doppelt so stark 
vertreten, a ls  die große Gemeinde selbst.

N un  w ürden die kleinen Untergemeinden die große 
in dieser Beziehung unterdrücken, und nach Belieben einen 
größer» Einfluß üben können, folglich w ürde ich den AnS- 
schußantraq, wenn nicht schon die R egierungsvorlage zu 
unterstützen, vorziehen.

A bg. K r o m e r :  Ueber diese Auffassung muß ich 
m ir wohl eine factische Berichtigung erlauben.

M e in  A ntrag  geht keineswegs d ah in , daß die ein
zelnen Untergemeinden so viele Ausschüsse w ählen sollen, 
a ls  die großen Gemeinden.

M ein  A ntrag  geht n u r d a h in , daß jede U nter
gemeinde vorerst einen A usschußm ann zu w ählen habe. —  
S o  viele dann noch zu w ählen sind, so viele sollen von 
der G esam m tzahl der W ähler nach W ahlkörpern gewählt 
werden. D ieß  ist mein A ntrag .

(R u f :  D a s  ist ja  ganz der A usschuß-A ntrag .)
B erichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  W enn 

Niem and der H erren  m ehr das W o rt zu ergreifen wünscht, 
so werde ich in  der Lage sein, A ufklärungen zu geben, 
welche alle die Anstände beheben, die eben im Laufe 
der D ebatte  zu T ag e  getreten sind.

Ich  glaube mich der natürlichen O rdnung  nach 
zuerst an  die allgemeinen Anstände h a lte n , und dann 
erst zu den speciellen P u n k te n , welche der A ntrag  des 
H e rrn  L andesgerichtsrathes und Landtagsabgeordneten 
K rom er en th ä lt, übergehen zu sollen.

D e r  H e rr  Landesgerichtsrath K rom er hat eine p rin 
cipielle F rage  in A nregung gebracht, ob denn nämlich die 
derartige G estaltung des GemeindeausschnsseS, wie der 
Ausschuß sie in  seinem §. 13 beantrag t h a t,  nicht eine 
G efährdung der kleinern Untergemeinden in  sich begreife.

E s  kann sein, daß überhaupt durch Zusam menlegung 
m ehrerer Gemeinden in  eine große Gemeinde sich die 
G efah r e rg ib t, daß daS V erhältn iß  der einen zu der 
an dern , w a s  A usd eh n u ng , w as  G rö ß e , w as  A nzahl von 
wahlberechtigten M itgliedern  anbelang t, ein für eine 
kleinere Gemeinde ungünstiges werde.

Diese G efah r, meine H e rren , w a r der Ausschuß 
eben so wenig in der Lage in jedem einzelnen F alle  zu 
beseitigen, wie es auch schon die R egierungsvorlage nicht 
in  der Lage w a r , wie eö sich überhaupt nicht beseitigen 
lä ß t, außer durch einen vernünftigen ihren Interessen 
Rechnung tragenden V organg  der Gemeinden selbst bei 
V ornahm e ihrer W ah l.

D e n n , m ag m an d as  O p era t so annehm en, wie es 
der Ausschuß b ean trag t, m ag m an dem A ntrage bei
pflichten, welchen H e rr  Landesgerichtsrath Kromer gestellt 
h a t, und von dem ich zeigen w erde, daß er ziemlich 
genau und n u r mit wenigen unwesentlichen Abweichungen 
m it dem A ntrage des Ausschusses zusammen fä ll t , mag 
m an endlich die R eg ierungsvorlage annehm en, so wird 
immer es sich gleich bleiben, d a ß , sobald mehrere G em ein
den sich zusammenlegen, sie sich diesen S ch ritt werden 
überlegen müssen, bevor sie ihn th u n , und zu beurtheilen 
haben w erden, ob sie durch die Zusam m enlegung m it 
einer größer» Gemeinde in  eine ihren Interessen G efahr 
drohende S te llu n g  kommen.

Diese denkbare G efah r har eben der A ntrag  des 
Anöschnsseö möglichst dadurch zu beseitigen sich bemüht,

daß er wenigstens ein M itglied des Ansschusses jeder 
U nterabtheilung gesichert ha t ,  und der §. 21 der W a h l
ordnung wird den H erren  zeigen, daß die W ah l dieses 
M itg liedes von der Untergemeinde, ohne sich in W a h l
körper zu theilen, also von ihrer Gesamm theit vorgenom
men wird.

D ie  G efahren jedoch, welche fü r die kleineren U n 
tergemeinden durch die Zusam menlegung derselben m it 
den, dem U m fange nach größeren, entstehen können, sind 
bei W eitem  geringer, a ls  angedeutet werden wollte. W enn  
nämlich wie der F a ll gesetzt worden ist, zwei kleine G e
meinden sich m it einer anderen Gemeinde, die vierm al 
größer ist, zusammenlegen w o llen , so ist es ihre A uf
gabe, sich bei dem W ahlacte zu vereinigen, um gegen
über der größeren eine O pposition zu b ild en , und das 
ist ein V organg , zu dem w ir ihnen nicht erst den F in 
gerzeig zu geben brauchen, dazu ist der B au e r gescheit 
genug. S ie  werden sich schon un te r einander verabreden, 
um auch a u s  den kleineren und nicht bloß a u s  den größe
ren G em einden M itglieder in  den Ausschuß zu bringen. 
W enn  sie es üb rigens nicht thun  —  h a b e a n t  s i b i : — 
w ir haben nicht das Recht den V orm und jedes Einzel
nen zu machen, sondern n u r  ein Gesetz zu votiren, au f 
dessen G rund lage  die G em einden ihre Interessen w ahren  
k ö n n e n ,  w enn sie es w ahren  w o l l e n .

E in  w eiterer principieller Anstand w urde gegen 
diesen P a ra g ra p h e n  von S e ite  des H e rrn  Abg. M ulley  er
hoben. E r  beantrag t, den P a ra g ra p h e n , wie ihn die R egie
ru n g sv orlage  enthält, anzunehmen, und es den O rtsg e -  
meinben zu überlassen, wie sie sich eben bilden wollen, 
„indem die früher bestandenen H auptgem einden, wie sie 
in  dankbarer E rin n e ru n g  der Bevölkerung noch heutigen 
T ag es  leben, zu G rabe gegangen seien und nicht mehr 
auferstehen können". — D a s  verneine ich! —  S ie  le
ben im Volke in  einer zu guten E rin n eru n g , in  einem 
zu guten Andenken, a ls  daß sie nicht wieder auferstehen 
sollten a u s  ihrem G rabe, w enn m an ihnen die Gelegen
heit gibt, sich von der sie deckenden H ülle zu befreien. 
(B ra v o !)  W enn  m an dieses thut, und die G emeinden 
benützen diese Gelegenheit nicht, dann  w ird der B ew eis 
geliefert sein, daß die gegenw ärtige G em eindeorganisirung 
eine ganz gute ist, und dann können sich die G emeinden 
trotz des derm aligen A usschußantrages noch immer a ls  
kleinere G em einden constituiren —  a n  dieser M o d a litä t 
der künftigen G em eindebildung erlaube ich m ir jedoch 
sehr zu zweifeln.

Ich  glaube zu den einzelnen Punk ten  übergehen 
zu können, wie sie der H e rr  Landesgerichtsrath Kromer 
dem h. H ause vorgetragen hat. D e r  A ntrag  des H errn  
Krom er geht zunächst dahin, daß das erste A linea des 
§. 13, wie es in  der R eg ierungsvorlage vorkommt, und 
bereits bean trag t ist, beibehalten werde, der zweite Absatz 
aber lauten  m ö g e : „D ieser Ausschuß wird in  O rtsg e 
meinden, welche zwei oder mehrere bis zum Ja h re  1850 
bestandene Untergemeinden in sich fassen, oder künftig umfas
sen w erden (b is  her lautete er vollkommen gleich mit 
dem A usschußantrage), derart zusammengesetzt, daß zu
nächst die W ahlberechtigten jeder dieser Untergemeinden 
auS ihrer M itte  je ein M itglied  in  den Ausschuß w äh
len". D e r  vom Ausschüsse gestellte A ntrag  lautet von 
der von m ir hervorgehobenen S te lle  angefang en :_ „D aß  
zunächst sämmtliche W ahlberechtigte jeder dieser U n
tergemeinden je ein M itglied  in den Ausschuß w ählen ". 
D er Unterschied liegt somit n u r in den W orten  „ a u s  
ihrer M it te " . N un  erlaube ich m ir die h. V ersam m 
lung au f den §. 21 der W ahlordnung  aufmerksam zü



m a c h e n , welcher l a u t e t : „ I n  G em eind en ,  welche int 
S i n n e  der §§. 13  u nd  1 4  der G em e in d e o rd n u n g  a u s  
U n te ra b th e i lu n g e n  bestehen, w i rd  jede U n te rab th e i lu n g  bei 
der W a h l  des betreffenden Ausschusses u nd  E rsa tzm an 
n e s  a l s  ein W a h lk ö rp e r  angesehen. D e r  W a h la c t  dieser 
U n te ra b th e i lu n g  h a t  dem W a h la c t e  der ü b r ig e n ,  v o n  
sämmtlichen W ah lb erec h t ig ten  der G em eind e  zu w ä h le n 
den Ausschüsse u n d  E rsa tzm än n er  v o r a u s  zu g ehen" .  
S i e  bilden also einen W a h lk ö rp e r ,  ihr  In te re sse  w ird  es 
wahrscheinlich m it  sich b rin g e n ,  a u s  i h r e r  M i t t e  zu 
w ä h l e n ;  w o l le n  w i r  sie in  der Hinsicht  beschränken und  
n ö t h i g e n  a u s  ih re r  M i t t e  zu w ä h le n ?  S i e  können 
gerade  vielleicht d a s  V e r t r a u e n  zu E in e m  haben , der 
nicht in  ih re r  M i t t e  aber  doch in  nächster N ä h e  ist, v on  
dem sic ü berzeug t  sind, daß er ihre In te re ssen  w a h r e n  werde. 
H a b e n  sie jedoch zu keinem solchen d a s  V e r t r a u e n ,  so 
w erd en  sie schon ohne daß  es ih n en  befohlen w ird ,  e inen  
M a n n  a u s  ih re r  M i t t e  w ä h len .  T i e  P o s i t io n  „ a u s  ihrer M i t -  
te "  w ä r e  sonach eine E inschränkung  des W a h l r e c h te s ,  der 
U n te ra b th e i lu n g ,  die durch die N o thw endigkeit  nicht gebo
ten  ist. D i e  U t i l i tä t  ist den Leuten am  Lande bei sol
chen Gelegenheiten  enorm  g u t  einleuchtend. I n d e ß  w ü rd e  
der Beisatz, w e n n  m a n  ü b e rh a u p t  die Se lbs tb es t im m un g  
der U n te rgem eind en  beschränken w  i 1 l, keinen w e i te rn  S c h a 
den herbeiführen. D e r  A n t r a g  des H e r r n  L an dcsg e-  
r i c h ts r a th e s  K ro m e r  beseitigt den R es t  dieses A l in e a  
des  A n t r a g e s ,  welches folgende W o r t e  en th ä l t :  „ D i e  so
G e w ä h l t e n  w erden  in  die obige A n zah l  der A u ssch u ß 
mitg lieder e ingerechnet" .  E s  ist a l le rd in g s  richtig, daß 
es  nicht absolu t n o thw end ig  ist, diese W o r t e  hinzusetzen, 
jedoch zu g röße re r  Deutlichkeit  h a t  der Ausschuß  ge
g l a u b t ,  es t h u n  zu so l len ,  d am it  nicht geg lau b t  w e rd e ,  
daß obige Z a h l  lediglich a u s  der G esam m theit  g ew äh lt  
werde.

D e r  3. Absatz des A n t r a g e s  des H e r r n  L. G .  R .  
K ro m e r  l a u t e t :  „ D i e  m it  Rücksicht a u f  diese W a h l  
zu r  V o l lz ah l  des Ausschusses noch a b g än g ig en  M i tg l i e 
der sind von  sämmtlichen W ä h l e r n  der O r t s g e m e in d e  
nach W a h lk ö rp e rn  zu w ä h l e n ;  ist die Z a h l  dieser a b g ä n 
g igen  M i tg l i e d e r  durch die Z a h l  der W ah lk ö rp e r  nicht 
the ilbar ,  so m uß  sie a u f  die nächste hiedurch the ilbare  
Z a h l  erhöhet w erd en " .

Dieser  A n t r a g  en th ä l t  d a s  4 .  A l in e a  des A usschuß-  
a n t r a g e s ,  welches l a u t e t : „ D i e  aus  die Gesammkzahl
sohin noch fehlenden sind v o n  sämmtlichen W ä h l e r n  der 
G em einde  nach W a h lk ö rp e rn  in  den Ausschuß  zu b e r u 
fen. I h r e  Z a h l  m u ß  n ö th ig en  F a l l s  au s  die H ä l f t e  der 
v or igen  u n d  a u f  eine durch die Z a h l  der W ah lk ö rp e r  
the ilbare  Z a h l  e rg änz t  w e rd e n " .

I n  dem Nachsatze, welchen der A n t r a g  des H e r r n  
A b g .  K ro m e r  en thä l t ,  ist n u r  noch fü r  den F a l l  für-  
gesorgt, daß n u r  d ann ,  w e n n  a u s  den Untergem einben  
eine solche Anzah l  v o n  A u s s c h u ß - M ä n n e r n  h ervorg inge ,  
daß der Rest,  welcher noch fü r  die W a h l  der G esam m t-  
gemeinde verbleibt,  u n te r  der Z a h l  der von  den U n te ra b 
the i lu ng en  g ew äh lte n  A u ssc h u ß m ä n n e rn  bliebe, a u f  diese, 
u n d  a u f  eine durch die Z a h l  der W ah ik ö rp e r  theilbare zu er
höhen w ä re .  ( R u f e :  die H ä l f te  der v o r igen!)  D e r  Unterschied, 
liegt somit lediglich d ar in ,  baß der A usschuß  sich begnügt  hat,  
a u s  der G e sam m th e i t  die H ä l f t e  der Anzahl der von  
den U n te rgem eind en  zu w äh len d en  hervorgehen  zu m a 
chen, w ä h re n d  der H e r r  A bg.  K ro m e r  eben so viele a u s  
der G e s a m m tw a h l  h ervorgehen  wissen will,  a l s  von  den 
einzelnen U n te rab th e i lu n g en .  D a n n  ist aber  sein A n t r a g  
fü r  die Z u sa m m e n le g u n g  kleinerer G em eind en  mit g rö ße rn  
noch u n g ü n s t ig e r  a l s  der A u ssc h u ß a n tra g ,  denn er sorgt !

fü r  g a r  keine M i tg l i e d e r ,  welche a u s  der G esam m th e i t  
! hervorgehen, er w il l  von  dieser in  dem F a l l e  g a r  keine 

gew äh lt  wissen. W e n n ,  nach seiner S u p p o s i t io n  k e i n e  
ü b r ig  bleiben, d a n n  w erd en  a u s  der G e sam m th e i t  keine 
gew äh lt ,  u nd  die Gesamm tin teressen  der G em eind e  finden 
im  Gemeindeausschusse keine V e r t r e tu n g .  I c h  er lau be  m ir  
in  dieser Hinsicht,  bevor ich zu der P o s i t i o n  des A n t r a 
ges  des H e r r n  A b g .  K ro m e r ,  in B e t re f f  der S t e l l v e r t r e 
ter  oder E rsa tzm änn er  übergehe , die P o s i t i o n  des A u s 
schusses, sowie jene des H e r r n  A b g .  K ro m e r  durch ein 
Beisp ie l  zu erö r te rn .  D i e  mindeste A n z a h l ,  welche denk
b a re r  W eise in  einem GemeindeauSschusse sein kann, ist 8 .  
N u n ,  es ist v o rau szu seh en ,  daß  w e n n  zwei oder m eh 
rere G em eind en  sich zu einer  O r t s g e m e in d e  vere in igen,  
d a n n  gewiß  mehrere g ew äh lt  w erd en ,  nachdem eben n u r  
bei w en ig e r  a l s  100  W ahlb erech t ig ten  schon wen igstens  
8  Ausschüsse sein müssen, v o n  1 0 0  a u f w ä r t s  aber  schon 
wieder 1 2 .  E s  w ird  also d a s  der gewöhnliche F a l l  
sein, daß  1 2  oder auch 18  M i tg l i e d e r  g e w ä h l t  w erden ,  
w e n n  große G em eind en  gebildet werden .

I c h  setze also den F a l l ,  es  h aben  sich 4  U n t e r 
gemeinden zusam m engethan ,  diese haben  a u s  diese A r t  
4  Ausschüsse zu w äh len ,  welche v on  der A n zah l  12  ab 
gezogen w erden ,  es  bleiben d a n n  8  ü b r ig ,  welche a u s  
der G esam m th e i t  der G em einde  nach W a h lk ö rp e rn  zu 
w ä h le n  sind. W e n n  n u n  3  W ah lk ö rp e r  sind, so w irb  
diese Z a h l  8 ,  da sie durch 3 nicht the ilbar  ist, a u f  9  
erhöhet, u nd  es  w ä h l t  sohin jeder W a h lk ö rp e r  3 A u s 
schußmitglieder.

E in e  G e f a h r  f ü r  die einzelnen U n te ra b th e i lu n g e n  
sehe ich in  diesem V o r g ä n g e  d u rch au s  nicht, w eil  sie 
eben durch einen gehörigen  V o r g a n g  bei der W a h l  sich 
gegen eine U eberst im m ung durch die an dere  leicht schützen 
können.

N eh m en  w i r  den F a l l ,  der jedoch sehr u n w ah rsch e in 
lich ist ,  —  jedoch auch fü r  diesen w ollte  der A ussch uß  
vorgesorg t  wissen, u m  g a r  keinen F a l l  unberücksichtigt 
zu lassen, —  die zusammengelegte G em eind e  habe n u r  8  
solche A usschußm itg l ieder  zu w ä h len ,  u n d  w ü rd e  a u s  6 
U n te rab th e i lu n g en  bestehen, d a n n  b le iben ,  nachdem die 6 
U n te rab th e i lu n g en  g ew äh l t  haben, n u r  2  A u ssc h u ß m it 
glieder ü b r ig .

U m  n u n  die In te re ssen  der G esam m tgem einde  
durch die W a h l  ebenfa l ls  zu w a h re n ,  h a t  der A u s 
schuß die P ro p o s i t io n  gemacht, daß w en igs tens  v on  der 
v o r ig e n  Z a h l  —  6  —  die H ä l f t e , d. i. also 3 von 
der G esam m tgem einde  zu w ä h le n  seien, in  diesem F a l le  
also w ü rd e n  9  M i tg l i e d e r  in den A usschuß  g ew äh lt  w e r 
den. Jedoch ich gestehe es offen, dieser F a l l  w ird  w o h l  
kaum eintre ten.

N u n  kommen w i r  zu der P o s i t io n  ü b e r  die Ersatz
m ä n n e r .  I n  dieser Hinsicht b e a n t ra g t  der H e r r  Abg. 
K ro m e r  folgenden P a s s u s :  „ Z u r  V e r t r e tu n g  verh in der te r  
oder a b g ä n g ig e r  A usschußm itgl ieder h a t  jede G em eind e  
E rsa tzm än n er  in  der halben A n zah l  der A u ssc h u ß m it 
glieder zu bestellen, von  jeder der e rw ä h n te n  U n te rg em ein 
den ist ein E rsa tzm ann ,  die sonach erforderliche Restzahl 
aber  —  u n d  w e n n  die G em einde  nicht a u s  U n te rg em ein 
den besteht, die G esam m tzahl  der E rsa tzm änn er ,  —  ist 
v on  sämmtlichen W ä h l e r n  der G em einde  nach W a h lk ö r 
p e rn  zu w äh len .  I s t  obige Restzahl „oder im letztem F a l le  die 
G esam m tzahl  der E rsa tzm än n er  durch die Z a h l  der W a h l 
körper nicht the ilbar ,  so ist sie a u f  die nächste hiedurch 
theilbare Z a h l  zu e rh öh en" .  E s  ist d as  n u r  eine P a r a 
phrase u nsere s  letzten Nachsatzes, höchstens mit A b änd e -  

! r u n g  der W o r t e  „ in  der halben  Anzah l  der A usschuß-



M itg lieder", welche Bestimmung jedoch gleichfalls aus 
unserer Position hervorleuchtet: „Z u r Vertretung verhin
derter oder abgängiger Ausschußmitglieder haben in jeder 
Gemeinde Ersatzmänner zu bestehen". Also hier wäre 
die Differenz in der halben Anzahl der Ausschußmitglie
der.

D er Ausschußantrag lautet weiter: „jeder der 
erwähnten Untergemeinden wählt einen Ersatzmann", 
ebenfalls bad, was der H err Abg. Kromer wünscht. —  
„B eträg t die Zahl derselben nicht die Hälfte sämmtlicher 
Ausschußmitglieder, so ist der Rest, —  falls aber die 
Gemeinde aus keiner derartigen Unterabtheilung be
stünde, die Gesammtzahl der Ersatzmänner —  von sämmt
lichen Wählern der Gemeinde zu wählen, und wenn die 
Anzahl der so zu wählenden Ersatzmänner durch die Zahl 
der Wahlkörper nicht theilbar wäre, auf die nächste hie
durch theilbare Zahl zu erhöhen". Ich sehe nicht eine 
einzige Position, welche nicht in unsern Antrag aufgenom
men worden wäre, und welche der H err Abg. .Kromer 
in  seinem Antrage bezweckte, denn selbst die Position 
„ in  der halben Anzahl der Ausschußmitglieder" ist in 
den Worten unseres Antrages: „B eträgt die Zahl dersel
ben nicht die Hälfte der zu wählenden Ausschußmitglie
der, so ist der R e s t.......................enthalten". Daß nun
nach Wahlkörpern gewählt w ird, ist in der Wahlordnung 
enthalten, welcher den Vorgang der W ahl vorzubehalten, 
dem Ausschüsse passender erschien.

D ie  Wahlordnung sagt nämlich im §. 21 „der 
Wahlact dieser Unterabtheilung hat dem Wahlacte der 
übrigen von sämmtlichen Wahlberechtigten zu wählenden 
Ausschuß- und Ersatzmänner vorauszugehen, und ist erst 
nach dessen Beendigung zur W ahl der noch abgängigen 
Ausschuß- und Ersatzmänner nach den eigentlichen W ahl
körpern zu schreiten". Es ist also auch hier gesagt, 
daß diese Unterabtheilungen die uneigentlichen und die 
Wahlkörper im S inne der Regierungsvorlage die eigent
lichen Wahlkörper sind, und daß nach diesen die Wahlen 
vorzunehmen sind.

Ich  glaube somit, daß die Positionen des Ausschus
ses mit den Intentionen des H errn  Antragstellers K ro
mer zusammenfallen bis auf die einzige Position, die in 
dem zweiten Absätze, wie ihn der H err Abg. Kromer 
vorschlägt, anbefohlen werden soll, daß die Wahlberech- 
tigten einer Unterabtheilung ihre Ausschußmitglieder a u s  
i h r e r  M i t t e  wählen müssen. Diese Position glaube 
ich nicht befürworten ,;u können, weil sie eine beschränkende 
ist. Ich glaube daher den Antrag des Ausschusses dem 
hohen Hause zur Annahme anempfehlen zu können.

Abg. K r o m e r .  Ich werde mir zu einer factischen 
Berichtigung noch das W ort erbitten.

Daß ich beantragt habe, cs sei von jeder Unterge- 
nieinde ein Auöschußmann auS der M itte  der Wahlberech
tigten zu wählen, hat darin seinen Grund, weil schon J'ct 
diesen Wahlen für jede Gemeinde ein Organ geschaffen 
werden soll, welches sie künftighin gegenüber der ganzen 
Gemeinde zu vertreten hat. D er H err Berichterstatter hat 
erwähnt, daß ich beantragt hätte, es seien fü r den Fall, 
wenn von jeder Gemeinde ein Ausschußmann in den Ans- 
schnß gewählt wird, von der Gesammtheit dann noch eben 
so viele zu wählen, als die einzelnen Untergemeinden ge
wählt haben. D as habe ich nicht gesagt, sondern ich 
habe nur beantragt: „von jeder einzelnen Untergemeinde 
ist e in .AnSschußmann in den Ausschuß zu w äh len "; die 
noch Abgängigen wählt die Gesammtheit ohne Rücksicht 
darauf, in welcher Zahl die noch Abgängigen zu bestehen 
haben. Ich glaube auch, daß der Fall nie eintreten wird,

in welchem die Gesammtheit weniger zu wählen hätte, 
als die einzelnen Untergemeinden; daher die Bestimmung 
darüber, daß die Gesammtheit so viele wählen soll, als 
die einzelnen Untergemeinden auf die Klarheit des Ge
setzes nur störend sein dürfte. Ich frage nur, ob der Satz 
verständlich is t, „ihre Zahl muß nöthigenfalls auf die 
Hälfte der vorigen und auf die durch die Zahl der W ahl- 
körper theilbare Zahl ergänzt werden".

W ann tr it t denn dieser nöthige F a ll ein, daß man 
die Zahl auf die Hälfte der vorigen ergänzen m uß? W o 
ist die Bestürmung hiefür im Gesetze und wie wird der 
Landmann diese Fassung des Gesetzes verstehen können? 
(Rufe links „ Ih re "  versteht er auch nicht.) Waö den letzten 
Punkt anbelangt, so ist darin nicht ausgedrückt, wie groß 
die Anzahl der Ersatzmänner zu sein habe. Ich glaube, 
vorerst ist die Bestimmung zu tre ffen: die Anzahl der 
Ersatzmänner muß so hoch stehen, und erst nachdem 
die Position darüber ausgesprochen ist, soll erst die Be
stimmung erfolgen, wieartig diese Anzahl der Ersatz
männer von den Untergemeinden, und wieartig der Rest 
von der Gesammtheit der Wähler zu wählen sei.

I n  meinem Antrage ist allen diesen Bestimmungen 
mit größerer Deutlichkeit entsprochen worden, als in den 
Anträgen des Ausschusses. N ur der größern Klarheit 
des Gesetzes wegen habe ich meinen Antrag gestellt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jemand das W ort?
Abg. D r. S u p  p a n :  Es ist heute schon einmal 

geschäftsordnungswidrig nach dem Schlußworte des Be
richterstatters ein Antrag gestellt worden; ans diesem 
Grunde möchte ich m ir in Hinblick auf die Wichtigkeit 
des Gegenstandes doch auch erlauben auf einen PassuS 
des Ausschußantrages aufmerksam zu machen, dessen Un
deutlichkeit m ir gerade in Folge der jetzigen Debatte auf
gefallen ist, und der wirklich eine Abänderung verlangen 
würde.

D er H err Abgeordnete Kromer hat nämlich daS 
dritte Alinea derart aufgefaßt, als ob der Ausschuß darin 
die Bestimmung hätte treffen wollen, es seien aus der M itte  
der Gesammtgemeinde wenigstens ebenso viele M itglieder 
in den Gemeinde-Ausschuß zu berufen, als von den ein
zelnen Unterabtheilungen zusammengenommen —  während 
der Ausschuß nur die Hälfte der von den Unterabtheilun- 
gen Gewählten von der Gesammi-Gemeinde in den Aus
schuß berufen wissen wol l te,  das heißt also ein D ritte l 
der Gesammtzahl der Gemeinde-Ausschüsse.

Diese Auffassung dcS Herrn Landesgerichtsrathes 
Kromer ist aber allerdings einigermaßen erklärlich durch 
die S tylisirung des betreffenden Passus, und ohne nrich 
daher in das M eritum  der Frage einzulassen, was vom 
Herrn Berichterstatter bereits hinreichend geschehen is t, 
möchte ich doch darauf aufmerksam machen, daß man den 
Ausdruck „a u f die Hälfte der vorigen" allerdings auch 
auf die Hälfte der tut ersten Alinea dieses Paragraphen 
aufgezählten in  den Ausschuß zu wählenden Gemeinde- 
mitglieder beziehen könnte; ivic denn auch der Herr Lan- 
desgerichtörath Kromer es in dieser Weise ausgelegt hat. 
Es wäre demnach deutlicher, wenn die Sthlisirnng dahin 
lauten w ürde: „ Ih re  Zahl muß nöthigenfalls auf die 
Hälfte der von den Unterabtheilungen Gewählten tc. er
gänzt werden".

Durch diesen Antrag wird vermieden, daß cin_ sol
ches Mißverständlich eintrete, wie es eben beim Herrn 
LandeSgcrichtsrathe Kromer eingetreten is t, und wie es 
bei Andern wohl noch weit leichter eintreten könnte.

P r ä s i d e n t :  Ich bitte mir den Antrag schriftlich 
zu übergeben.



Abg. D  e s chm a n  n : Ich  bitte H e rr  Vorsitzender 
um s W ort, ich glaube, daß es sich bei der Hochwichtigkeit 
dieses Gesetzes a ls  unum gänglich nothw endig herausstellt, 
daß die S ty lis tru n g  eine wohldurchdachte sei, und daß 
eö, w enn einzelne A nträge  und A mendements hier im 
V erlaufe der D eba tte  gestellt werden, selbstverständlich ist, 
daß die definitive und endgiltige S ty lis tru n g  dem A u s 
schüsse ohnehin überlassen werden m uß. N un  aber glaube 
ich eben auch in  einem T heile des A n trag es , welchen der 
H e rr  Landesgerichtsrath  K rom er zum letzten Punk te  ge
stellt hat, eine M angelhaftigkeit in  der S ty lis irn n g  bemerkt 
zu haben, indem die Z ah l der Ersatzm änner m ir a ls  eine 
so wichtige Bestim m ung erscheint, daß dieselbe nicht neben
bei oder später in  einem Absätze erscheinen dürfe , sondern 
daß gleich ursprünglich angegeben sein sollte, die Z ah l der 
Ersatzm änner habe die H älfte  jener der Ausschußm itglie
der zu betragen.

Ic h  erlaube m ir w eiters zu bemerken, daß nach 
dem A ntrage des Ausschusses dieses Gesetz auch in das 
Slovenische übersetzt werden soll, und daß hiezu ein S om ite  
a u s  dem H ause gew ählt werden wird. (R ufe  l in k s : 
D a s  ist j a  beantrag t.)

N un  ist es eine Eigenthümlichkeit der slovenischen 
Sprache, daß sie es nicht so sehr lieb t, sich in langen 
Sätzen  und Perioden  zu ergehen, sondern kürzere Sätze 
vorzieht.

E s  w ürden also jedenfalls dem C o m ite , welches 
später gew ählt w erden soll, bei der slovenischen Ueber* 
setzung große Hindernisse in  den W eg tre ten , fa lls  es 
überhaup t geneigt w äre, sich stricte an  den W o rtla u t des 
Gesetzes zu halten. U ebrigens ist aber so M anches in dem 
Kromer'schen A ntrage, w a s  der Ausschuß für d as  G em ein- 
degesctz bezüglich der S ty lis irn n g  vielleicht benützen könnte, 
und w orüber eine V erständigung int H ause selbst schwer 
zu erzielen w äre.

Ich  w ürde daher den A ntrag  stellen, daß der A n 
trag  des H errn  A bg. K rom er so wie der Zusatzantrag, 
welchen der H e rr  D r . S u p p a n  gestellt h a t, dem betref
fenden Ausschüsse zur B era th u ng  und allfälligen Benützung 
zugewiesen w ü rd e n , und daß uns derselbe später einm al 
seine dicßfälligen A nträge zur endgiltigen Beschlußfassung 
vorlegen w ürde , wobei ich natürlich voraussetze, daß , da 
gegen die Zusam m enlegung der Untergemeinden und gegen 
den W ahlm odns im P rincipe bei dieser D ebatte  keine E in 
w endungen erhoben worden sind, es rein nur Sache der S ty -  
listik und der größer» K larheit w äre, welche hier erzielt werden 
soll und w arum  ich diesen W eg a ls  den geeignetsten erachte.

P r ä s i d e n t :  Ich  stelle die U nterstützungsfrage.
Jen e  H erren , welche diesen A ntrag  des H errn  Äbgeord. 
Deschmann unterstützen, bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.)

Ich  werde nunm ehr diesen A ntrag  des H errn  Abg. 
Deschmann zur Abstimmung bringen.

B erichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  Ich
bitte es aber vielleicht in der A rt zu th u n , daß sich das 
hohe H a u s  vorläufig nur ausspreche, ob cs die Id e e n  des 
Ausschusses, wie sic im §. 13 ausgesprochen s in d , im 
P r i n c i p e  annehmen wolle, freilassend allfällige stylistische 
Verbesserung au f G ru n d  der beiden gestellten sehr schätzcns- 
werthen A nträge.

Abg. K r o m e r :  Nachdem ein T heil dieses P a r a 
graphen, nämlich der P un k t, in welcher A nzahl die A u s 
schußmitglieder von der Gesamm theit zu wählen sind, von 
m ir angefochten wurde, so w äre , glaube ich, darüber vor
läufig nicht abzusprechen, daß der ganze W ahlm odus die
ses P a ra g ra p h e n  im P rincipe angenommen werde, sondern 
mein A ntrag  w äre nach dem Vorschlage des H errn  Abg.

Deschmann vorläufig an den Ausschuß zu weisen und erst 
dann, nachdem die neuerliche Fassung in die V ersam m lung 
gebracht worden ist, auch über d as  P rin c ip  sich auszu
sprechen.

P r ä s i d e n t :  Ich  bringe den A ntrag  des H errn  
Deschmann zur A bstim m ung, welcher dahin la u te t, daß 
die A nträge der H erren  A bg. K rom er und D r . S u p p a n  
vorerst dem Ausschüsse fü r daö Gemeindegesetz zur wci- 
tern  V orberathung und S ty lis irn n g  zu überweisen sind. 
W enn  die H erren  m it diesem A ntrage einverstanden s in d , 
bitte ich, sich zu erheben. (Geschieht.) E s  werden also 
diese A nträge dem Änsschnsse fü r das Gemeindegesetz vor
erst zugewiesen.

Berichterstatter F rcih . v. A p f a l t r e r n :  (L iest §. 1 4 .)
P r ä s i d e n t :  I s t  über §. 14  e tw as zu bemerken? 

(Nach einer P au se .) Nachdem N iem and daS W o rt ergreift, 
so bringe ich den Ansatz des Ausschusses über diesen §. 
14  zur Abstimmung. Je n e  H e rre n , welche m it diesem 
P a ra g ra p h e n  einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. 
( E s  erhebt sich N iem and.) Angenommen.

B erichterstatter Freih. v. A p f a l t r e r n :  (L iest § .1 5 .)
A bg. K r o m e r :  Ich  würde um das W o rt bitten.
Ic h  bin zw ar m it der Fassung dieses P a ra g ra p h e n  

ganz einverstanden, jedoch glaube ich, daß er viel besser 
erst vor den §. 18 gereiht werden könnte; denn die bishe
rigen so tute die drei nachfolgenden P a ra g ra p h e  sprechen 
noch immer von der W ah l des Gemeindeausschusses. 
D e r §. 18 der R eg ierungsvorlage aber, vor welchen ich den 
§. 14  eingereiht wünsche, spricht dann von der W a h l des 
G cm eindevorstandes. Z u r  bessern System atik des Gesetzes 
dürfte cs vielleicht zweckdienlicher sein, den eben vorgetra
genen P a ra g ra p h  erst vor den §. 18  einzureihen.

P r ä s i d e n t :  W ünscht Jem and  das W o r t?
Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  E s

w äre kein Unglück, w enn §. 15 nach § . 1 7  des E n t
w urfes bezüglich §. 18  des A usschußantrages eingereiht 
w ü rd e , jedoch sehe ich auch gar kein H indern iß  ein, daß 
er da belassen werde, to o’er jetzt ist. D ie  System atik des 
Gesetzes w ird kaum darun ter leiden, w enn er hier bleibt 
und übersichtlich ist die Sache nicht m inder. Ich  nntcr- 
ordne mich daher ganz dem h. H au se , halte jedoch den 
A ntrag  des Ausschusses aufrecht. —

P r ä s i d e n t :  F indet der A ntrag  des H e rrn  Abg. 
Krom er, daß dieser P a ra g ra p h  erst nach §. 17 r e s p .  
§. 18  zu stellen sei, U nterstützung? (E s  erhebt sich N ie
m and.) E r  scheint ohne Unterstützung geblieben zu feilt, 
§. 15 behält also hier seinen P latz.

W enn  N iem and m ehr das W o rt ergreift, so bringe 
ich diesen P a ra g ra p h  zur A bstim m ung, und ersuche jene 
H erren , welche m it der Fassung dieses P a ra g ra p h e n  ein
verstanden sind, sitzen zu bleiben. ( E s  erhebt sieb N ie
m and.) §. 15 ist angenommen.

Berichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  (L iest
§■ 16.)

P r ä s i d e n t :  I s t  über §. 16 e tw as zu bemerken?
Abg. K r o m e r :  D a s  erste A linea ist meiner A n

sicht nach ganz überflüssig.
W ir  haben ja  eben die §§. 14  und 15, welche von 

der Ausschußwahl handeln, berathen, wozu also nochmals 
die Bestimm ung, daß die Ausschüsse im S in n e  dieser P a -  
ragraphc gew ählt w erd en ?

B erichterstatter F reiherr v. A p f a l t r e r n :  Ic h  halte 
die C itirung  der §§. 13 und 14  wirklich nicht fü r über
flüssig und sie dürften auch hier N iem anden int W ege 
sein. S ie  weisen nämlich d arau f hin, daß nicht die G e
meinde a ls  ih r G anzes alle diese M itglieder zu w ählen



hat, sondern daß eben Betreff dieser M ilglieder eine V er
schiedenheit in jenen Gemeinden obwaltet, die au s  mehre
ren ehemaligen Untergemeinden bestehen. E r weiset darauf 
hin, daß die Gemeinden nicht immer die T otalitä t an den 
Ausschuß- und Ersatzmännern zu wählen haben, sondern 
eben nur unter den gegebenen Verhältnissen jene Anzahl, 
welche nach der W ahl der Untergemeindcn übrig bleibt.

P r ä s i d e n t :  Wünscht noch Jem and das W ort 
über §. 16?

(Nach einer Panse.) Nachdem Niemand das W ort 
zu ergreifen wünscht, werde ich §. 16 zur Abstimmung 
bringen, und zwar in der Fassung, wie sie dem Ausschüsse 
beliebte.

W enn die Herren mit der Fassung des §. 1 6 , wie 
sie der Ausschuß beantragt, einverstanden sind, bitte ich, 
sitzen zu bleiben.

Abg. K r o m  e r :  Ich bitte über jeden einzelnen
Punkt abstimmen zu lassen.

P r ä s i d e n t :  Alinea 1. „D ie Ausschuß- und E r
satzmänner werden von den Wahlberechtigten in der G e

meinde gewählt". W enn die Herren mit diesem Alinea 
einverstanden sind, bitte ich, sitzen zu bleiben. (R ufe : 
88- 13 und 14 : liest Alinea 1 des Ausschußantrages.) 
W enn die H erren mit dieser Fassung einverstanden sind, 
so bitte ich, sitzen zu bleiben. (E s  erhebt sich Niemand.) 
D a s  zweite Alinea lautet: (Liest Alinea 2 des A us
schußantrages.) W enn die Herren mit diesem Alinea ein
verstanden sind, wollen sie auch sitzen bleiben. (E s  erhebt 
sich Niemand.) D er P aragraph  ist also auch angenom
men. (R u fe : Schluß der Sitzung.)

Berichterstatter Freiherr v. A p s a l t r e r n :  E s  ist
der Wunsch, daß zum Schluffe der Sitzung geschritten 
werde; ich stelle zwar keinen Antrag in dieser Hinsicht, 
glaube nur das in Erinnerung bringen zu dürfen, (v. 
Wurzbach: W ir haben Ausschuß-Sitzungen.)

P r ä s i d e n t :  Ich  schließe dem Wunsche der V er
sammlung gemäß die Sitzung. Nächste Sitzung morgen 
10 Uhr. T agesordnung: Fortsetzung der heutigen D e
batte.

(Schluß der Sitzung r  Uhr.)
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